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Vorbemerkungen

Vorlage
Der Rechnungshof erstattet dem Nationalrat gemäß Art. 126d Abs. 1 Bundes-Verfas-
sungsgesetz sowie dem Burgenländischen und dem Oberösterreichischen Landtag 
gemäß Art. 127 Abs. 6 Bundes-Verfassungsgesetz nachstehenden Bericht über 
Wahrnehmungen, die er bei einer Gebarungsüberprüfung getroffen hat.

Berichtsaufbau
In der Regel werden bei der Berichterstattung punkteweise zusammenfassend die 
Sachverhaltsdarstellung (Kennzeichnung mit 1 an der zweiten Stelle der Textzahl), 
deren Beurteilung durch den Rechnungshof (Kennzeichnung mit 2), die Stellung-
nahme der überprüften Stelle (Kennzeichnung mit 3) sowie die allfällige Gegenäuße-
rung des Rechnungshofes (Kennzeichnung mit 4) aneinandergereiht.

Das in diesem Bericht enthaltene Zahlenwerk beinhaltet allenfalls kaufmännische 
Auf- und Abrundungen. Der vorliegende Bericht des Rechnungshofes ist nach der 
Vorlage über die Website des Rechnungshofes www.rechnungshof.gv.at verfügbar.

Prüfkompetenz des Rechnungshofes
Zur Überprüfung der Gebarung des Bundes, der Länder, der Gemeindeverbände, 
der Gemeinden und anderer durch Gesetz bestimmter Rechtsträger ist der Rech-
nungshof berufen. Der Gesetzgeber versteht die Gebarung als ein über das bloße 
Hantieren mit finanziellen Mitteln hinausgehendes Verhalten, nämlich als jedes 
Verhalten, das finanzielle Auswirkungen (Auswirkungen auf Ausgaben, Einnahmen 
und Vermögensbestände) hat. „Gebarung“ beschränkt sich also nicht auf den 
Budgetvollzug; sie umfasst alle Handlungen der prüfungsunterworfenen Rechtsträ-
ger, die finanzielle oder vermögensrelevante Auswirkungen haben.

mailto:?subject=
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Eine vom RH durchgeführte risikoorien-
tierte Stichprobe, die 295 Bedienstete mit 
479 Nebentätigkeiten und 570 Nebenbe-
schäftigungen umfasste, offenbarte zahlrei-
che Mängel im Vollzug. Diese betrafen z.B. 
die mangelnde Dokumentation der Über-
tragung einer Nebentätigkeit durch den 
Dienstgeber, die Zeiterfassung, die Auszah-
lung von Vergütungen oder bei Nebenbe-
schäftigungen auch die fehlende Meldung 
und Genehmigung sowie die Beurteilung 
von Interessenkonflikten.

WAS IST ZU TUN
Einheitliche dienstrechtliche Grundlagen 
mit klaren Begriffsbestimmungen bilden 
die Basis für einen angemessenen und 
rechtssicheren Umgang mit Nebentätig-
keiten und Nebenbeschäftigungen. Gleich-
zeitig sind zur Umsetzung der gesetzlichen 
Anforderungen die im Vollzug bestehenden 
Mängel – durch standardisierte Prozesse 
und Kontrollen – zu beheben.

64 B E D I E N S T E T E  (Stichprobe 2022): 
mit mindestens drei Nebentätigkeiten:

4,66
Nebentätigkeiten  
im Schnitt pro Person

N E B E N TÄT I G K E I T E N  U N D 
N E B E N B E S C H Ä F T I G U N G E N

AUSGANGSLAGE ZUR PRÜFUNG
Mehrere Gebarungsüberprüfungen des 
RH zeigten in der Vergangenheit, dass der 
Umgang mit Nebentätigkeiten und Neben-
beschäftigungen eine wiederkehrende 
– und problematische – Thematik ist. Ins-
besondere weil mit Nebentätigkeiten und 
Nebenbeschäftigungen potenzielle Inte-
ressenkonflikte verbunden sein können, 
die staatliche Verwaltung aber eine quali-
tativ hochwertige und objektive Aufgaben-
erbringung sicherzustellen hat. Ob und 
wie das Personalmanagement in den fünf 
überprüften Stellen – Finanzministerium, 
Klimaschutzministerium, Beamtenministe-
rium, Land Burgenland und Land Oberös-
terreich – diesen Anforderungen auf Basis 
des geltenden Dienstrechts gerecht wurde, 
war Gegenstand dieser Gebarungsüber-
prüfung.

FESTSTELLUNGEN DES RH
Die für Nebentätigkeiten geltenden gesetz-
lichen Bestimmungen waren insbesondere 
in Bezug auf ihren inhaltlichen und persön-
lichen Anwendungsbereich uneinheitlich 
und lückenhaft.

Die dienstrechtlichen Bestimmungen des 
Bundes und des Burgenlandes erfassten 
mit dem Begriff der Nebenbeschäftigung 
auch nicht erwerbsmäßige sowie ehren-
amtliche Tätigkeiten. Es fehlte jedoch ein 
gesetzlicher Genehmigungsvorbehalt für 
die Ausübung bestimmter (erwerbsmäßi-
ger) Nebenbeschäftigungen.
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Wirkungsbereich
 • Bundeskanzleramt
 • Bundesministerium für Finanzen
 • Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur
 • Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport
 • Land Burgenland
 • Land Oberösterreich

Nebentätigkeiten und Nebenbeschäftigungen

Prüfungsziel

» 
Der RH überprüfte die Gebarung hinsichtlich Nebentätigkeiten und Nebenbeschäfti-
gungen der Bediensteten des Bundesministeriums für Finanzen, des Bundesministe-
riums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, des 
Bundesministeriums für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport, des Landes Bur-
genland sowie des Landes Oberösterreich.

Ziele der Gebarungsüberprüfung waren insbesondere die Darstellung und geba-
rungsrelevante Beurteilung der Rechtsgrundlagen für Nebentätigkeiten und Neben-
beschäftigungen, der Übertragung und Vergütung von Nebentätigkeiten sowie des 
Umgangs mit Nebenbeschäftigungen (Meldung, Prüfung der Zulässigkeit, Genehmi-
gung).

Der überprüfte Zeitraum betraf die Jahre 2020 bis 2023, die Stichprobenziehung des 
RH bezog sich auf das Jahr 2022.

Im Hinblick auf die am 1. April 2025 in Kraft getretene Novelle des Bundesministeri-
engesetzes richtet der RH seine Empfehlungen an die nunmehr zuständigen Minis-
terien.
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Kurzfassung

Rechtsgrundlagen für Nebentätigkeiten

Die für Nebentätigkeiten von Bundesbediensteten und Bediensteten der Länder 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen waren – sowohl im Vergleich der überprüf-
ten Gebietskörperschaften untereinander als auch innerhalb einer Gebietskörper-
schaft – uneinheitlich und lückenhaft, insbesondere in Bezug auf ihren inhaltlichen 
und persönlichen Anwendungsbereich.

Dies betraf vor allem folgende Punkte:

• Nebentätigkeiten von Vertragsbediensteten waren im überprüften Zeitraum nicht 
(Bund) bzw. nur teilweise (Burgenland, Oberösterreich) geregelt.

• Organfunktionen in juristischen Personen, die auf Veranlassung des Dienstgebers 
ausgeübt wurden, definierten die Dienstrechte des Bundes und der Länder Burgen-
land und Oberösterreich in unterschiedlichem Ausmaß als Nebentätigkeiten.

• Vergütungen für solche Organfunktionen waren nicht durchgängig an die Gebiets-
körperschaft abzuführen.

• Nur die Regelungen für Bundesbeamtinnen und -beamte schlossen eine Nebentä-
tigkeitsvergütung aus, wenn die Nebentätigkeit während der Dienstzeit ausgeübt 
wurde. (TZ 2, TZ 3)

Mit der Dienstrechts-Novelle 2024 wurden die für Bundesbeamtinnen und -beamte 
geltenden Regelungen zur Nebentätigkeit (mit Wirksamkeit ab 1. März 2025) auch 
für Vertragsbedienstete des Bundes übernommen. Dies betraf die Definition von 
Nebentätigkeiten sowie die Vergütungsregelungen. (TZ 2, TZ 3)

Rechtsgrundlagen für Nebenbeschäftigungen

Die dienstrechtlichen Bestimmungen zu Nebenbeschäftigungen für Bundesbediens-
tete und teilweise jene für burgenländische Vertragsbedienstete1 verfolgten einen 
umfassenden Ansatz, bei dem auch nicht erwerbsmäßige sowie ehrenamtliche 
Tätigkeiten zu den Nebenbeschäftigungen zählten. In Oberösterreich waren grund-
sätzlich nur erwerbsmäßige Tätigkeiten vom Begriff der Nebenbeschäftigung erfasst; 
die Nebenbeschäftigungen erforderten eine Genehmigung.

Die Beurteilung der Zulässigkeit von Nebenbeschäftigungen oblag in erster Linie den 
Bediensteten selbst. Dies barg die Gefahr der unbeabsichtigten Ausübung einer 
unzulässigen Nebenbeschäftigung, was zur Einleitung disziplinarrechtlicher Maßnah-
men durch die Dienstbehörde bzw. Personalstelle führen würde. Ebenso konnten 

1 Vertragsbedienstete, deren Dienstverhältnisse ab 1. Jänner 2020 begründet wurden
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Nebenbeschäftigungen (unabhängig von einer erwerbsmäßigen Ausübung) geeig-
net sein, Interessenkonflikte zu begründen, weshalb der Dienstgeber jedenfalls 
Kenntnis darüber haben sollte. (TZ 4)

Überprüfung des Vollzugs

Zur Überprüfung des Vollzugs und der Einhaltung der rechtlichen Vorgaben zog der 
RH die von den überprüften Stellen übermittelten Übersichten der im Jahr 2022 
ausgeübten Nebentätigkeiten sowie der in diesem Zeitraum gemeldeten bzw. 
genehmigten Nebenbeschäftigungen heran. Von den darin enthaltenen 
2.051 Nebentätigkeiten und 5.014 Nebenbeschäftigungen unterzog der RH 
479 Nebentätigkeiten und 570 Nebenbeschäftigungen (von 295 Bediensteten) einer 
detaillierten Überprüfung im Rahmen einer risikoorientierten Stichprobe. Diese 
offenbarte u.a. folgende Mängel:

• Keine der überprüften Stellen war in der Lage, dem RH eine vollständige und struk-
turierte Übersicht über die Nebentätigkeiten und Nebenbeschäftigungen zu über-
mitteln, die die in ihrem Zuständigkeitsbereich tätigen Bediensteten ausübten.

• Die übermittelten Unterlagen wiesen bei rund einem Drittel der Bediensteten 
schwere Mängel auf. Dies betraf u.a.

 – bei Nebentätigkeiten Dokumentationsmängel, nicht nachvollziehbare Einträge in 
der Zeiterfassung und die Vergütungen und 

 – bei Nebenbeschäftigungen fehlende Meldungen und die unterbliebene Befas-
sung der Personalabteilung, die für die Prüfung der Zulässigkeit einer Nebenbe-
schäftigung zuständig war. (TZ 5, TZ 8, TZ 10)

Übertragung von Nebentätigkeiten

Im Hinblick auf die zentrale Verantwortung der Dienstbehörden bzw. Personalstellen 
für den Einsatz der öffentlich Bediensteten und damit auch für die Leistungserbrin-
gung der öffentlichen Verwaltung war die umfassende und unmittelbare Kenntnis 
über den Umfang und die Art der ausgeübten Nebentätigkeiten erforderlich. Das 
Bundesministerium für Finanzen (in der Folge: Finanzministerium), das Bundesmi-
nisterium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport (in der Folge: Beamtenmi-
nisterium) und das Land Burgenland sahen keine durchgängigen Prozesse vor, um 
die für Nebentätigkeiten (haupt-)zuständige Personalabteilung zu informieren und 
einzubinden. Das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie (in der Folge: Klimaschutzministerium) und das Land 
Oberösterreich sahen eine Meldepflicht der bzw. des Bediensteten vor; geboten 
wäre hingegen nach Ansicht des RH ein Prozess zur Meldung durch die die Nebentä-
tigkeit übertragende Stelle an die Dienstbehörde bzw. Personalstelle. (TZ 7)
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Erfassung von Nebentätigkeiten im Zeiterfassungssystem

Bundesbeamtinnen und -beamte durften bezahlte Nebentätigkeiten nicht in der für 
die Haupttätigkeit aufgewendeten Dienstzeit ausüben. Weder das Finanzministe-
rium noch das Klimaschutzministerium gab verbindliche Vorgaben zur umfassenden 
Erfassung von bezahlten Nebentätigkeiten. Dies erschwerte 

• die Kontrolle durch die (unmittelbaren) Vorgesetzten im Rahmen der Dienstaufsicht, 
ob die Bediensteten die Dienstzeitregelungen einhielten, sowie 

• die Prüfung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit anlässlich der Auszahlung 
der Nebentätigkeitsvergütung. (TZ 8)

Meldung, Beurteilung und Genehmigung von Nebenbeschäftigungen

Nebenbeschäftigungen dürfen nur in der Freizeit ausgeübt werden und auch die 
Prüfung potenzieller Interessenkonflikte (z.B. die Vermutung der Befangenheit) 
durch die Dienstbehörde bzw. Personalstelle ist wesentlich. Die drei überprüften 
Ministerien und die zwei überprüften Länder gaben dem RH gegenüber an, dass die 
Dienstbehörde bzw. die Personalstelle Interessenkonflikte prüfe. Allerdings ergab 
die Auswertung der Stichprobe des RH, dass bei rund der Hälfte der Nebenbeschäf-
tigungsmeldungen die Prüfung der Zulässigkeit durch die Dienstbehörden bzw. 
Personalstellen nicht bzw. nur mangelhaft dokumentiert war.

Weiters fehlte in den überprüften Stellen ein regelmäßiges und strukturiertes Moni-
toring zur Überprüfung der Einhaltung der Dienstpflichten in Bezug auf Nebenbe-
schäftigungen bzw. zum Vollzug der Regelungen zu Nebenbeschäftigungen. (TZ 10)

Nebenbeschäftigungen im Firmenbuch (Firmenbuchabgleich)

Zu den Nebenbeschäftigungen, die Bedienstete der überprüften Stellen ausübten, 
gehörte auch die Wahrnehmung von Organfunktionen in Gesellschaften. Das 
Firmenbuch enthielt zu den registrierten Gesellschaften u.a. Funktionen innerhalb 
der Gesellschaft (z.B. Geschäftsführung, Prokura, Aufsichtsratsmitglieder) samt 
Namen der Funktionsinhaberinnen und -inhaber. Um festzustellen, inwieweit die 
Dienstbehörden bzw. Personalstellen Kenntnis von diesen Funktionen hatten, glich 
der RH die Personalstände der überprüften Stellen mit dem Firmenbuch ab. 
Demnach hatten 105 Bedienstete laut Firmenbuch eine Funktion inne, die in den 
dem RH übermittelten Übersichten der überprüften Stellen nicht enthalten war. 
Dies, obwohl davon auszugehen war, dass für solche Nebenbeschäftigungen eine 
Meldepflicht bzw. grundsätzlich ein Genehmigungsvorbehalt bestand. (TZ 11)
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Tätigkeiten im Rahmen der dienstlichen Aus- und Fortbildung

Bundesbedienstete konnten im Rahmen der dienstlichen Aus- und Fortbildung eine 
Nebentätigkeit als Vortragende bei der Verwaltungsakademie des Bundes, bei der 
Bundesfinanzakademie oder bei anderen Ressorts ausüben.

Die Richtlinie des Finanzministeriums für Vergütungen von Nebentätigkeiten an der 
Bundesfinanzakademie sah zum Teil andere Vergütungssätze vor als die Richtlinie 
des Beamtenministeriums für Vortragende an der Verwaltungsakademie des 
Bundes. Das Finanzministerium holte die Zustimmung des Beamtenministeriums zu 
dieser Richtlinie nicht ein, obwohl die Zustimmung gesetzlich vorgesehen war. Daher 
war im Bund die Vergütungspraxis für Nebentätigkeiten im Rahmen der dienstlichen 
Aus- und Fortbildung uneinheitlich. (TZ 13)

Staatliche Aufsichtsfunktionen

Das Finanzministerium bestellte vorwiegend seine eigenen Bediensteten zur Wahr-
nehmung der in seinen Bereich fallenden staatlichen Aufsichtsfunktionen (z.B. 
Staatskommissär-Funktionen2). Eine interne Richtlinie regelte die Bestellung der 
bedeutendsten Gruppe der Staatskommissär-Funktionen, u.a. enthielt sie Regelun-
gen zu den fachlichen Voraussetzungen, zu Unvereinbarkeiten und zur zeitlichen 
Verfügbarkeit.

Das Finanzministerium vernichtete die Dokumentation über die Erfüllung der gesetz-
lichen Voraussetzungen (z.B. kein Abhängigkeitsverhältnis) sowie über das Vorliegen 
der fachlichen Eignung der in staatliche Aufsichtsfunktionen zu bestellenden 
Bediensteten nach Ende des Bestellvorgangs. Dies war im Lichte potenzieller, mit 
der Ausübung staatlicher Aufsicht verbundener Haftungsfragen jedenfalls verfrüht. 
Auch das Erfordernis, das Verwaltungshandeln so zu dokumentieren, dass seine 
Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit nachvollzieh-
bar sind, gebot eine längere Aufbewahrung. (TZ 14)

Aufsichtsratsmandate

Bedienstete aller überprüften Stellen übten auch Aufsichtsratsfunktionen in öffent-
lichen Unternehmen aus. Aufgrund der unterschiedlichen dienstrechtlichen Rege-
lungen zu den Vergütungen für Aufsichtsratsfunktionen erhielten Vertragsbedienstete 
des Bundes, burgenländische Vertragsbedienstete, deren Dienstverhältnis ab 

2 Ein Staatskommissär sowie dessen Stellvertreter waren jeweils ein Organ der Finanzmarktaufsichtsbehörde 
und übten das Aufsichtsrecht der Finanzministerin bzw. des Finanzministers bei Pensionskassen, Betrieb-
lichen Vorsorgekassen, diversen Kapitalanlagegesellschaften sowie bei Kreditinstituten, deren Bilanzsumme 
1 Mrd. EUR überstieg, aus. Die Funktionsperiode betrug fünf Jahre.
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1. Jänner 2020 begründet wurde, und oberösterreichische Landesbedienstete diese 
Vergütungen direkt vom Unternehmen. Nach Ansicht des RH wäre der Auszahlung 
dieser Vergütungen gemeinsam mit dem Monatsbezug bzw. -entgelt vor allem im 
Hinblick auf die Abgabensicherung der Vorzug zu geben.

Für die ordnungsgemäße Abwicklung der Nebentätigkeitsvergütungen, die Bundes-
beamtinnen und -beamten aus Aufsichtsratsmandaten gebührten, war das Finanz-
ministerium zuständig. Dieses hatte jedoch keine umfassende Kenntnis über alle 
Aufsichtsratsmitglieder in den Beteiligungen des Bundes (inklusive Tochterunter-
nehmen). (TZ 16)

Sachverständigen- bzw. Gutachtertätigkeiten

Tätigkeiten als außergerichtliche Sachverständige bzw. Gutachterinnen und Gutach-
ter waren Nebenbeschäftigungen. Dafür bestanden sowohl bundes- als auch landes-
gesetzliche Regelungen für alle Bediensteten außer für burgenländische 
„Vertragsbedienstete neu“ (Dienstantritt ab 1. Jänner 2020). Die Sachverständi-
gen- und Gutachtertätigkeiten unterlagen nur dann einem Genehmigungsvorbehalt, 
wenn sie im dienstlichen Zusammenhang standen. Diese Regelung griff allerdings zu 
kurz, weil bei außergerichtlichen Sachverständigen- bzw. Gutachtertätigkeiten 
aufgrund der dafür notwendigen Berufserfahrung und des erforderlichen Fachwis-
sens grundsätzlich von einem Zusammenhang mit den dienstlichen Aufgaben auszu-
gehen war. (TZ 18)

Kumulierung von Nebentätigkeiten

Die ordnungsgemäße Erfüllung der als Haupttätigkeit übertragenen Aufgaben durch 
die Bediensteten muss jederzeit sichergestellt sein. In diesem Zusammenhang zeigte 
die risikoorientierte Stichprobe des RH bei 64 Bediensteten folgende Auffälligkeiten:

• Sie übten insgesamt 298 Nebentätigkeiten aus, also durchschnittlich 4,66 Neben-
tätigkeiten je Bedienstete bzw. Bediensteten.

• Vor allem Aufsichtsfunktionen kumulierten sich bei einzelnen dieser Bediensteten 
auf bis zu zwölf Nebentätigkeiten, für die jährliche Vergütungen von bis zu 
rd. 82.000 EUR ausbezahlt wurden.

• 63 % dieser Bediensteten waren Führungskräfte, 59 % hatten zusätzlich zumindest 
eine Nebenbeschäftigung gemeldet; dies erhöhte die zeitliche Beanspruchung in 
bzw. neben der Haupttätigkeit.
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Nebentätigkeiten wurden ohne Bezugnahme auf die zeitliche Vereinbarkeit mit der 
Haupttätigkeit übertragen, was das Risiko einer geminderten Erfüllung der Haupttä-
tigkeit erhöhte. (TZ 20)

Die folgende Abbildung fasst Ergebnisse der Stichprobe des RH zusammen und leitet 
Handlungserfordernisse ab: 

Abbildung 1: Zusammenfassung – Mängel im Vollzug und Handlungserfordernisse
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Nebenbeschäftigungen

Definition weitere Tätigkeit, die ohne  
unmittelbaren Zusammenhang  
mit den dienstlichen Aufgaben in 
einem anderen Wirkungskreis der 
Gebietskörperschaft der/dem 
Bediensteten übertragen wird

Beschäftigung, die außerhalb  
des Dienstverhältnisses und einer  
allfälligen Nebentätigkeit ausgeübt 
wird

risikoorientierte
Stichprobe

295 Bedienstete
davon:
479 Nebentätigkeiten  
von 199 Bediensteten

davon:
570 Nebenbeschäftigungen 
von 219 Bediensteten

Handlungs- 
erfordernisse

einheitliche dienstrechtliche Grundlagen mit klaren Begriffsbestimmungen
• Basis für angemessenen und rechtssicheren Umgang mit Nebentätigkeiten und 

Nebenbeschäftigungen

Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen
Behebung der Mängel im Vollzug durch:

• Standardisierung der Melde- und Informationsprozesse 
• Kontrollen und strukturiertes Monitoring

dienstliche Aufgaben dienstliche Aufgaben
Nebentätigkeiten

Nebenbeschäftigungen

und/oder

bei 118 Bediensteten:
• Dokumentationsmängel und/oder
• nicht nachvollziehbare Einträge bei der 

Zeiterfassung

bei 134 Bediensteten:
• fehlende Meldungen und/oder
•  unterlassene Befassung der 

Personalabteilung

Mängel im 
Vollzug
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Auf Basis seiner Feststellungen hob der RH folgende Empfehlungen hervor:

Z E N T R A L E  E M P F E H L U N G E N

Bundeskanzleramt (nunmehr für Dienst- und Besoldungsrecht zuständig) 
Land Burgenland  
Land Oberösterreich

Definition von Nebentätigkeiten: 

• Der bestehende Handlungsbedarf wäre aufzugreifen und dafür wären jeweils 
Vorschläge in Form einer Regierungsvorlage zu erarbeiten, mit der die gesetz-
lichen Bestimmungen zur Nebentätigkeit dahingehend angepasst werden, dass 

 – Nebentätigkeiten klar von der Haupttätigkeit (im Sinne der jeweils übertra-
genen Aufgaben) abgegrenzt werden,

 – Nebentätigkeiten für alle Bediensteten (Beamtinnen und Beamte sowie 
Vertragsbedienstete, unabhängig vom Dienstantrittsdatum) gleich geregelt 
werden,

 – Organfunktionen in juristischen Personen als Nebentätigkeit definiert 
werden und der Kreis der erfassten juristischen Personen umfassend fest-
gelegt wird. (TZ 2)

Vergütung von Nebentätigkeiten: 

• Der bestehende Handlungsbedarf wäre aufzugreifen und dafür wären jeweils 
Vorschläge in Form einer Regierungsvorlage zu erarbeiten, mit der die gesetz-
lichen Bestimmungen zur Nebentätigkeit dahingehend angepasst werden, dass 

 – Vergütungen für Nebentätigkeiten ausschließlich durch den Dienstgeber 
nach sachlichen Kriterien transparent festgelegt und auch durch diesen 
selbst ausbezahlt werden, und

 – Vergütungen für Nebentätigkeiten nur dann gebühren, wenn diese außer-
halb der Dienstzeit (d.h. in der Freizeit) ausgeübt werden. (TZ 3)
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Definition von Nebenbeschäftigungen: 

• Der bestehende Handlungsbedarf wäre aufzugreifen und dafür wären jeweils 
Vorschläge in Form einer Regierungsvorlage zu erarbeiten, mit der die gesetz-
lichen Bestimmungen zur Nebenbeschäftigung dahingehend angepasst 
werden, dass jedenfalls

 – der Begriff der Nebenbeschäftigung sämtliche außerberufliche Tätigkeiten 
(insbesondere auch ehrenamtliche Tätigkeiten) umfasst,

 – sämtliche Nebenbeschäftigungen, mit der Einkünfte über der einkommen-
steuerrechtlichen Zuverdienstgrenze erzielt werden sollen, einem Geneh-
migungsvorbehalt unterworfen werden, und

 – Organfunktionen in allen juristischen Personen (sofern sie keine Neben-
tätigkeiten sind) unabhängig von den damit erzielten Einkünften zu melden 
sind. (TZ 4)

Bundesministerium für Finanzen 
Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur  
Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport  
Land Burgenland  
Land Oberösterreich

Vollzug betreffend Nebentätigkeiten und Nebenbeschäftigungen:

• Sämtliche Nebentätigkeiten sowie Nebenbeschäftigungen und die für ihre 
Beurteilung wesentlichen Informationen (insbesondere Inhalt, Beginn und 
Ende, Ausmaß, Vergütung bzw. Einkünfte) wären zentral und vollständig auto-
mationsunterstützt zu erfassen, um einen gesamthaften Überblick über die 
übertragenen Nebentätigkeiten und deren Vergütung sowie über die gemelde-
ten Nebenbeschäftigungen je Bedienstete bzw. Bediensteten zu ermöglichen. 
(TZ 5) 

• Alle Nebenbeschäftigungen und insbesondere die inhaltlichen Beurteilungen 
der Zulässigkeit wären durch die zuständige Dienstbehörde bzw. Personalstelle 
nachvollziehbar zu dokumentieren. (TZ 10)
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Zahlen und Fakten zur Prüfung

Nebentätigkeiten und Nebenbeschäftigungen

wesentliche Rechtsgrundlagen

Bundesrecht

•  Bundesgesetz vom 27. Juni 1979 über das Dienstrecht der Beamten 
(Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 – BDG 1979), BGBl. 333/1979 i.d.g.F.

•  Bundesgesetz vom 29. Februar 1956 über die Bezüge der Bundesbeamten 
(Gehaltsgesetz 1956 – GehG), BGBl. 54/1956 i.d.g.F.

•  Bundesgesetz vom 17. März 1948 über das Dienst- und Besoldungsrecht der Vertragsbediensteten 
des Bundes (Vertragsbedienstetengesetz 1948 – VBG), BGBl. 86/1948 i.d.g.F.

Landesrecht  
Burgenland

•  Gesetz vom 20. November 1997 über das Dienstrecht der Landesbeamten (Burgenländisches 
 Landesbeamten-Dienstrechtsgesetz 1997 – LBDG 1997), LGBl. 17/1998 i.d.g.F.

•  Gesetz vom 4. Oktober 2001 über das Besoldungsrecht der Landesbeamten (Burgenländisches 
 Landesbeamten-Besoldungsrechtsgesetz 2001 – LBBG 2001), LGBl. 67/2001 i.d.g.F.

•  Gesetz vom 14. November 2013 über das Dienst- und Besoldungsrecht der Vertragsbediensteten 
des Landes (Burgenländisches Landesvertragsbedienstetengesetz 2013 – Bgld. LVBG 2013), 
LGBl. 57/2013 i.d.g.F.

•  Gesetz vom 12. Dezember 2019 über das Dienst- und Besoldungsrecht der Bediensteten des Lan-
des (Burgenländisches Landesbedienstetengesetz 2020 – Bgld. LBedG 2020), LGBl. 95/2019 i.d.g.F.

Landesrecht  
Oberösterreich

•  Landesgesetz vom 3. Dezember 1993 über das Dienstrecht der Beamten des Landes Oberöster-
reich (Oö. Landesbeamtengesetz 1993 – Oö. LBG), LGBl. 11/1994 i.d.g.F.

•  Oö. Landes-Gehaltsgesetz  – Oö. LGG, LGBl. 8/1956 i.d.g.F.
•  Landesgesetz vom 3. Dezember 1993 über das Dienstrecht der Vertragsbediensteten des Landes 

Oberösterreich (Oö. Landes-Vertragsbedienstetengesetz – Oö. LVBG), LGBl. 10/1994 i.d.g.F.
•  Landesgesetz, mit dem das Oö. Gehaltsgesetz 2001 erlassen wird (Oö. Gehaltsgesetz 2001 –  

Oö. GG 2001), LGBl. 28/2001 i.d.g.F.

Finanz- 
ministerium1

Klimaschutz- 
ministerium

Beamten- 
ministerium

Burgenland Oberösterreich

Anzahl der Bediensteten2

Personalstand zum 31. Dezember 2022 11.724 1.115 592 2.486 8.402

Bedienstete mit Nebentätigkeit(en)  
im Jahr 2022 795 31 33 9 436

Bedienstete mit Nebenbeschäftigung(en) 
im Jahr 2022 2.133 129 104 399 840

in Mio. EUR

ausbezahlte Vergütungen 
für  Nebentätigkeit im Jahr 2022 3,01 0,17 0,08 0,01 1,18

1 exklusive Bundesfinanzgericht und Finanzprokuratur Quellen: bezughabende Rechtsquellen; BMF; BMK; BMKÖS; 
2 nur Beamtinnen und Beamte sowie Vertragsbedienstete (siehe TZ 1) Länder Burgenland und Oberösterreich
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Prüfungsablauf und -gegenstand

 1 (1) Der RH überprüfte von Juli 2023 bis Jänner 2024 die Gebarung hinsichtlich 
Nebentätigkeiten und Nebenbeschäftigungen der Bediensteten des Bundesministe-
riums für Finanzen (in der Folge: Finanzministerium), des Bundesministeriums für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (in der Folge: 
Klimaschutzministerium), des Bundesministeriums für Kunst, Kultur, öffentlichen 
Dienst und Sport (in der Folge: Beamtenministerium), des Landes Burgenland sowie 
des Landes Oberösterreich. Die Auswahl der überprüften Stellen erfolgte risikoba-
siert: So war dem RH aus Vorprüfungen bekannt, dass im Finanzministerium, im 
Klimaschutzministerium und im Land Burgenland Nebentätigkeiten eine bedeut-
same Rolle im Personalvollzug spielten. Das Beamtenministerium wurde u.a. 
aufgrund seiner zentralen Verantwortung für das Personalmanagement des Bundes 
ausgewählt, die auch die Zuständigkeit für legistische Angelegenheiten des Dienst-
rechts umfasste. Im Land Oberösterreich bestand eine vom Bund abweichende 
Regelung der Nebenbeschäftigung. Dies war ein weiterer zentraler Aspekt, den der 
RH in seine Gebarungsüberprüfung vergleichend miteinbezog.

(2) Ziele der Gebarungsüberprüfung waren 

• die Darstellung und gebarungsrelevante Beurteilung 
 – der Rechtsgrundlagen (inklusive interner Vorgaben) für Nebentätigkeiten und 

Nebenbeschäftigungen von Beamtinnen und Beamten sowie Vertragsbedienste-
ten,

 – der Übertragung und Vergütung von Nebentätigkeiten, 
 – des Umgangs mit Nebenbeschäftigungen (insbesondere in Bezug auf Meldun-

gen, Prüfung der Zulässigkeit und Genehmigung) sowie
• die Durchführung statistischer Analysen, insbesondere zu Art, Anzahl und Verteilung 

von Nebentätigkeiten und Nebenbeschäftigungen.

Von der Gebarungsüberprüfung ausgenommen waren die in Beteiligungen des 
Bundes eingerichteten Ämter bzw. Dienstbehörden (z.B. Amt der Bundestheater), 
jene Bediensteten, die nicht dem allgemeinen Dienstrecht unterlagen (z.B. Richte-
rinnen und Richter des Bundesfinanzgerichts, Landeslehrerinnen und Landeslehrer, 
Gesundheitspersonal) sowie Lehrlinge und Verwaltungspraktikantinnen und -prakti-
kanten.

Der vorliegende Bericht ist in zwei Teile gegliedert. Der Allgemeine Teil enthält die 
aus der Gebarungsüberprüfung gewonnenen generellen Feststellungen und 
Empfehlungen zur Rechtslage betreffend Nebentätigkeiten und Nebenbeschäftigun-
gen sowie zu ihrem Vollzug (TZ 2 bis TZ 11). Im Besonderen Teil stellt der RH die 
– gemessen an der Anzahl – bedeutendsten Nebentätigkeiten sowie weitere beson-
dere Sachverhalte zum Thema dar (TZ 12 bis TZ 20).
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(3) Der überprüfte Zeitraum bezog sich auf die Jahre 2020 bis 2023. Sofern für die 
Beurteilung relevant, berücksichtigte der RH auch Sachverhalte außerhalb dieses 
Zeitraums. Die Beurteilung der Qualität der Leistungserbringung im Rahmen der 
Nebentätigkeit (z.B. von Vortragstätigkeiten, staatlichen Aufsichtsfunktionen) war 
nicht Prüfungsgegenstand.

(4) Zu dem im November 2024 übermittelten Prüfungsergebnis nahmen das Land 
Burgenland im Jänner 2025 Stellung, das Finanzministerium, das Klimaschutzminis-
terium, das Beamtenministerium und das Land Oberösterreich im Februar 2025. 
Der RH erstattete seine Gegenäußerungen im Juni 2025.

Mit dem Inkrafttreten der Bundesministeriengesetz-Novelle 20253 änderten sich ab 
1. April 2025 – und damit nach Abgabe der Stellungnahmen durch die überprüften 
Stellen – die Aufgabenbereiche und zum Teil auch die Bezeichnungen der von der 
Prüfung umfassten Bundesministerien:

• Klimaschutzministerium: 
 – die für die Personalverwaltung zuständige Präsidialsektion des vormaligen Klima-

schutzministeriums war nunmehr die Präsidialsektion des Bundesministeriums 
für Innovation, Mobilität und Infrastruktur,

• Beamtenministerium: 
 – die für die Personalverwaltung zuständige Präsidialsektion des vormaligen Beam-

tenministeriums war nunmehr die Präsidialsektion des Bundesministeriums für 
Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport und

 – für das Dienst- und Besoldungsrecht war nunmehr das Bundeskanzleramt zustän-
dig,

• Finanzministerium: 
 – das Fernmeldebüro war nunmehr eine nachgeordnete Dienststelle im Bundes-

ministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport.

Der RH richtet daher seine aus Feststellungen zu diesen Aufgabenbereichen resul-
tierenden Empfehlungen an die nunmehr zuständigen Bundesministerien.

3 BGBl. I 10/2025
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Allgemeiner Teil

Rechtliche Rahmenbedingungen

Rechtsgrundlagen für Nebentätigkeiten

Begriffsdefinition

 2.1 (1) Beim Finanzministerium, Klimaschutzministerium und beim Beamtenministe-
rium waren Bundesbedienstete (Beamtinnen und Beamte sowie Vertragsbediens-
tete des Bundes) beschäftigt, deren Dienst- und Besoldungsrecht auf bundes- 
gesetzlicher Ebene4 geregelt war. Die bei den Ländern Burgenland und Oberöster-
reich beschäftigten Bediensteten waren Landesbedienstete, deren Dienst- und 
Besoldungsrecht in den jeweiligen Landesgesetzen kodifiziert war. Für die Sicherung 
des gesetzmäßigen Vollzugs dieser dienst- und besoldungsrechtlichen Vorschriften 
waren die Dienstbehörden bzw. Personalstellen zuständig. Diese waren einheitliche 
Organisationen, die funktional jeweils in unterschiedlichen Vollzugsbereichen tätig5 
wurden.

Die Dienstrechte des Bundes und der Länder Burgenland und Oberösterreich 
enthielten Regelungen zu Nebentätigkeiten für Beamtinnen und Beamte. Für 
Vertragsbedienstete bestanden vergleichbare Regelungen nur teilweise. 

4 insbesondere durch das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 (BDG 1979), BGBl. 333/1979 i.d.g.F., das Gehalts-
gesetz 1956 (GehG), BGBl. 54/1956 i.d.g.F., und das Vertragsbedienstetengesetz 1948 (VBG), BGBl. 86/1948 
i.d.g.F.

5 Hoheitsverwaltung in Bezug auf die Beamtinnen und Beamten, Privatwirtschaftsverwaltung in Bezug auf die 
Vertragsbediensteten
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Die zentralen Regelungen stellten sich wie folgt dar: 

Tabelle 1: Zentrale dienstrechtliche Regelungen für Nebentätigkeiten

Bund Burgenland Oberösterreich

Beamtinnen und Beamte

Definitionen vorhanden ja ja ja

Tätigkeiten in Organen juristischer Personen des privaten Rechts vom 
Begriff Nebentätigkeit umfasst ja ja ja

Vergütung allgemein geregelt ja ja ja

Vergütung für Tätigkeiten in Organen juristischer Personen des privaten 
Rechts geregelt ja ja nein

Vertragsbedienstete

Definitionen vorhanden nein1 teilweise2 teilweise3

Tätigkeiten in Organen juristischer Personen des privaten Rechts vom 
Begriff Nebentätigkeit umfasst nein1 nein nein

Vergütung allgemein geregelt nein1 teilweise2 ja

Vergütung für Tätigkeiten in Organen juristischer Personen des privaten 
Rechts geregelt nein1 teilweise2 nein

1 Mit der Dienstrechts-Novelle 2024 (BGBl. I 143/2024) wurden die für Bundesbeamtinnen und -beamte geltenden Regelungen zur Neben-
tätigkeit (mit Wirksamkeit ab 1. März 2025) auch für Vertragsbedienstete des Bundes übernommen.

2 Nur für Vertragsbedienstete, deren Dienstverhältnisse ab 1. Jänner 2020 begründet wurden; für die Zeit davor fehlte eine Regelung.
3 Nur für Vertragsbedienstete, deren Dienstverhältnisse ab 1. Juli 2001 begründet wurden; für die Zeit davor fehlte eine Regelung.

Quellen: bezughabende Rechtsquellen; BMF; BMK; BMKÖS; 
Länder Burgenland und Oberösterreich  

(2) Beamtinnen und Beamte

Für Beamtinnen und Beamte des Bundes sowie der Länder Burgenland und Ober-
österreich waren Nebentätigkeiten grundsätzlich gleichlautend definiert, nämlich 
als weitere Tätigkeiten, die ihnen ohne unmittelbaren Zusammenhang mit den 
dienstlichen Aufgaben in einem anderen Wirkungskreis der jeweiligen Gebietskör-
perschaft übertragen werden konnten6 (z.B. Vortrags- und Prüfungstätigkeiten). 
Eine Definition des Begriffs „Wirkungskreis“ enthielten die Dienstrechte des Bundes 
und der Länder Burgenland und Oberösterreich nicht. Vereinzelt verstanden die 
Literatur und Rechtsprechung7 darunter den Wirkungsbereich der Dienststelle der 
bzw. des Bediensteten. Dies hätte zur Folge, dass Tätigkeiten im Wirkungsbereich 
der Dienststelle – z.B. Vortragstätigkeiten an der Verwaltungsakademie des Bundes 

6 Bund: § 37 Abs. 1 BDG 1979; Burgenland: § 38 Abs. 1 Burgenländisches Landesbeamten-Dienstrechtsge-
setz 1997 (LBDG 1997), LGBl. 17/1998 i.d.g.F.; Oberösterreich: § 90 Abs. 1 Oö. Landesbeamtengesetz 
(Oö. LBG), LGBl. 11/1994 i.d.g.F. und zusätzlich leicht abweichende Definitionen in § 25 Abs. 1 Oö. Landesge-
haltsgesetz (Oö. LGG), LGBl. 8/1956 i.d.g.F. (Begründung des Dienstverhältnisses bis 30. Juni 2001) bzw. in 
§ 44 Abs. 1 Oö. Gehaltsgesetz 2001 (Oö. GG 2001), LGBl. 28/2001 i.d.g.F. (Begründung des Dienstverhältnis-
ses ab 1. Juli 2001)

7 vgl. Fellner, Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, § 37 BDG 1979 (Stand 1. Juni 2019, rdb.at), wonach die 
„Wertung einer Tätigkeit als Nebentätigkeit […] schon dann ausgeschlossen“ ist, „wenn der Beamte eine 
Tätigkeit erbringt, die im Wirkungsbereich seiner Dienststelle gelegen ist.“
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als Teil der Zentralstelle des Beamtenministeriums – für die Bediensteten dieser 
Dienststelle nicht unter den Begriff der Nebentätigkeit fallen würden.

Eine Nebentätigkeit lag in allen drei überprüften Gebietskörperschaften (ex lege) 
auch vor, wenn die Beamtin bzw. der Beamte auf Veranlassung der Dienstbehörde 
eine Funktion in einem Organ einer juristischen Person des privaten Rechts (Oberös-
terreich: auch des öffentlichen Rechts) ausübte (z.B. Aufsichtsratsmandate). Im 
Bund und im Burgenland war zusätzlich erforderlich, dass sich diese juristische 
Person ganz oder teilweise im Eigentum des Bundes bzw. Landes befand8.

(3) Vertragsbedienstete

(a) Für Vertragsbedienstete des Bundes gab es (im überprüften Zeitraum) keine dem 
Beamtendienstrecht gleichlautende dienstrechtliche Grundlage für Nebentätigkei-
ten (weder Begriffsdefinitionen noch weiterführende Bestimmungen, wie insbeson-
dere zu Organfunktionen in juristischen Personen und zu Genehmigungspflichten). 
Das Beamtenministerium versendete im April 2022 den Entwurf einer Dienstrechts-
Novelle 2022 zur Begutachtung, mit der „erstmals das Institut der Nebentätigkeit 
auch für Vertragsbedienstete“ geregelt werden sollte. In der vom Nationalrat 
beschlossenen Dienstrechts-Novelle 20229 fand sich diese Regelung jedoch nicht.

Die Ausübung solcher Tätigkeiten, z.B. Vorträge im Rahmen der dienstlichen 
Aus- und Fortbildung, durch Vertragsbedienstete konnte erfolgen durch 

• den Abschluss sondervertraglicher Zusatzvereinbarungen (für die wiederum die 
Zustimmung der Bundesministerin bzw. des Bundesministers für Kunst, Kultur, 
öffentlichen Dienst und Sport notwendig war)10 oder 

• den Abschluss von Werkverträgen, die jedoch nicht mehr als Teil des Dienstverhält-
nisses, sondern als Nebenbeschäftigung (außerhalb des Dienstverhältnisses) zu 
werten waren.

Mit der im September 2024 vom Nationalrat beschlossenen Dienstrechts-
Novelle 202411 wurden die für Bundesbeamtinnen und -beamte geltenden Regelun-
gen zur Nebentätigkeit (mit Wirksamkeit ab 1. März 2025) auch für Vertrags- 
bedienstete des Bundes übernommen. Dies betraf die Definition von Nebentätigkei-
ten (inklusive der Übernahme von Funktionen in Organen juristischer Personen des 
privaten Rechts) sowie die Vergütungsregelungen (TZ 3).

8 § 37 Abs. 2 BDG 1979 (Bund); § 38 Abs. 2 LBDG 1997 (Burgenland); § 90 Abs. 2 Oö. LBG (Oberösterreich)
9 BGBl. I 137/2022
10 § 36 VBG
11 BGBl. I 143/2024, kundgemacht am 9. Oktober 2024
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(b) Für – in Burgenland ab 1. Jänner 2020 und in Oberösterreich ab 1. Juli 2001 – 
neu eintretende Vertragsbedienstete (in der Folge: „Vertragsbedienstete neu“) 
waren Nebentätigkeiten grundsätzlich definiert. Es fehlten aber weiterführende 
Bestimmungen analog zu jenen für Beamtinnen und Beamte, z.B. die Definition von 
Organfunktionen in juristischen Personen des privaten Rechts als Nebentätigkeit12.

Für vor 2020 in den burgenländischen Landesdienst eingetretene Vertragsbediens-
tete (in der Folge: „Vertragsbedienstete alt“) gab es keine gesetzliche Regelung der 
Nebentätigkeiten. Für vor dem 1. Juli 2001 in den oberösterreichischen Landes-
dienst eingetretene Vertragsbedienstete (in der Folge ebenfalls: „Vertragsbediens-
tete alt“) galt ein Verweis auf die Regelungen für Landesbeamtinnen und -beamte; 
dieser bezog sich allerdings nur auf die Entschädigung von Nebentätigkeiten (TZ 3). 
Somit gab es auch hier – wie im Bund – weder eine grundsätzliche gesetzliche Defi-
nition der Nebentätigkeit noch weiterführende Bestimmungen.

 2.2 Der RH wies kritisch darauf hin, dass die für Nebentätigkeiten von Bundesbedienste-
ten und Bediensteten der Länder Burgenland und Oberösterreich geltenden gesetz-
lichen Bestimmungen – sowohl im Vergleich der Gebietskörperschaften unter- 
einander als auch innerhalb der jeweiligen Gebietskörperschaft – uneinheitlich und 
lückenhaft waren, insbesondere in Bezug auf ihren inhaltlichen und persönlichen 
Anwendungsbereich. Dies kam vor allem durch folgende Aspekte zum Ausdruck:

• Der für die Definition der Nebentätigkeit und für die Abgrenzung von der Haupttä-
tigkeit wesentliche Begriff des „Wirkungskreises“ war gesetzlich nicht eindeutig fest-
gelegt. Dies konnte vor allem in jenen Fällen zu unsachlichen Ergebnissen führen, in 
denen zum Wirkungsbereich einer Dienststelle gehörende Tätigkeiten von Bediens-
teten, die dieser Dienststelle angehörten, in Form einer Nebentätigkeit erbracht 
werden sollten bzw. wurden. Aus Sicht des RH war der Begriff des „Wirkungskreises“ 
daher nur eingeschränkt zur Definition einer Nebentätigkeit bzw. für die Abgrenzung 
von der Haupttätigkeit geeignet.

• Nebentätigkeiten von Vertragsbediensteten waren (im überprüften Zeitraum) nicht 
(Bund) bzw. inhaltlich und in Bezug auf den erfassten Personenkreis („Vertragsbe-
dienstete neu“ bzw. „Vertragsbedienstete alt“) nur teilweise geregelt (Burgenland 
und Oberösterreich). Die Ausübung von Nebentätigkeiten durch Vertragsbediens-
tete erforderte daher den Abschluss von sondervertraglichen Zusatzvereinbarungen 
oder von Werkverträgen. Für Vertragsbedienstete des Bundes entfiel diese Notwen-
digkeit mit dem Inkrafttreten der in der Dienstrechts-Novelle 2024 enthaltenen 
neuen Bestimmungen zur Nebentätigkeit (ab März 2025).

12 Burgenland: § 22 Abs. 1 Burgenländisches Landesbedienstetengesetz 2020 (Bgld. LBedG 2020), LGBl. 95/2019 
i.d.g.F.; Oberösterreich: § 44 Abs. 1 Oö. GG 2001 
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• Auch die auf Veranlassung des Dienstgebers in juristischen Personen ausgeübten 
Organfunktionen (z.B. Aufsichtsratsfunktionen) waren (im überprüften Zeitraum) 
nur für Beamtinnen und Beamte, jedoch nicht für Vertragsbedienstete geregelt. Für 
Vertragsbedienstete des Bundes erfolgte eine Regelung mit dem Inkrafttreten der in 
der Dienstrechts-Novelle 2024 enthaltenen neuen Bestimmungen zur Nebentätig-
keit (ab März 2025). Bei der Regelung für Beamtinnen und Beamte verfolgte das 
oberösterreichische Dienstrecht den umfassendsten Ansatz, indem es juristische 
Personen des privaten und des öffentlichen Rechts erfasste und es nicht erforderlich 
war, dass diese juristischen Personen ganz oder teilweise im Eigentum des Landes 
standen.

Der RH empfahl dem nunmehr für den öffentlichen Dienst zuständigen Bundeskanz-
leramt sowie den Ländern Burgenland und Oberösterreich, den bestehenden Hand-
lungsbedarf aufzugreifen und dafür jeweils Vorschläge in Form einer Regierungs- 
vorlage zu erarbeiten, mit der die gesetzlichen Bestimmungen zur Nebentätigkeit 
dahingehend angepasst werden, dass 

• Nebentätigkeiten klar von der Haupttätigkeit (im Sinne der jeweils übertragenen 
Aufgaben) abgegrenzt werden,

• Nebentätigkeiten für alle Bediensteten (Beamtinnen und Beamte sowie Vertragsbe-
dienstete, unabhängig vom Dienstantrittsdatum) gleich geregelt werden,

• Organfunktionen in juristischen Personen als Nebentätigkeit definiert werden und 
der Kreis der erfassten juristischen Personen umfassend festgelegt wird.

 2.3 (1) Laut Stellungnahme des Landes Burgenland werde eine legistische Anpassung 
der Regelung im Rahmen der nächsten burgenländischen Dienstrechts-Novelle 
(unter Berücksichtigung der Dienstrechts-Novelle 2024 des Bundes) diskutiert. 
Damit solle eine Vereinheitlichung der Regelungen zur Nebentätigkeit für alle 
Bedienstetengruppen (Beamtinnen und Beamte, „Vertragsbedienstete alt“ und 
„Vertragsbedienstete neu“) erreicht werden.

(2) Das Land Oberösterreich sagte in seiner Stellungnahme zu, eine derartige legisti-
sche Änderung zu prüfen und vorzubereiten.
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Vergütungen

 3.1 (1) Die Grundsätze der Vergütung der Nebentätigkeiten von Beamtinnen und Beam-
ten waren beim Bund sowie in den Ländern Burgenland und Oberösterreich gesetz-
lich geregelt13 (siehe auch Tabelle 1 in TZ 2).

Auch für burgenländische „Vertragsbedienstete neu“ und für oberösterreichische 
Vertragsbedienstete14 bestanden Vergütungsregelungen. Für burgenländische 
„Vertragsbedienstete alt“ fehlten hingegen gesetzliche Vergütungsregelungen. 
Solche fehlten auch für Vertragsbedienstete des Bundes bis zur Dienstrechts-
Novelle 2024 (TZ 2).

(2) Bemessung der Nebentätigkeitsvergütung

Der Detaillierungsgrad bzw. die Bestimmtheit der Regelungen zur Bemessung der 
Nebentätigkeitsvergütung war unterschiedlich:

(a) Soweit die Nebentätigkeit einer Bundesbeamtin oder eines Bundesbeamten 
nicht nach anderen bundesgesetzlichen Vorschriften oder den Bestimmungen eines 
privatrechtlichen Vertrags zu entlohnen war, gebührte laut GehG „eine angemes-
sene Nebentätigkeitsvergütung“. Weitere Kriterien zur Bemessung waren gesetzlich 
nicht festgelegt.

Die Bemessung der Vergütung bedurfte grundsätzlich der Zustimmung des für den 
öffentlichen Dienst zuständigen Mitglieds der Bundesregierung. Dieses Mitwir-
kungsrecht kam allerdings nicht zum Tragen, wenn die Nebentätigkeit bereits 
aufgrund anderer bundesgesetzlicher Vorschriften oder eines privatrechtlichen 
Vertrags zu entlohnen war.

(b) Für burgenländische „Vertragsbedienstete neu“ war die Höhe der Vergütung 
unter Bedachtnahme auf die Art und Bedeutung der Nebentätigkeit und den damit 
verbundenen Zeitaufwand festzusetzen, sofern die Nebentätigkeit nicht nach ande-
ren Vorschriften des Landes oder nach einem privatrechtlichen Vertrag zu entlohnen 
war. Eine Pauschalierung war möglich.

13 § 25 GehG (Bund); § 38 Burgenländisches Landesbeamten-Besoldungsrechtsgesetz 2001 (LBBG 2001), 
LGBl. 67/2001 i.d.g.F. (Burgenland); § 90 Abs. 4 Oö. LBG und § 25 Abs. 2 Oö. LGG für Bedienstete, deren 
Dienstverhältnis bis 30. Juni 2001 begründet wurde, § 90 Abs. 4 Oö. LBG und § 44 Abs. 2 Oö. GG 2001 für Be- 
dienstete, deren Dienstverhältnis ab 1. Juli 2001 begründet wurde (Oberösterreich)

14 § 91 Abs. 1 und § 100 Bgld. LBedG 2020 für Vertragsbedienstete, deren Dienstverhältnis ab 1. Jänner 2020 
begründet wurde (Burgenland); § 28 Oö. Landes-Vertragsbedienstetengesetz (Oö. LVBG), LGBl. 10/1994 
i.d.g.F., für Bedienstete, deren Dienstverhältnis bis 30. Juni 2001 begründet wurde, § 44 Abs. 2 Oö. GG 2001 
für Bedienstete, deren Dienstverhältnis ab 1. Juli 2001 begründet wurde (Oberösterreich)



Nebentätigkeiten und Nebenbeschäftigungen

29

Für die burgenländischen Beamtinnen und Beamten fehlten derartige konkretisie-
rende Bestimmungen. Ihnen gebührte eine angemessene Vergütung, sofern die 
Nebentätigkeit nicht nach einem privatrechtlichen Vertrag zu entlohnen war.

(c) Laut oberösterreichischem Dienstrecht gebührte für die Ausübung einer Neben-
tätigkeit eine „Entschädigung“, bei deren Festsetzung auf den Umfang und die 
Bedeutung der Nebentätigkeit Bedacht zu nehmen war.

(3) Vergütung für Nebentätigkeiten während der Dienstzeit

(a) Für Bundesbeamtinnen und -beamte war eine Vergütung (auch nach anderen 
gesetzlichen Vorschriften oder einem privatrechtlichen Vertrag) für eine Nebentätig-
keit ausgeschlossen, wenn die Nebentätigkeit anstelle der dienstlichen Aufgaben (in 
der Dienstzeit) ausgeübt wurde.

(b) Die burgenländischen und oberösterreichischen Regelungen schlossen hingegen 
Vergütungen für Nebentätigkeiten während der Dienstzeit nicht oder nicht gänzlich 
aus.

So enthielt die Regelung für burgenländische Beamtinnen und Beamte keine diesbe-
zügliche Einschränkung. Bei der Festsetzung der Höhe der Nebentätigkeitsvergütung 
für burgenländische „Vertragsbedienstete neu“ war zu berücksichtigen, in welchem 
Umfang die Nebentätigkeit zulässigerweise während der Arbeitszeit ausgeübt 
werden durfte.

Die Nebentätigkeitsvergütung für oberösterreichische Landesbeamtinnen 
und -beamte sowie Vertragsbedienstete war im Einzelfall unter Bedachtnahme auf 
den Umfang (insbesondere außerhalb der Regeldienstzeit) und die Bedeutung der 
Nebentätigkeit festzusetzen.

(4) Nebentätigkeitsvergütungen für Organfunktionen in juristischen Personen

(a) Vergütungen, die eine juristische Person des privaten Rechts einer Bundesbeam-
tin bzw. einem Bundesbeamten für die Nebentätigkeit in einem ihrer Organe zu leis-
ten hätte (z.B. Aufsichtsratsvergütungen), waren an das Finanzministerium abzu- 
führen. Davon ausgenommen waren Reisekostenersätze und allfällige Sitzungsgel-
der; für Sitzungsgelder war allerdings dienstrechtlich nicht definiert, welcher 
konkrete Aufwand damit abgegolten war (siehe dazu näher TZ 16). Die Bemessung 
der Nebentätigkeitsvergütung für solche Funktionen bedurfte nicht der Zustimmung 
des für den öffentlichen Dienst zuständigen Mitglieds der Bundesregierung, sondern 
jener der Finanzministerin bzw. des Finanzministers.
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(b) Auch Vergütungen, die eine juristische Person des privaten Rechts an burgenlän-
dische Beamtinnen und Beamte sowie „Vertragsbedienstete neu“ für Nebentätigkei-
ten in einem ihrer Organe zu leisten hätte, waren an das Land Burgenland abzuführen 
(mit Ausnahme der Sitzungsgelder und des Reisekostenersatzes).

(c) Das oberösterreichische Dienstrecht regelte Vergütungen für Organfunktionen in 
juristischen Personen des privaten sowie des öffentlichen Rechts weder für Beam-
tinnen und Beamte noch für Vertragsbedienstete.

(5) Das Einkommensteuerrecht definierte Bezüge von

• Bundesbeamtinnen und -beamten aus Nebentätigkeiten, 
• Vertragsbediensteten des Bundes aus vergleichbaren Tätigkeiten sowie
• öffentlich Bediensteten anderer Gebietskörperschaften aufgrund vergleichbarer 

gesetzlicher Regelungen

als Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit15 und unterwarf sie damit der Lohn-
steuerpflicht. Nebentätigkeitsvergütungen wurden im Bund und im Burgenland 
daher grundsätzlich gemeinsam mit dem Monatsbezug bzw. -entgelt durch den 
Dienstgeber angewiesen.

Eine Ausnahme bildeten die Vergütungen an Vertragsbedienstete des Bundes und 
oberösterreichische Landesvertragsbedienstete für Organfunktionen in juristischen 
Personen, da diese Organfunktionen in den jeweiligen Dienstrechten nicht als 
Nebentätigkeit definiert waren. Aufgrund einer Auskunft des vormaligen Finanzam-
tes Linz16 waren außerdem Aufsichtsratsvergütungen von oberösterreichischen 
Landesbeamtinnen und -beamten (in Beteiligungsunternehmen des Landes Oberös-
terreich) als selbstständiges Einkommen zu versteuern. Solche Aufsichtsratsvergü-
tungen zahlten die Unternehmen daher direkt an diese Bediensteten aus.

 3.2 Der RH wies darauf hin, dass für Vertragsbedienstete des Bundes (bis zur Dienst-
rechts-Novelle 2024) und für burgenländische „Vertragsbedienstete alt“ gesetzliche 
Regelungen für die Vergütung von Nebentätigkeiten gänzlich fehlten. Infolge der 
uneinheitlichen Rechtslage war auch der Vollzug uneinheitlich. 

15 § 25 Abs. 1 Z 4 lit. c Einkommensteuergesetz 1988, BGBl. 400/1988 i.d.g.F.; demgegenüber waren Einkünfte 
aus der Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied als Einkünfte aus selbstständiger Arbeit definiert (§ 22 Z 2 Einkom-
mensteuergesetz 1988). Nachdem das oberösterreichische Landesdienstrecht die Vergütungen für solche 
Funktionen nicht regelte, erfolgte in Oberösterreich die Auszahlung nicht über das Besoldungssystem 
(gemeinsam mit dem Monatsbezug), sondern direkt vom Beteiligungsunternehmen an die mit einer Auf- 
sichtsratsfunktion betrauten Bediensteten.

16 seit der Organisationsreform in der Finanzverwaltung ab 2021: Finanzamt Österreich – Dienststelle Linz
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Der RH wies außerdem darauf hin, dass die für andere Bedienstetengruppen dazu 
bestehenden Regelungen inhaltlich uneinheitlich und lückenhaft waren. Dies kam 
vor allem durch folgende Aspekte zum Ausdruck:

• Gemäß den burgenländischen und oberösterreichischen Regelungen war bei der 
Bemessung der Nebentätigkeitsvergütung auf die Art bzw. den Umfang und die 
Bedeutung der Nebentätigkeit Bedacht zu nehmen. Die Regelung des Bundes ent- 
hielt keine weiteren Kriterien zur Bemessung einer „angemessenen“ Nebentätig-
keitsvergütung. Dabei war zwar die Mitwirkung (Zustimmung) des für den öffent-
lichen Dienst zuständigen Mitglieds der Bundesregierung erforderlich, wodurch 
angemessene Transparenz und folglich sachliche Vergütungsentscheidungen sicher-
gestellt werden sollten. Es bestand jedoch die Möglichkeit, dieses Zustimmungser-
fordernis auszuschließen: durch den Abschluss eines privatrechtlichen Vertrags 
zwischen der Beamtin bzw. dem Beamten und der Stelle, die die Nebentätigkeit 
übertrug.

• Nur die für Bundesbeamtinnen und -beamte geltenden Regelungen schlossen eine 
Nebentätigkeitsvergütung für den Fall aus, dass die Nebentätigkeit während der 
Dienstzeit ausgeübt wurde. In den Ländern Burgenland und Oberösterreich fehlten 
solche Regelungen. Diese fehlten auch für Vertragsbedienstete des Bundes bis zur 
Dienstrechts-Novelle 2024 (TZ 2).

• Die Vergütungen, die juristische Personen für Funktionen in ihren Organen leisteten, 
waren nur dann an die jeweilige Gebietskörperschaft abzuführen, wenn Bundesbe-
amtinnen und -beamte oder burgenländische Beamtinnen und Beamte sowie 
„Vertragsbedienstete neu“ diese Funktionen ausübten. Die Festlegung und Auszah-
lung solcher Vergütungen an burgenländische „Vertragsbedienstete alt“, oberöster-
reichische Landesbedienstete (Beamtinnen und Beamte sowie Vertragsbedienstete) 
und Vertragsbedienstete des Bundes (bis zum Inkrafttreten der Dienstrechts-
Novelle 2024 im März 2025) erfolgte hingegen direkt durch das Unternehmen, nicht 
durch den Dienstgeber selbst.

Der RH empfahl daher dem nunmehr für den öffentlichen Dienst zuständigen 
Bundeskanzleramt sowie den Ländern Burgenland und Oberösterreich, den beste-
henden Handlungsbedarf aufzugreifen und dafür jeweils Vorschläge in Form einer 
Regierungsvorlage zu erarbeiten, mit der die gesetzlichen Bestimmungen zur Neben-
tätigkeit mit dem Ziel der Verwaltungsvereinfachung und Vereinheitlichung auch der 
abgabenrechtlichen Behandlung der Nebentätigkeitsvergütung dahingehend ange-
passt werden, dass 

• Vergütungen für Nebentätigkeiten ausschließlich durch den Dienstgeber nach sach-
lichen Kriterien transparent festgelegt und auch durch diesen selbst ausbezahlt 
werden und

• Vergütungen für Nebentätigkeiten nur dann gebühren, wenn diese außerhalb der 
Dienstzeit (d.h. in der Freizeit) ausgeübt werden.
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 3.3 (1) Das Land Burgenland verwies dazu auf seine Stellungnahme zu TZ 2, wonach 
eine entsprechende legistische Anpassung diskutiert werde.

(2) Das Land Oberösterreich teilte in seiner Stellungnahme mit, den Erlass betref-
fend die Nebentätigkeiten und Nebentätigkeitsentschädigung im Sinne der Empfeh-
lung zu überarbeiten: Künftig müsse in Fällen, in denen die Vergütungen nicht 
bereits durch Bundes- oder Landesgesetze bzw. -Verordnung vorgegeben würden, 
die Höhe der Nebentätigkeitsentschädigung vorab in Abstimmung mit der Abteilung 
Personal festgesetzt werden. Auch das Meldewesen werde kritisch geprüft und 
voraussichtlich zu überarbeiten sein.

Der Empfehlung, wonach Nebentätigkeitsentschädigungen – wie im Dienstrecht des 
Bundes – nur dann gebühren sollten, wenn diese in der Freizeit ausgeübt werden, 
werde das Land Oberösterreich aus folgenden Gründen nicht nachkommen:

• Mit manchen Funktionen bzw. Verwendungen im Landesdienst seien Nebentätigkei-
ten im fachlichen Konnex direkt verbunden und Entschädigungsanspruch und -höhe 
oft bundesgesetzlich vorgegeben (z.B. bei verkehrstechnischen Sachverständigen 
oder bei Gutachten nach § 125 Kraftfahrgesetz17).

• Ohne Entschädigungen wären vermutlich manche Bedienstete nicht mehr bereit, 
die Nebentätigkeit auszuüben (z.B. Dienstausbildung).

• Zum Beispiel im Bereich der Aus- und Fortbildung wäre mit enormen Mehrkosten 
für das Land Oberösterreich zu rechnen, da bei Leistung außerhalb der Dienstzeit 
höhere Nebentätigkeitsentschädigungen anfielen.

• Der Vollzug im Bundesdienst – wie ihn der RH auch für die Länder empfehle – sei 
offenbar sehr fehleranfällig. Das Land Oberösterreich beabsichtige, keine Bundesre-
gelung zu übernehmen, die im Vollzug nur schwer umsetzbar und in der Praxis sehr 
leicht zu umgehen sei.

 3.4 Der RH entgegnete dem Land Oberösterreich, dass auch nach dem oberösterreichi-
schen Landesdienstrecht Nebentätigkeiten als weitere Tätigkeit definiert waren, die 
dem jeweiligen Bediensteten ohne unmittelbaren Zusammenhang mit den dienstli-
chen Aufgaben in einem anderen Wirkungskreis des Landes übertragen werden 
konnten. Davon ausgehend, dass die für Bundes- und Landesbedienstete eingerich-
teten Arbeitsplätze deren volle Arbeitskraft beanspruchen, können bei der Ausübung 
einer Nebentätigkeit während der Dienstzeit die dienstlichen Aufgaben im Ausmaß 
der zeitlichen Beanspruchung durch die Nebentätigkeit nicht ausgeübt werden. Aus 
Sicht des RH war es daher nicht nachvollziehbar, wenn Bedienstete in einer solchen 
Konstellation neben ihrem vollen Monatsbezug bzw. -entgelt noch eine gesonderte 
Nebentätigkeitsvergütung erhielten. Der RH wies gegenüber dem Land Oberöster-
reich außerdem darauf hin, dass seine im Rahmen dieser Gebarungsüberprüfung 

17 BGBl. 267/1967 i.d.g.F.
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ausgesprochenen Empfehlungen, z.B. zur Verbesserung der Dienstaufsicht und zur 
Abrechnung (TZ 8), darauf abzielten, den korrekten Vollzug der Regelungen betref-
fend die Ausübung einer Nebentätigkeit sicherzustellen. Er hielt daher seine Empfeh-
lung aufrecht, wonach eine Vergütung für Nebentätigkeiten nur dann gebühren 
sollte, wenn diese außerhalb der Dienstzeit (d.h. in der Freizeit) ausgeübt wird.

Rechtsgrundlagen für Nebenbeschäftigungen

 4.1 (1) Die Dienstrechte des Bundes und der Länder Burgenland und Oberösterreich 
enthielten Regelungen für Nebenbeschäftigungen für Beamtinnen und Beamte 
sowie Vertragsbedienstete. Die zentralen Regelungen stellten sich wie folgt dar: 

Tabelle 2: Zentrale dienstrechtliche Regelungen für Nebenbeschäftigungen

Bund Burgenland Oberösterreich

Beamtinnen und Beamte

Definition ja ja ja

Unzulässigkeitsgründe ja ja ja

Meldepflichten ja ja nein

Genehmigungsvorbehalt eingeschränkt1 eingeschränkt1 umfassend2

Vertragsbedienstete

Definition ja ja ja

Unzulässigkeitsgründe ja ja ja

Meldepflichten ja ja ja

Genehmigungsvorbehalt eingeschränkt1 eingeschränkt1 umfassend2

1 Bei herabgesetzter Wochendienstzeit bzw. Teilzeitbeschäftigung sowie während bestimmter Karenzurlaube durfte 
eine Nebenbeschäftigung erst nach Genehmigung ausgeübt werden.

2 Vor der Aufnahme von Nebenbeschäftigungen, deren Entgelt – bar oder in Güterform – voraussichtlich bei über 
400 EUR monatlich lag, war um Genehmigung anzusuchen.

Quellen: bezughabende Rechtsquellen; BMF; BMK; BMKÖS; 
Länder Burgenland und Oberösterreich  

(2) Für Beamtinnen und Beamte des Bundes sowie des Landes Burgenland war die 
Nebenbeschäftigung gleichlautend als Beschäftigung definiert, die außerhalb des 
Dienstverhältnisses und einer allfälligen Nebentätigkeit ausgeübt wurde. Damit war 
grundsätzlich jede Beschäftigung erfasst, die zumindest abstrakt geeignet war, 
„allenfalls auch einen Beruf darzustellen“18. Beamtinnen und Beamte durften keine 
Nebenbeschäftigung ausüben, die sie an der Erfüllung ihrer dienstlichen Aufgaben 
hinderte, die Vermutung der Befangenheit hervorrief oder sonstige wesentliche 

18 § 56 Abs. 1 BDG 1979 (Bund), § 70 Abs. 1 LBDG 1997 (Burgenland). Vergleiche dazu auch Kucsko-Stadlmayer, 
Das Disziplinarrecht der Beamten4 (2010) 343, wonach auch Kriterien wie „Regelmäßigkeit“, „Berufsmäßig-
keit“ oder „Selbständigkeit“ keine Relevanz für den Begriff der Nebenbeschäftigung haben.
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dienstliche Interessen gefährdete. Erwerbsmäßige Nebenbeschäftigungen19, Ände-
rungen einer solchen und bestimmte Funktionen20 in auf Gewinn gerichteten juris-
tischen Personen des Privatrechts waren bei der Dienstbehörde zu melden. Nicht 
von dieser Meldepflicht umfasst waren Nebenbeschäftigungen bei juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts, bei juristischen Personen des Privatrechts, die 
nicht auf Gewinn gerichtet waren, sowie bei Personengesellschaften (z.B. Komman-
ditgesellschaft, Offene Gesellschaft)21. Die Ausübung einer unzulässigen Nebenbe-
schäftigung stellte eine Dienstpflichtverletzung dar. Die Dienstbehörde hatte eine 
solche unzulässige Nebenbeschäftigung daher mittels schriftlicher Weisung zu 
untersagen und Disziplinarmaßnahmen zu ergreifen. Genehmigungsvorbehalte 
bestanden im Falle herabgesetzter Wochendienstzeit (Teilzeit) sowie bei Nebenbe-
schäftigungen, die während bestimmter Karenzurlaube ausgeübt wurden22.

Ergänzend enthielt die Bundesregelung eine Ermächtigung für die zuständige 
Bundesministerin bzw. den zuständigen Bundesminister, jene Nebenbeschäftigun-
gen mittels Verordnung festzulegen, die jedenfalls unzulässig waren, z.B. Tätigkeiten 
von Exekutivbediensteten im Bereich Personenschutz oder als Berufsdetektiv23. Im 
überprüften Zeitraum war in keinem der drei überprüften Ministerien eine solche 
Verordnung in Kraft.

(3) In Oberösterreich war eine Nebenbeschäftigung von Landesbeamtinnen 
und -beamten jede erwerbsmäßige Beschäftigung, die außerhalb des Dienstverhält-
nisses ausgeübt wurde. Als erwerbsmäßig galt jede selbstständige oder unselbst-
ständige Tätigkeit, die unabhängig von Ort, Dauer und tatsächlichem Erfolg die 
Erzielung von Einnahmen bezweckte. Somit waren nicht erwerbsmäßige Beschäfti-
gungen (ehrenamtliche Tätigkeiten) in Oberösterreich – im Gegensatz zur Regelung 
im Bund und im Burgenland – nicht vom Begriff der Nebenbeschäftigung umfasst. 
Außerdem nahm die oberösterreichische Regelung politische Funktionen, organ-
schaftliche Tätigkeiten in gesetzlich eingerichteten beruflichen Interessenvertretun-
gen und Tätigkeiten in der eigenen Landwirtschaft vom Begriff der Nebenbe- 
schäftigung aus24.

Oberösterreichische Landesbeamtinnen und -beamte mussten vor der Aufnahme 
einer Nebenbeschäftigung um Genehmigung ansuchen, wenn das daraus erzielte 

19 Als erwerbsmäßig galt eine Nebenbeschäftigung jedenfalls dann, wenn durch sie ein die einkommensteuer-
rechtliche Veranlagungsgrenze von 730 EUR übersteigendes Einkommen erzielt wurde (VwGH 29. Juni 1988, 
87/09/0057). § 70 Abs. 3 LBDG 1997 (Burgenland) verwies ausdrücklich auf die einkommensteuerrechtliche 
Betragsgrenze von 730 EUR im Jahr (2022).

20 Dies waren Tätigkeiten im Vorstand, Aufsichtsrat, Verwaltungsrat oder einem sonstigen Organ (§ 56 Abs. 5 
BDG 1979).

21 vgl. Kucsko-Stadlmayer, Das Disziplinarrecht der Beamten4 ( 2010) 358 ff.
22 § 56 Abs. 3 und 4 BDG 1979 (Bund); § 70 Abs. 3 und 4 LBDG 1997 (Burgenland)
23 § 56 Abs. 7 BDG 1979
24 § 58 Abs. 1 Oö. LBG
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Entgelt – bar oder in Güterform – voraussichtlich über 400 EUR monatlich25 betrug. 
Somit waren Nebenbeschäftigungen, deren Entgelt (voraussichtlich) unter dieser 
Grenze blieb, weder melde- noch genehmigungspflichtig.

(4) Für Vertragsbedienstete des Bundes galten die Bestimmungen für Bundesbeam-
tinnen und -beamte.26

Auch im Burgenland verwiesen die Regelungen für „Vertragsbedienstete alt“ auf die 
entsprechenden Bestimmungen für Landesbeamtinnen und -beamte.27 

Die für burgenländische „Vertragsbedienstete neu“ geltende Regelung wich davon 
insoweit ab, als zwar ehrenamtliche Tätigkeiten vom Begriff der Nebenbeschäfti-
gung umfasst waren, bestimmte Tätigkeiten – ähnlich wie in Oberösterreich – jedoch 
wiederum ausgenommen waren (politische Funktionen und organschaftliche Tätig-
keiten in gesetzlich eingerichteten oder freiwilligen beruflichen Interessenver- 
tretungen).28  

Die Regelung für Vertragsbedienstete des Landes Oberösterreich war weitestge-
hend gleichlautend mit jener für oberösterreichische Landesbeamtinnen und -beam-
te.29 

 4.2 (1) Der RH wies darauf hin, dass die dienstrechtlichen Bestimmungen des Bundes 
(für Beamtinnen und Beamte sowie für Vertragsbedienstete) und des Burgenlandes 
(nur für „Vertragsbedienstete alt“) auch nicht erwerbsmäßige sowie ehrenamtliche 
Tätigkeiten zu den Nebenbeschäftigungen zählten. Demgegenüber war in Oberös-
terreich das Kriterium der „Erwerbsmäßigkeit“ Voraussetzung für die Einordnung 
einer privaten Aktivität als Nebenbeschäftigung. Außerdem waren in Oberösterreich 
und im Burgenland (für „Vertragsbedienstete neu“) bestimmte Tätigkeiten (politi-
sche Funktionen, organschaftliche Tätigkeiten in gesetzlich eingerichteten Interes-
senvertretungen und Tätigkeiten in der eigenen Landwirtschaft) vom Begriff der 
Nebenbeschäftigung ausgenommen. Daher unterlagen diese Tätigkeiten – im 
Gegensatz zum Bund – keinen weiteren Einschränkungen und waren auch die allge-
meinen Regelungen zur Unzulässigkeit einer Nebenbeschäftigung (Behinderung an 
der Erfüllung der dienstlichen Aufgaben, Vermutung der Befangenheit, Gefährdung 
sonstiger wesentlicher dienstlicher Interessen) nicht auf sie anzuwenden.

25 Bei mehreren Nebenbeschäftigungen in Summe (§ 58 Abs. 4 und § 6a Oö. LBG); wenn eine zulässigerweise 
ohne Genehmigung ausgeübte Nebenbeschäftigung erstmals die Betragsgrenze erreichte, durfte sie bis zur 
Entscheidung der Dienstbehörde (Genehmigung oder Untersagung) weiter ausgeübt werden.

26 § 5 Abs. 1 VBG
27 § 11 Abs. 1 Burgenländisches Landesvertragsbedienstetengesetz 2013 (Bgld. LVBG 2013), LGBl. 57/2013 

i.d.g.F.
28 § 22 Bgld. LBedG 2020
29 § 14 Oö. LVBG
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Der RH wies außerdem auf seine Feststellungen und Empfehlungen zur Nebenbe-
schäftigung in seinem Bericht „Korruptionspräventionssysteme in ausgewählten 
Bundesministerien (BKA, BMB, BMI, BMLFUW)“ (Reihe Bund 2017/8) hin. Demnach 
oblag – nach der Rechtslage im Bund – die Beurteilung der Zulässigkeit von Neben-
beschäftigungen in erster Linie den Bediensteten selbst, weil lediglich erwerbs-
mäßige Nebenbeschäftigungen zu melden waren und diese auch ohne Genehmigung 
durch die Dienstbehörde ausgeübt werden durften. Dies barg nach Ansicht des RH 
die Gefahr der unbeabsichtigten Ausübung einer unzulässigen Nebenbeschäftigung, 
in welchem Fall die Dienstbehörde jedenfalls disziplinarrechtliche Maßnahmen 
einzuleiten hätte. Eine Genehmigungspflicht würde zur allgemeinen Rechtssicher-
heit sowohl bei den Dienstgebern als auch ihren Bediensteten beitragen. Der RH 
hatte daher dem damals legistisch zuständigen Bundeskanzleramt empfohlen, eine 
Regierungsvorlage vorzubereiten, die einen Genehmigungsvorbehalt für die 
Ausübung bestimmter Nebenbeschäftigungen vorsieht.

Der RH anerkannte, dass das oberösterreichische Landesdienstrecht einen solchen 
Genehmigungsvorbehalt grundsätzlich vorsah. Er wies jedoch kritisch darauf hin, 
dass dieser erst ab Einkünften aus der Nebenbeschäftigung von 400 EUR pro Monat 
zur Anwendung kam. Die Dienstrechte des Bundes und des Burgenlandes enthielten 
lediglich eine Meldepflicht für erwerbsmäßige Nebenbeschäftigungen, diese griff 
jedoch schon bei einem Einkommen ab 730 EUR pro Jahr.

Der RH merkte kritisch an, dass im Bund und im Burgenland nicht alle Organfunkti-
onen in juristischen Personen von der Meldepflicht umfasst waren. Ausgenommen 
waren Nebenbeschäftigungen 

• bei juristischen Personen des öffentlichen Rechts, 
• bei juristischen Personen des Privatrechts, die nicht auf Gewinn gerichtet waren, 

sowie 
• bei Personengesellschaften (z.B. Kommanditgesellschaft, Offene Gesellschaft).

Aus Sicht des RH waren solche Nebenbeschäftigungen (unabhängig von ihrer 
Erwerbsmäßigkeit) ebenso geeignet, Interessenkonflikte zu begründen. Der Dienst-
geber sollte daher jedenfalls Kenntnis darüber haben.

(2) Zusammenfassend hielt der RH fest, dass die Regelungen des Bundes und des 
Burgenlandes zur Meldung von Nebenbeschäftigungen in Kombination mit dem 
weiteren Begriff der Nebenbeschäftigung eher als die oberösterreichischen Rege-
lungen geeignet waren, eine umfassende Kenntnis der Dienstbehörden bzw. Perso-
nalstellen über Art und Umfang der ausgeübten Nebenbeschäftigungen 
sicherzustellen. Erst diese Kenntnis ermöglichte den Dienstbehörden und Personal-
stellen auch einen angemessenen Umgang mit jenen Nebenbeschäftigungen, die 
aufgrund von Interessenkonflikten problematisch waren.
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Der RH wies auch darauf hin, dass die Festlegung jedenfalls unzulässiger Nebenbe-
schäftigungen in einer Verordnung ein geeignetes Mittel war, um die Rechtssicher-
heit zu erhöhen und problematische Nebenbeschäftigungen zu vermeiden. Er 
kritisierte, dass keines der überprüften Ministerien von dieser Möglichkeit Gebrauch 
gemacht hatte.

Der RH empfahl daher dem Finanzministerium, dem Bundesministerium für Innova-
tion, Mobilität und Infrastruktur (vormals Klimaschutzministerium) sowie dem 
Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport (vormals Beamten- 
ministerium), jeweils eine Verordnung zu erlassen, mit der jedenfalls unzulässige 
Nebenbeschäftigungen festgelegt werden.

Er empfahl dem nunmehr für den öffentlichen Dienst zuständigen Bundeskanzler-
amt sowie den Ländern Burgenland und Oberösterreich, den bestehenden Hand-
lungsbedarf aufzugreifen und dafür jeweils Vorschläge in Form einer 
Regierungsvorlage zu erarbeiten, mit der die gesetzlichen Bestimmungen zur Neben-
beschäftigung dahingehend angepasst werden, dass jedenfalls

• der Begriff der Nebenbeschäftigung sämtliche außerberufliche Tätigkeiten (insbe-
sondere auch ehrenamtliche Tätigkeiten) umfasst,

• sämtliche Nebenbeschäftigungen, mit denen Einkünfte über der einkommensteuer-
rechtlichen Zuverdienstgrenze erzielt werden sollen, einem Genehmigungsvorbe-
halt unterworfen werden, und

• Organfunktionen in allen juristischen Personen (sofern sie keine Nebentätigkeiten 
sind) unabhängig von den damit erzielten Einkünften zu melden sind.

 4.3 (1) Laut Stellungnahme des Finanzministeriums könne eine Verordnung für unzuläs-
sige Nebenbeschäftigungen nur dann Rechtssicherheit gewährleisten, wenn diese 
hinreichend bestimmt sei und klare Abgrenzungen vorsehe. Es gab zu bedenken, 
dass Nebenbeschäftigungen in einem Bereich durchaus zulässig sein können und in 
einem anderen Bereich nicht; z.B. wäre die Tätigkeit als Buchhalter für Betriebsprü-
fer nicht zulässig, für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Budgetabteilung 
schon. Eine Verordnung könne auch nur jene Sachverhalte umfassen, zu denen es 
bereits entsprechende (höchst-)gerichtliche Rechtsprechung gebe. In jenen 
Ressorts, die von der Verordnungsermächtigung Gebrauch gemacht hätten, würden 
sich die Verordnungen außerdem nur auf einzelne Dienststellen bzw. Dienststellen-
teile beziehen.

Seit 2009 habe es Initiativen gegeben, eine solche Verordnung zu erlassen: In 
wiederkehrenden Abständen seien Entwürfe erstellt worden, zu einer Erlassung der 
Verordnung sei es jedoch nicht gekommen, da letztlich nur eine demonstrative 
Aufzählung unzulässiger Nebenbeschäftigungen möglich sei und das Finanzministe-
rium in diesem Bereich andere Maßnahmen als zielführender erachte, z.B. Informa-
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tionen über das Bedienstetenportal, Jahresberichte des Büros für interne 
Angelegenheiten, Schulungen.

(2) Das vormalige Klimaschutzministerium verwies in seiner Stellungnahme auf die 
Vielfalt an unterschiedlichen Arbeitsplätzen innerhalb des Ressorts. Daher werde 
die Unzulässigkeit weiterhin anhand einer Einzelprüfung je nach beabsichtigter 
Nebenbeschäftigung und konkretem Arbeitsplatz festzustellen sein.

(3) Laut Stellungnahme des vormals zuständigen Beamtenministeriums behandle 
der Verhaltenskodex zur Korruptionsprävention im öffentlichen Dienst „Die VerANT-
WORTung liegt bei mir – EINE FRAGE DER ETHIK“ die Voraussetzungen zur Ausübung 
einer Nebenbeschäftigung. Er werde auch in der im Rahmen der Ausbildung der 
Bediensteten durchgeführten Schulung und zur Sensibilisierung für die Gefahr einer 
unbeabsichtigten Ausübung einer unzulässigen Nebenbeschäftigung genutzt. Damit 
seien ausreichende Maßnahmen vorgesehen. Die Anpassung der Regelungen zur 
Nebenbeschäftigung sei auch aufgrund des damit verbundenen Verwaltungsauf-
wands nicht zielführend.

(4) Das Land Burgenland verwies auf seine Stellungnahme zu TZ 2, wonach eine 
entsprechende legistische Anpassung diskutiert werde. Damit solle insbesondere 
eine Vereinheitlichung der Regelungen zur Nebenbeschäftigung für alle Bedienste-
tengruppen (Beamtinnen und Beamte, „Vertragsbedienstete alt“ und „Vertragsbe-
dienstete neu“) erreicht werden.

(5) Das Land Oberösterreich wies in seiner Stellungnahme auf die gesellschaftliche 
Bedeutung der (unbezahlten) Ehrenämter und ihre Verankerung in der Landesver-
fassung hin. Daher liege eine Meldepflicht in Bezug auf jede außerberufliche Tätig-
keit und vor allem auch in Bezug auf ehrenamtliche Tätigkeiten nicht im Interesse 
des Landes. Auch wäre damit ein erheblicher Mehraufwand bei der Verwaltung der 
Nebenbeschäftigungen verbunden.

Das Land Oberösterreich sagte zu, die gesetzliche Neuregelung der Einkommens-
grenze für die Genehmigungspflicht von Nebenbeschäftigungen durch Abstellen auf 
die einkommensteuerrechtliche Zuverdienstgrenze zu prüfen; es merkte aber an, 
dass die bisherige Grenze sich bewährt habe. Nebenbeschäftigungen unter diesem 
Betrag seien für den Dienstgeber üblicherweise nicht von Bedeutung.

Eine Meldepflicht von Organfunktionen in allen juristischen Personen (soweit diese 
keine Nebentätigkeiten darstellten) gehe unabhängig von den damit erzielten 
Einkünften zu weit. Das Land Oberösterreich werde daher eine Klarstellung dahinge-
hend prüfen, dass Organfunktionen in auf Gewinn gerichteten juristischen Personen 
(z.B. Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Genossenschaf-
ten) unabhängig von der Höhe der Einkünfte unter die Genehmigungspflicht fallen 
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könnten. Nicht darunter fallen würden Organfunktionen im Zuge eines Ehrenamts 
(z.B. für Religionsgemeinschaften, Vereine).

 4.4 (1) Der RH anerkannte die grundsätzlichen Ausführungen des Finanzministeriums 
und verwies ergänzend auf den Wortlaut von § 56 Abs. 7 BDG 1979, wonach eine 
Verordnung nur jene Nebenbeschäftigungen erfassen kann, die jedenfalls unzulässig 
sind.

Er hielt gegenüber dem Finanzministerium und gegenüber dem nunmehr zuständi-
gen Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur fest, dass gerade 
angesichts der von beiden Ministerien angesprochenen Unterschiedlichkeit der 
Arbeitsplätze eine solche Verordnung zu mehr Rechtssicherheit beitragen kann.

(2) Gegenüber dem nunmehr für den öffentlichen Dienst zuständigen Bundeskanz-
leramt betonte der RH, dass ein Genehmigungsvorbehalt für Nebenbeschäftigun-
gen, mit denen Einkünfte über der einkommensteuerrechtlichen Zuverdienstgrenze 
erzielt werden sollen, nicht zwingend den Verwaltungsaufwand erhöht; es wären 
davon (im Bundesdienst) nur jene Nebenbeschäftigungen erfasst, die schon derzeit 
einer Meldepflicht unterliegen. Lediglich der Zeitpunkt der Befassung der Dienstbe-
hörde bzw. Personalstelle würde nach vor verlagert, was wesentlich zu einer Erhö-
hung der dienstnehmer- und dienstgeberseitigen Rechtssicherheit beitragen kann.

(3) Der RH anerkannte die vom Land Oberösterreich ins Treffen geführte Relevanz 
des Ehrenamts für das gesamtgesellschaftliche Gemeinwohl in Österreich. Er hielt 
ergänzend fest, dass auch die von der Verwaltung erbrachten Leistungen wesentlich 
zur Sicherung dieses Gemeinwohls beitragen. Aus Sicht des RH war daher jedenfalls 
der Vorrang der dienstlichen Interessen vor allfälligen privaten Interessen der 
Bediensteten sicherzustellen. Der RH hielt außerdem fest, dass seine Empfehlung 
darauf abstellte, mit der Begriffsdefinition der Nebenbeschäftigung grundsätzlich 
jede Art der außerberuflichen Tätigkeit zu erfassen, um diese an den geltenden 
Unzulässigkeitstatbeständen (Behinderung bei der Erfüllung der dienst lichen Aufga-
ben, Vermutung der Befangenheit, Gefährdung sonstiger wesentlicher dienstlicher 
Interessen) messen und sie gegebenenfalls untersagen zu können. Die Empfehlung 
zielte nicht darauf ab, sämtliche ehrenamtliche Tätigkeiten einer Meldepflicht zu 
unterwerfen.

Zur Tätigkeit in Organen juristischer Personen hielt der RH ergänzend fest, dass auch 
diese – etwa bei entsprechend hoher zeitlicher Inanspruchnahme der bzw. des 
Bediensteten – geeignet sind, Interessenkonflikte nach sich zu ziehen. Er erachtete 
es daher als notwendig, dass der Dienstgeber von solchen Tätigkeiten zumindest 
Kenntnis erlangt.
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Vollzug und Einhaltung der  
rechtlichen Vorgaben

Datenqualität und Stichprobenziehung

 5.1 (1) Zur Überprüfung des Vollzugs und der Einhaltung der rechtlichen Vorgaben 
ersuchte der RH die überprüften Stellen jeweils um Übermittlung 

• einer nach den Vorgaben des RH strukturierten Übersicht der im Jahr 2022 ausge-
übten Nebentätigkeiten ihrer Bediensteten sowie 

• einer Übersicht der in diesem Zeitraum gemeldeten bzw. genehmigten Nebenbe-
schäftigungen.

Inwieweit die übermittelten Übersichten die vom RH angefragten Informationen 
enthielten, zeigt die folgende Tabelle: 

Tabelle 3: Datenqualität Nebentätigkeiten und Nebenbeschäftigungen

Finanz- 
ministerium

Klimaschutz-
ministerium

Beamten-
ministerium

Burgenland Oberösterreich

Nebentätigkeiten

Information enthalten

Art der Nebentätigkeit teilweise ja ja ja ja

Art der Übertragung1 nein teilweise nein teilweise nein

Zeitraum der Nebentätigkeit ja nein nein nein nein

übertragende Stelle nein teilweise nein ja nein

Stelle, für die oder bei der die 
 Nebentätigkeit ausgeübt wurde teilweise ja ja ja teilweise

Stundenausmaß nein teilweise nein nein ja

Ausübung in der Dienstzeit  
(oder in der Freizeit) teilweise teilweise ja ja ja

Grundlage der Vergütung teilweise teilweise nein nein teilweise

Vergütung pro Jahr teilweise teilweise ja nein teilweise

Sitzungsgelder bzw. Auslagenersatz nein nein teilweise nein nein
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Finanz- 
ministerium

Klimaschutz-
ministerium

Beamten-
ministerium

Burgenland Oberösterreich

Nebenbeschäftigungen

Information enthalten

Art der Nebenbeschäftigung ja ja ja ja ja

Beginn ja teilweise ja teilweise ja

Ende ja ja ja ja ja

Erwerbsmäßigkeit teilweise nein teilweise nein ja

selbstständige oder unselbstständige 
 Ausübung ja ja ja teilweise teilweise

Höhe der erzielten Einkünfte teilweise nein nein nein teilweise

zeitliches Ausmaß2 teilweise teilweise teilweise teilweise teilweise

dienstliche Schnittstellen nein nein nein nein nein

Datum der Meldung bzw. Genehmigung teilweise ja nein nein nein

Auflagen oder Bedingungen nein teilweise nein teilweise nein
1 z.B. Entsendung in den Aufsichtsrat, Bestellung zum Staatskommissär Quellen: BMF; BMK; BMKÖS; 
2 Teilweise waren 0 Stunden als zeitliches Ausmaß eingetragen. Länder Burgenland und Oberösterreich; Auswertung: RH

Keine der überprüften Stellen übermittelte die beiden Übersichten vollständig 
befüllt: 

(a) In den Übersichten der Nebentätigkeiten fehlten ganz oder teilweise insbeson-
dere die Art der Übertragung, das Stundenausmaß (außer bei Oberösterreich), die 
Grundlagen für die Vergütungen sowie die Information, ob die Nebentätigkeit in der 
Dienstzeit oder in der Freizeit ausgeübt wurde (außer im Beamtenministerium und 
den Ländern Burgenland und Oberösterreich). Das Klimaschutzministerium sowie 
die Länder Burgenland und Oberösterreich gaben an, dass der Personalabteilung 
– als zuständiger Dienstbehörde bzw. Personalstelle – die Erstellung der Übersicht 
nur unter Mitwirkung weiterer Fachabteilungen (z.B. Beteiligungsmanagement, 
Verkehrswesen) möglich gewesen sei.

(b) Bei den Nebenbeschäftigungen fehlten ganz oder teilweise insbesondere Infor-
mationen zur Erwerbsmäßigkeit (außer in den Übersichten des Landes Oberöster-
reich), zur Höhe der erzielten Einkünfte, zum zeitlichen Ausmaß, zu den dienstlichen 
Schnittstellen und zum Melde- bzw. Genehmigungsdatum (außer im Klimaschutz-
ministerium). Die überprüften Stellen gaben dazu an, dass diese Kriterien bzw. Daten 
nicht in ihren Verwaltungssystemen erfasst wurden und daher nicht automationsge-
stützt bzw. nur mit einem unverhältnismäßig hohen administrativen Aufwand 
auswertbar waren.



Nebentätigkeiten und Nebenbeschäftigungen

42

(2) Auf Basis dieser beiden Übersichten zog der RH eine risikoorientierte Stichprobe 
für das Jahr 2022, um u.a. die Übertragung von Nebentätigkeiten sowie den Umgang 
mit Nebenbeschäftigungen zu beurteilen. Bei der Auswahl der zu überprüfenden 
Bediensteten bzw. Stichprobenfälle berücksichtigte der RH folgende Risikofaktoren: 

• Personalstand der überprüften Stelle, 
• Anzahl der ausgeübten Nebentätigkeiten und Nebenbeschäftigungen,
• Beschäftigungsausmaß der bzw. des Bediensteten, 
• Höhe der Nebentätigkeitsvergütungen,
• zeitliches Ausmaß einer Nebenbeschäftigung und
• Umstand, ob die bzw. der Bedienstete eine Führungsfunktion innehatte.

Dadurch fielen 295 Bedienstete mit 301 Nebentätigkeiten und 470 Nebenbeschäfti-
gungen in die Stichprobe. Sie umfasste damit 15 % der Nebentätigkeiten und 9 % der 
Nebenbeschäftigungen. Zur Beurteilung der Stichprobenfälle ersuchte der RH die 
überprüften Stellen in der Folge um Übermittlung der Dokumentation der Neben-
tätigkeiten inklusive Übertragung, Dienstzeit (Zeiterfassung), individuelles Lohn-
konto, Beleg für die Anweisung der Nebentätigkeitsvergütungen sowie um Über- 
mittlung der Dokumentation der Nebenbeschäftigungen, insbesondere in Bezug auf 
Meldung und Prüfung der Zulässigkeit.

Aus den übermittelten Unterlagen ergab sich, dass die in der Stichprobe erfassten 
295 Bediensteten nicht 301, sondern 479 Nebentätigkeiten und nicht 470, sondern 
570 Nebenbeschäftigungen ausübten; insgesamt 1.049 Nebentätigkeiten und Ne- 
benbeschäftigungen. Dies lag vor allem daran, dass die ursprünglich übermittelten 
Übersichten zu den Nebentätigkeiten und Nebenbeschäftigungen, welche die Basis 
für die Stichprobe bildeten, unvollständige, keine oder veraltete Einträge aufwiesen. 
Ebenso waren Pauschalmeldungen enthalten, die mehrere Nebenbeschäftigungen 
umfassten (TZ 10), aber nur als ein Eintrag angeführt waren. Dies betraf beispiels-
weise Autorentätigkeiten bei mehreren Verlagen oder Vortragstätigkeiten bei 
mehreren externen Instituten. Umgekehrt gab es auch doppelte (und vereinzelt 
mehrfache) Einträge; beispielsweise wurde eine Vortragstätigkeit an der Bundesfi-
nanzakademie als Nebentätigkeit dokumentiert, gleichzeitig lag dafür eine Neben-
beschäftigungsmeldung vor; eine eindeutige Zählung war daher nicht ohne 
manuellen administrativen Mehraufwand bzw. Einzelabgleich möglich. Weiters 
übermittelten die überprüften Stellen Unterlagen, die mit keinem Eintrag in den 
Übersichten zu den Nebentätigkeiten und Nebenbeschäftigungen korrelierten. 
Umgekehrt wurden Unterlagen zu den Einträgen in den Übersichten nicht übermit-
telt oder waren teilweise nicht auffindbar. Zu 147 Nebentätigkeiten und 88 Neben-
beschäftigungen konnten die überprüften Stellen keine Belege für die Beurteilung 
der Übertragung einer Nebentätigkeit bzw. der Meldung einer Nebenbeschäftigung 
übermitteln.
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(3) Auf Basis der übermittelten Unterlagen unterzog der RH diese von 295 Bediens-
teten bzw. Stichprobenfällen ausgeübten 1.049 Nebentätigkeiten und Nebenbe-
schäftigungen einer detaillierteren Prüfung; bei den Ergebnissen ist zu 
berücksichtigen, dass die bzw. der einzelne Bedienstete eine oder mehrere Neben-
tätigkeiten und/oder eine oder mehrere Nebenbeschäftigungen ausüben konnte.

Die konkreten Prüfkriterien und die sich daraus ergebende Mängelklassifizierung 
zeigt die folgende Tabelle: 

Tabelle 4: Prüfkriterien und Mängelklassifizierung

Nebentätigkeit Nebenbeschäftigung

kein Mangel

•  Übertragung vorhanden und Vergütung nach-
vollziehbar

•  keine gesonderte Übertragung, aber Auszahlung 
der Vergütung plausibel (z.B. Vortragstätigkeiten) 

•  Meldung bzw. allfällige Genehmigung vorhanden 
und

•  Zulässigkeit (insbesondere potenzieller Interes-
senkonflikt) von der zuständigen Stelle (Perso-
nalabteilung als Dienstbehörde bzw. Personal-
stelle) nachvollziehbar geprüft

leichter Mangel •  Übertragung vorhanden, aber Zeiterfassung 
nicht bzw. nicht vollständig nachvollziehbar

•  Zulässigkeit (insbesondere potenzieller Interes-
senkonflikt) nicht ausreichend beurteilt (z.B. nur 
durch Vorgesetzte oder keine ausreichende 
Begründung)

•  Unterschrift auf der Meldung nicht zuordenbar
•  Erfassungsfehler (z.B. befristete Meldung als 

unbefristet erfasst)

schwerer Mangel

•  keine Übermittlung von Unterlagen zur 
 Nebentätigkeit

•  keine Einträge in der Zeiterfassung (nur Bund)
•  Auszahlung einer Vergütung ohne Übertragung
•  Höhe der Vergütung nicht nachvollziehbar

•  Meldung nicht vorhanden
•  keine Einbindung der zuständigen Stelle (Perso-

nalabteilung als Dienstbehörde bzw. Personal-
stelle) und damit keine Beurteilung der Zulässig-
keit 

•  fehlende Genehmigung (bei Genehmigungsvor-
behalt)

Quelle: RH  

Von den 295 Bediensteten bzw. Stichprobenfällen übten 199 Bedienstete 479 Ne- 
bentätigkeiten und 219 Bedienstete 570 Nebenbeschäftigungen aus.

Der RH bezog die Mängelklassifizierung nicht auf die einzelne Nebentätigkeit bzw. 
Nebenbeschäftigung, sondern auf die Bedienstete bzw. den Bediensteten. Dabei 
wurde pro Bedienstete bzw. Bediensteten der jeweils schwerste Mangel ausgewiesen.
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Die folgende Tabelle zeigt, bei wie vielen der 295 Bediensteten bzw. Stichprobenfälle 
leichte und schwere Mängel bzw. kein Mangel bestanden: 

Tabelle 5: Mängelübersicht der Stichprobe

Finanz- 
ministerium

Klimaschutz-
ministerium

Beamten-
ministerium

Burgenland Oberösterreich Summe 

Anzahl der Bediensteten mit Nebentätigkeiten1

kein Mangel 52 9 4 5 11 81

leichter Mangel 20 3 3 1 19 46

schwerer Mangel 33 14 5 9 11 72

Summe 105 26 12 15 41 199

Anzahl der Bediensteten mit Nebenbeschäftigungen1

kein Mangel 34 8 2 9 32 85

leichter Mangel 24 8 10 13 6 61

schwerer Mangel 50 6 11 5 1 73

Summe 108 22 23 27 39 219
1 Eine Bedienstete bzw. ein Bediensteter konnte sowohl Nebentätigkeiten als auch Nebenbeschäftigungen ausüben.

Quellen: BMF; BMK; BMKÖS; Länder Burgenland und Oberösterreich; Auswertung: RH  

• Bei 72 Bediensteten mit Nebentätigkeiten bzw. 36 % der Stichprobenfälle mit 
Nebentätigkeiten wies die Dokumentation schwere Mängel auf. Dies war überwie-
gend auf die fehlende Dokumentation der Übertragung durch die Personalabteilung 
als Dienstbehörde bzw. Personalstelle zurückzuführen.

• 73 Bedienstete mit Meldungen einer Nebenbeschäftigung bzw. 33 % der Stichpro-
benfälle mit Nebenbeschäftigungen wiesen bei der Dokumentation schwere Mängel 
auf. Dies war überwiegend auf die fehlende Prüfung potenzieller Interessenkonflikte 
durch die Personalabteilung (Dienstbehörde) zurückzuführen.

 5.2 Der RH kritisierte, dass keine der überprüften Stellen in der Lage war, dem RH eine 
vollständige und strukturierte Übersicht über die Nebentätigkeiten und Nebenbe-
schäftigungen zu übermitteln, die die Bediensteten in ihrem Zuständigkeitsbereich 
ausübten. Er hielt auch kritisch fest, dass wesentliche Informationen ganz oder teil-
weise nicht erfasst waren. Dies betraf

• bei Nebentätigkeiten
 – das Stundenausmaß der Nebentätigkeit,
 – die Grundlagen für ihre Vergütungen, 
 – die Information, ob die Nebentätigkeit in der Dienstzeit oder in der Freizeit 

ausgeübt wurde;
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• bei Nebenbeschäftigungen 
 – die Erwerbsmäßigkeit, 
 – die Höhe der erzielten Einkünfte, 
 – das zeitliche Ausmaß und 
 – das Melde- bzw. Genehmigungsdatum.

Eine umfassende Darstellung der übertragenen Nebentätigkeiten sowie der gemel-
deten Nebenbeschäftigungen war – insbesondere im Hinblick auf die Anzahl und 
Inhalte der ausgeübten Nebentätigkeiten und Nebenbeschäftigungen – in keiner der 
fünf überprüften Stellen möglich. Der RH erachtete diese mangelnde Übersicht als 
Steuerungsdefizit, vor allem weil mit der Ausübung von Nebentätigkeiten und 
Nebenbeschäftigungen eine Vielzahl potenzieller Interessenkonflikte verbunden 
war, etwa in zeitlicher Hinsicht, aber auch in Bezug auf die mit der Haupttätigkeit 
verbundenen Aufgaben.

Der RH hielt weiters kritisch fest, dass die übermittelten Unterlagen in rund einem 
Drittel der Stichprobenfälle sowohl bei Nebentätigkeiten als auch bei Nebenbeschäf-
tigungen schwere Mängel aufwiesen. Auch dies war aus Sicht des RH vor allem auf 
die mangelnde zentrale Erfassung und fehlende Dokumentation wesentlicher Infor-
mationen zurückzuführen.

Der RH empfahl daher dem Finanzministerium, dem Bundesministerium für Innova-
tion, Mobilität und Infrastruktur (vormals Klimaschutzministerium), dem Bundesmi-
nisterium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport (vormals Beamtenministerium) 
sowie den Ländern Burgenland und Oberösterreich, sämtliche Nebentätigkeiten 
sowie Nebenbeschäftigungen und die für ihre Beurteilung wesentlichen Informatio-
nen – insbesondere Inhalt, Beginn und Ende, Ausmaß, Vergütung bzw. Einkünfte – 
zentral und vollständig automationsunterstützt zu erfassen, um einen gesamthaften 
Überblick zu ermöglichen.

 5.3 (1) Laut Stellungnahme des Finanzministeriums sei veranlasst worden, ab sofort bei 
Meldungen von Nebenbeschäftigungen und deren Erledigung im elektronischen 
Meldeprozess eine nachvollziehbare Prüfung der Nebenbeschäftigung (standard-
mäßig) zu dokumentieren; ebenso bei Verwendungsänderungen und Versetzungen. 
Die elektronischen Meldeprozesse seien an diese Erfordernisse angepasst.

(2) Wie das vormalige Klimaschutzministerium in seiner Stellungnahme mitteilte, 
würden seit der Umstellung des elektronischen Meldeprozesses im August 2023 
bereits standardmäßig der Inhalt, der Beginn, das Ende und das Ausmaß der Neben-
beschäftigung oder Nebentätigkeit erfasst. Aufgrund der Empfehlungen des RH 
werde im elektronischen Meldeprozess ein optionales Formularfeld zur Vergütung 
bzw. zu den Einkünften eingefügt.
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Die Beträge der Vergütungen für die Ausübung von Organfunktionen lägen im Betei-
ligungsmanagement auf und würden dokumentiert. Für etwaige andere Nebentätig -
keiten werde nunmehr das optionale Formularfeld im elektronischen Meldeprozess 
zur Verfügung gestellt.

Für die Prüfung der Zulässigkeit einer Nebenbeschäftigung liege der Hauptfokus u.a. 
weiterhin auf dem (geschätzten) Stundenausmaß.

(3) Laut Stellungnahme des vormaligen Beamtenministeriums sei im Sinne der 
Empfehlung des RH das Rundschreiben zum Thema Nebenbeschäftigungen im 
Jänner 2025 neu verlautbart und ein Rundschreiben zum Thema Nebentätigkeiten 
im Jänner 2025 erstmals erlassen worden.

Um Nebenbeschäftigungen und Nebentätigkeiten künftig mitsamt den wesentlichen 
Informationen (u.a. Beginn und Ende, Vergütung, Inhalt) den gesetzlichen Vorgaben 
entsprechend systematisch zu erfassen, würden den Rundschreiben Formulare zur 
Meldung beigelegt; die Formulare würden alle relevanten Punkte, die von der 
Meldung umfasst sein sollten, beinhalten.

(4) Der Stellungnahme des Landes Burgenland zufolge erarbeite die Personalabtei-
lung in Zusammenarbeit mit dem Referat Beteiligungsmanagement bereits einen 
Prozess, der sicherstelle, dass die Personalstelle umfassende Kenntnis über alle 
ausgeübten Nebentätigkeiten der Bediensteten habe.

(5) Das Land Oberösterreich teilte in seiner Stellungnahme mit, dass die Erfassung 
der Nebenbeschäftigungen bereits sehr umfangreich erfolge (Antrag, Stellung-
nahme der Dienststellenleitung, Erledigung der Abteilung Personal inklusive Geneh-
migung – in der Regel unter Bedingungen, Befristung und Auflagen – oder Ver- 
sagung).

Das Land Oberösterreich teile die Ansicht des RH, dass bei den Nebentätigkeiten 
manche Daten, z.B. die Summe der Nebentätigkeitsvergütungen, vom Bewirtschaf-
ter (d.h. den jeweiligen Landesdienststellen oder der Personalverrechnung) erho-
ben werden müssten und nicht zentral auswertbar seien. Das Land werde prüfen, 
inwieweit hier eine zentrale Erfassung möglich sei. Es halte aber fest, dass die 
Verwaltung der Nebentätigkeiten einen überschaubaren Aufwand darstellen solle, 
weil die Nebentätigkeiten für den Dienstgeber Land Oberösterreich ausgeübt 
würden und daher dessen Interessen nicht entgegenstehen könnten.

Bei Nebenbeschäftigungen sei ein Interessenkonflikt sehr wohl möglich, weshalb 
hier auch ein Melde- und Genehmigungsprozess mit eventuellen Einschränkungen 
und Auflagen vorgesehen sei.
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Nebentätigkeiten

Ausgangslage

 6 Die Anzahl der Bediensteten in den überprüften Ministerien und Ländern mit Neben-
tätigkeiten im Jahr 2022 sowie die für die Nebentätigkeiten ausbezahlten Vergütun-
gen stellten sich – ermittelt auf Basis der übermittelten Unterlagen – wie folgt dar: 

Tabelle 6: Nebentätigkeiten im Jahr 2022

Finanz- 
ministerium

Klimaschutz-
ministerium

Beamten-
ministerium

Burgen-
land

Ober-
österreich

Anzahl in Köpfen zum Stichtag 31. Dezember 2022

Bedienstete gesamt 11.724 1.115 592 2.486 8.402

Anzahl in Köpfen im Jahr 2022

Bedienstete mit 
Nebentätigkeit(en)1 795 31 33 9 436

davon

Beamtinnen und Beamte 435 24 8 2 193

Vertragsbedienstete 360 7 25 7 243

in %

Anteil der Bediensteten 
mit Nebentätigkeit(en) an 
Bediensteten gesamt

6,8 2,8 5,6 0,4 5,2

in EUR

ausbezahlte Vergütung1 3.006.687 168.039 79.021 14.303 1.184.300

davon

Beamtinnen und Beamte 1.593.425 149.080 29.126 5.450 774.810

Vertragsbedienstete 1.413.262 18.959 49.896 8.853 409.490

in EUR je Kopf

durchschnittliche 
 Vergütung 3.782 5.421 2.395 1.589 2.716

Rundungsdifferenzen möglich Quellen: BMF; BMK; BMKÖS; Länder Burgenland und Oberösterreich 
1 Bedienstete mit Nebentätigkeiten, für die die Auszahlung der Vergütung gemeinsam mit dem Monatsbezug 

bzw. -entgelt erfolgte; mehrere Nebentätigkeiten pro Bedienstete bzw. Bedienstetem möglich

Im Finanzministerium war der Anteil jener Bediensteten, die eine oder mehrere 
Nebentätigkeiten ausübten, mit 6,8 % am höchsten. Im Land Burgenland war er mit 
0,4 % am niedrigsten, weil z.B. die Tätigkeit als Fahrprüferin bzw. Fahrprüfer eine 
Nebenbeschäftigung darstellte (TZ 17).

Die am häufigsten ausgeübten Nebentätigkeiten waren Organfunktionen (Aufsichts-
ratsmandate; TZ 16) in Beteiligungsgesellschaften des Bundes oder der Länder, 
staatliche Aufsichtsfunktionen (z.B. als Staatskommissär) (TZ 14 und TZ 15) und Vor- 
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tragstätigkeiten (z.B. an der Verwaltungsakademie des Bundes, an der Bundes-
finanzakademie) (TZ 13).

Der überwiegende Teil der Nebentätigkeiten im Finanzministerium waren staatliche 
Aufsichtsfunktionen, im Land Oberösterreich Aufsichtsratsfunktionen sowie Tätig-
keiten in Kommissionen (z.B. Disziplinarkommission, Bezirksgrundverkehrskommis-
sion). Der RH verwies dazu auf seine Feststellungen in TZ 12.

Übertragung von Nebentätigkeiten

 7.1 (1) Den Dienstbehörden bzw. Personalstellen kam eine zentrale Funktion in Bezug 
auf den Einsatz der öffentlich Bediensteten und damit auch auf die Leistungserbrin-
gung der öffentlichen Verwaltung zu. Dementsprechend definierten die Dienst-
rechte des Bundes und der Länder Burgenland und Oberösterreich Nebentätigkeiten 
für die Beamtinnen und Beamten sowie Teile der Vertragsbediensteten der beiden 
Länder (siehe TZ 2 und TZ 3) als Tätigkeiten, die ohne unmittelbaren Zusammenhang 
mit den dienstlichen Aufgaben in einem anderen Wirkungskreis übertragen wurden. 
Es war demnach (auch nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsge-
richtshofes (VwGH)) erforderlich, dass die Dienstbehörde die Nebentätigkeit durch 
einen konkreten Übertragungsakt anordnete30. Der VwGH hielt (im Zusammenhang 
mit der Rückforderung einer Nebentätigkeitsvergütung) fest, dass eine wirksame 
(schlüssige) Übertragung auch dann vorlag, wenn die Dienstbehörde Kenntnis von 
der Nebentätigkeit und der Auszahlung einer Nebentätigkeitsvergütung hatte31.

Daher war, vor allem in Bezug auf die zeitliche Einsatzfähigkeit der Bediensteten und 
die korrekte Anweisung von Nebentätigkeitsvergütungen, die umfassende und 
unmittelbare Kenntnis über den Umfang und die Art der ausgeübten Nebentätigkei-
ten erforderlich. Die Festlegung klarer Zuständigkeiten und standardisierter Prozesse 
zur Übertragung von Nebentätigkeiten konnte zu dieser umfassenden Kenntnis 
beitragen.

30 VwGH 27. Juni 2006, 2005/05/0024: „Die Anordnung einer Nebentätigkeit hat durch die Dienstbehörde zu 
erfolgen. […] Dementsprechend kann auch die generelle Beendigung dieser Nebentätigkeit nur durch die 
Dienstbehörde ausgesprochen werden.“

31 VwGH 16. September 2010, 2006/12/0224: „Sollte ein Organwalter der zuständigen Dienstbehörde, der für 
die Übertragung der Nebentätigkeiten zuständig war, sowohl von der Tätigkeit des Beamten als auch von der 
tatsächlichen Auszahlung der Nebentätigkeitsvergütung Kenntnis gehabt und diese geduldet haben, so läge 
eine wirksame Übertragung der Nebentätigkeit durch die zuständige Dienstbehörde vor.“
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Die folgende Tabelle fasst zusammen, ob in den überprüften Stellen die zuständigen 
Dienstbehörden bzw. Personalstellen sowie standardisierte Prozesse zur Übertra-
gung festgelegt waren:

Tabelle 7: Regelungsbestand zur Übertragung Nebentätigkeiten

Finanz-
ministerium

Klimaschutz-
ministerium

Beamten-
ministerium

Burgenland Oberösterreich

Dienstbehörde(n) bzw. Personalstelle(n) 
 festgelegt ja ja ja ja ja

standardisierte Prozesse zur Übertragung 
einer Nebentätigkeit festgelegt teilweise teilweise keine teilweise teilweise

Quellen: BMF; BMK; BMKÖS; Länder Burgenland und Oberösterreich

(a) Finanzministerium

Im Finanzministerium bestanden zehn nachgeordnete Dienstbehörden bzw. Perso-
nalstellen32, deren Personalabteilungen diese Funktion jeweils wahrnahmen. Für 
diese Personalabteilungen war eine Abteilung33 in der Zentralstelle oberste Dienst-
behörde bzw. Personalstelle. Eine weitere Abteilung34 war für die Bediensteten der 
Zentralstelle (oberste) Dienstbehörde bzw. Personalstelle.

Das Finanzministerium regelte in einer Richtlinie für die Personaladministration 
einen Geschäftsprozess für die unter Genehmigungsvorbehalt der obersten Dienst-
behörde stehenden Nebentätigkeiten (bei herabgesetzter Wochendienstzeit/Teil-
zeit).

Außerdem bestand im Finanzministerium die „Richtlinie für die Bestellung von 
Staatskommissären, Regierungskommissären, Treuhändern, Börsenkommissären 
und Beauftragten im Exportförderungsverfahren“. Demnach hatte die jeweilige 
Bestellung „per Dekret“ durch die Finanzministerin bzw. den Finanzminister zu erfol-
gen. Für die Nominierung, Wahl und Entsendung von Überwachungsorganen in 
jenen Beteiligungen des Bundes, in denen das Finanzministerium die Eigentümer-
funktion wahrnahm, war eine eigene Abteilung35 zuständig.

Weitere Prozesse zur Information bzw. Einbindung der für die Übertragung von 
Nebentätigkeiten zuständigen Personalabteilungen waren nicht festgelegt.

32 Finanzamt Österreich, Zollamt Österreich, Amt für Betrugsbekämpfung, Finanzamt für Großbetriebe, Prüf-
dienst für Lohnabgaben und Beiträge, Zentrale Services, Amt der Münze Österreich, Österreichisches Post-
sparkassenamt, Bundesfinanzgericht und Finanzprokuratur

33 Abteilung I/1, Grundsatz Personal 
34 Abteilung Präsidium 2, Personal und Organisation – BMF Zentralleitung
35 Abteilung Präsidium 5, Beteiligungen und Liegenschaften
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(b) Klimaschutzministerium

Im Klimaschutzministerium bestand mit dem Österreichischen Patentamt eine nach-
geordnete Dienstbehörde bzw. Personalstelle, deren Personalabteilung die Funktion 
als Dienstbehörde bzw. Personalstelle wahrnahm. Für diese Personalabteilung war 
eine Abteilung36 in der Zentralstelle oberste Dienstbehörde bzw. Personalstelle. 
Diese Abteilung hatte auch die Dienstbehörden- bzw. Personalstellenfunktion für die 
Bediensteten der Zentralstelle inne.

Das Klimaschutzministerium legte im August 2023 in einem Erlass an alle Bedienste-
ten mit Ausnahme jener des Österreichischen Patentamts fest, dass alle Nebentätig-
keiten an die Personalabteilung der Zentralstelle zu Informationszwecken und zur 
Überprüfung zu melden waren. Davon ausgenommen waren Aufsichtsratsmandate 
in auf Gewinn gerichteten juristischen Personen des Privatrechts im Eigentum des 
Bundes, sofern die Bestellung unter Einbindung des Klimaschutzministeriums erfolgt 
war und keine herabgesetzte Wochendienstzeit, Teilzeit oder Karenz bestand. Die 
Meldung oblag der bzw. dem Bediensteten; dafür war derselbe elektronische 
Geschäftsprozess vorgesehen wie für die Meldung einer Nebenbeschäftigung. Laut 
Klimaschutzministerium sei es Aufgabe der zuständigen Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeiter, auf Grundlage der Meldung zu entscheiden, welche konkreten 
Schritte aufgrund welcher Rechtsvorschriften zu setzen seien, je nachdem, ob es 
sich um eine Nebentätigkeit oder eine Nebenbeschäftigung handle. Eine Trennung 
der beiden Prozesse sei in Überlegung.

Für die Nominierung, Wahl und Entsendung von Überwachungsorganen in jenen 
Beteiligungen des Bundes, in denen das Klimaschutzministerium die Eigentümerfunk-
tion wahrnahm, war eine eigene Abteilung im Klimaschutzministerium37 zuständig.

Weitere Prozesse zur Information bzw. Einbindung der für die Übertragung von 
Nebentätigkeiten zuständigen Personalabteilungen waren nicht festgelegt.

(c) Beamtenministerium

Im Beamtenministerium waren keine nachgeordneten Dienstbehörden bzw. Perso-
nalstellen eingerichtet. Die Personalabteilung der Zentralstelle38 hatte daher die 
Funktion als Dienstbehörde bzw. Personalstelle für alle Bediensteten des Ministeri-
ums inne. Ein Prozess für die Auswahl von Aufsichtsratsmitgliedern in Beteiligungen, 
in denen das Beamtenministerium die Eigentümerfunktion wahrnahm (z.B. Bundes-
theater-Holding GmbH), war nicht festgelegt.

36 Abteilung Präsidium 1
37 Abteilung FC II Finanzen und Controlling
38 Abteilung I/1 Personal und Organisationsentwicklung
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Weitere Regelungen bzw. Prozesse zur Information bzw. Einbindung der für Neben-
tätigkeiten (haupt-)zuständigen Personalabteilung in die Übertragung waren nicht 
festgelegt. Das Beamtenministerium teilte dazu mit, dass vor der Ausübung einer 
Nebentätigkeit ein Gespräch mit der direkten Führungskraft zu erfolgen habe. Mit 
deren Zustimmung durfte die Nebentätigkeit ausgeübt werden. Es sei daher keine 
Einbindung der die dienstbehördlichen Aufgaben wahrnehmenden Organisations-
einheit erforderlich.

(d) Land Burgenland

Im Land Burgenland war die Personalabteilung39 als Dienstbehörde bzw. Personal-
stelle zuständig für die Übertragung von Nebentätigkeiten. Abgesehen von Entsen-
dungen in Organfunktionen in Beteiligungen des Landes, die eine eigene Stabs- 
abteilung40 vornahm, bestanden keine weiteren Regelungen bzw. Prozesse insbe-
sondere zur Information bzw. Einbindung der für die Übertragung von Nebentätig-
keiten (haupt-)zuständigen Personalabteilung.

(e) Land Oberösterreich

Auch im Land Oberösterreich war die Personalabteilung41 als Dienstbehörde bzw. 
Personalstelle zuständig. Nebentätigkeiten übertrugen jedoch (auf Basis eines spezi-
fischen Erlasses) dezentral die fachlich verantwortlichen Organisationseinheiten 
(z.B. Abteilung Land- und Forstwirtschaft). Diese hatten Art, Umfang und Dauer der 
Nebentätigkeit sowie die Höhe der Vergütung festzulegen. Die Personalabteilung 
war, wenn sie nicht selbst fachlich verantwortlich war, im Wege einer Meldung durch 
die Bedienstete bzw. den Bediensteten zu informieren.

(2) Die Auswertung der Stichprobe durch den RH ergab, dass in 28 % der insgesamt 
479 überprüften Nebentätigkeiten die Übertragung nicht oder nur mangelhaft doku-
mentiert war.

 7.2 Der RH hielt fest, dass im Hinblick auf die zentrale Verantwortung der Dienstbehör-
den bzw. Personalstellen für den Einsatz der öffentlich Bediensteten und damit auch 
auf die Leistungserbringung der öffentlichen Verwaltung die umfassende und unmit-
telbare Kenntnis über den Umfang und die Art der ausgeübten Nebentätigkeiten 
erforderlich war. Zudem kam durch die Rechtsprechung des VwGH klar zum 
Ausdruck, dass eine Nebentätigkeit durch die Dienstbehörde zu übertragen war. Die 
(schlüssige) Übertragung durch bloße Kenntnisnahme von einer Nebentätigkeit und 
Auszahlung einer Nebentätigkeitsvergütung war rechtlich zwar zum Schutz der indi-

39 Abteilung 1 Personal 
40 Stabsabteilung Verfassung und Recht (Referat Beteiligungsverwaltung)
41 Abteilung Personal 
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viduellen besoldungsrechtlichen Stellung möglich, aber im Hinblick auf die zentrale 
Verantwortung der Dienstbehörden und Personalstellen nicht ausreichend.

Der RH wies daher kritisch darauf hin, dass in den überprüften Ministerien und 
Ländern interne Regelungen und Prozesse in sehr unterschiedlichem Ausmaß imple-
mentiert waren: 

• Das Finanzministerium, das Beamtenministerium und das Land Burgenland sahen 
keine durchgängigen Prozesse zur Information bzw. Einbindung der für Nebentätig-
keiten (haupt-)zuständigen Personalabteilung in die Übertragung einer Nebentätig-
keit vor.

• Das Klimaschutzministerium und das Land Oberösterreich sahen zwar eine Melde-
pflicht der bzw. des Bediensteten vor. Aus Sicht des RH wäre jedoch ein Prozess zur 
Meldung von der die Nebentätigkeit übertragenden Stelle an die Dienstbehörde 
bzw. Personalabteilung geboten. Damit wäre sichergestellt, dass die Dienstbehörde 
bzw. Personalstelle bereits anlässlich der Übertragung einer Nebentätigkeit – nicht 
erst bei der Auszahlung von Vergütungen – von der Nebentätigkeit Kenntnis erlangt.

Auch die Stichprobe ergab, dass die Übertragung bei allen fünf überprüften Stellen 
in rd. 28 % der überprüften Fälle nicht oder nur mangelhaft dokumentiert war.

Daher empfahl der RH dem Finanzministerium, dem Bundesministerium für Innova-
tion, Mobilität und Infrastruktur (vormals Klimaschutzministerium) und dem Bundes-
ministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport (vormals Beamten- 
ministerium) sowie den Ländern Burgenland und Oberösterreich einen alle Arten 
von Nebentätigkeiten umfassenden, grundsätzlichen, strukturierten Prozess zur 
Übertragung, Veranlassung und Vergütung von Nebentätigkeiten festzulegen. Dieser 
Prozess sollte sicherstellen, dass die Dienstbehörde bzw. Personalstelle umfassende 
Kenntnis über alle ausgeübten Nebentätigkeiten ihrer Bediensteten hat.

Weiters empfahl der RH dem Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infra-
struktur, den Geschäftsprozess für Nebentätigkeiten von jenem für Nebenbeschäfti-
gungen abzukoppeln und – entsprechend den Rechtsgrundlagen für Nebentätig- 
keiten – neu zu definieren.

 7.3 (1) Laut Stellungnahme des Finanzministeriums würden die Tätigkeiten als Vortra-
gende an der Bundesfinanzakademie und der Verwaltungsakademie des Bundes in 
Absprache mit den direkten Vorgesetzten vereinbart. Nur die direkten Vorgesetzten 
könnten beurteilen, ob Bedienstete für Vorträge zu konkreten Terminen entbehrlich 
seien. Die Einbindung der Dienstbehörde bzw. Personalstelle hierbei erscheine nicht 
zweckmäßig.
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(2) Das vormalige Klimaschutzministerium teilte in seiner Stellungnahme mit, den 
Prozess der Meldung einer Nebenbeschäftigung bzw. Nebentätigkeit voneinander zu 
trennen. Weiters werde ein Prozessschritt eingeführt, in dem das Beteiligungsma-
nagement die Dienstbehörde bzw. Personalstelle von der Ausübung einer Organ-
funktion durch eine Bedienstete bzw. einen Bediensteten informiert.

(3) Der Stellungnahme des vormaligen Beamtenministeriums zufolge sei im 
Jänner 2025 ein Rundschreiben zum Thema Nebentätigkeiten erlassen worden, mit 
dem ein strukturierter Prozess zur Übertragung und Vergütung festgelegt worden 
sei; dieser stelle sicher, dass die Dienstbehörde bzw. Personalstelle umfassende 
Kenntnis über alle ausgeübten Nebentätigkeiten der Bediensteten habe. Um Neben-
tätigkeiten künftig mitsamt den wesentlichen Informationen (u.a. Beginn und Ende, 
Vergütung, Inhalt) den gesetzlichen Vorgaben entsprechend systematisch zu erfas-
sen, seien dem Rundschreiben Formulare zur Meldung beigelegt worden, die alle 
relevanten Punkte beinhalteten. Das Rundschreiben lege u.a. fest, dass für die 
grundsätzliche Zulässigkeit der Ausübung einer Nebentätigkeit eine wirksame Über-
tragung durch die Dienstbehörde bzw. Personalstelle notwendig sei. Die Meldung 
der beabsichtigten Ausübung habe mit Formular an die Personalabteilung zu erfol-
gen. Erst nach positiver Übertragung der Nebentätigkeit (Rückmeldung an die 
Bedienstete bzw. den Bediensteten) dürften weitere Veranlassungen getroffen 
werden.

(4) Wie das Land Burgenland in seiner Stellungnahme mitteilte, habe die Personal-
abteilung in Zusammenarbeit mit dem Referat Beteiligungsmanagement bereits 
einen Prozess erarbeitet, der sicherstelle, dass die Personalstelle umfassende Kennt-
nis über alle ausgeübten Nebentätigkeiten der Bediensteten habe.

(5) Das Land Oberösterreich führte in seiner Stellungnahme aus, die Empfehlung 
des RH eingehend zu prüfen; es stellte eine Überarbeitung des Nebentätigkeiten-
Erlasses in Aussicht. Für die Form und den Inhalt der Meldung von Nebentätigkeiten 
sei eine Neuregelung wahrscheinlich. Die Meldung könne künftig durch die Bewirt-
schafter erfolgen und wiederkehrend (eventuell jährlich) eingefordert werden. Die 
Höhe der Nebentätigkeitsentschädigung solle in Absprache mit der Abteilung Perso-
nal festgelegt werden.

 7.4 Der RH entgegnete dem Finanzministerium, dass die Festlegung klarer Zuständigkei-
ten und standardisierter Prozesse zur Übertragung von Nebentätigkeiten unerläss-
lich ist, um die umfassende und unmittelbare Kenntnis der Dienstbehörde bzw. 
Personalstelle über den Umfang und die Art sowie die Vergütung der ausgeübten 
Nebentätigkeiten sicherzustellen. Dafür war es nicht erforderlich, bei jedem einzel-
nen Vortrag an der Bundesfinanzakademie oder der Verwaltungsakademie des 
Bundes die (haupt-)zuständige Personalabteilung einzubinden. Vielmehr soll 
gewährleistet werden, dass die Personalabteilung Kenntnis über alle Nebentätigkei-



Nebentätigkeiten und Nebenbeschäftigungen

54

ten der Bediensteten hat. In diesem Zusammenhang verwies der RH auch auf seine 
Feststellungen und Empfehlung in TZ 20 zur Kumulierung von Nebentätigkeiten; nur 
bei Kenntnis über alle Nebentätigkeiten ist es der Dienstbehörde bzw. Personalstelle 
auch möglich, die dienstrechtlich gebotene zeitliche Vereinbarkeit mit der berufli-
chen Haupttätigkeit zu gewährleisten.

Erfassung von Nebentätigkeiten im Zeiterfassungssystem

 8.1 (1) Bundesbeamtinnen und -beamte durften – anders als in den Ländern Burgen-
land und Oberösterreich – bezahlte Nebentätigkeiten nicht in der für die Haupttätig-
keit aufgewendeten Dienstzeit ausüben. Nebentätigkeiten mussten daher entweder 
außerhalb der dienstplanmäßigen Dienststunden erbracht werden oder – mit dem 
Einverständnis bzw. der Genehmigung durch die (unmittelbare) Führungskraft – 
auch im Erholungsurlaub oder im Rahmen des Abbaus von Zeitguthaben während 
der Blockzeit. Die Kontrolle, ob die Bediensteten die Dienstzeitregelungen einhiel-
ten, gehörte zu den Dienstpflichten der (unmittelbaren) Vorgesetzten im Rahmen 
der Dienstaufsicht. Das in den Ministerien eingesetzte Zeiterfassungssystem des 
Bundes bot die Möglichkeit, eine „Nebentätigkeit bezahlt“ zu erfassen. Auf diese Art 
eingetragene Zeiten führten nicht zu einer Erhöhung des Gleitzeitsaldos, ermöglich-
ten aber die Kontrolle bzw. ein Monitoring der für Nebentätigkeiten aufgewendeten 
Zeiten.

(2) In den überprüften Ministerien bestanden allgemeine Dienstplan- bzw. Dienst-
zeitregelungen, die für alle Bediensteten galten, auch für Vertragsbedienstete. Die 
Erfassung der für Nebentätigkeiten aufgewendeten Zeiten regelten sie wie folgt:

• Die Dienstzeitregelung des Finanzministeriums enthielt keine allgemeinen Anord-
nungen oder Anmerkungen zur Erfassung von Nebentätigkeiten. Lediglich im soge-
nannten „MitarbeiterInnenPortal“ stellte das Finanzministerium seinen Bediensteten 
in der Rubrik „Dienstzeit – häufige Fragen“ Informationen und Eingabebeispiele im 
Zeiterfassungssystem für die Erfassung von bezahlten Nebentätigkeiten zur Verfü-
gung. Für Bedienstete, die mit einer Staatskommissär-Funktion betraut wurden, 
bestand ein Informationsblatt, wonach die „Sitzungszeit […] als ‚Nebentätigkeit 
bezahlt‘ […] zu erfassen“ war.

• Die Dienstzeitregelung des Klimaschutzministeriums ordnete an, dass vergütete 
Nebentätigkeiten nicht zur Dienstzeit zählten und „außerhalb der Normalarbeitszeit 
einzuarbeiten“ waren.

• Laut Dienstzeitregelung des Beamtenministeriums waren vergütete Nebentätigkei-
ten als „Nebentätigkeit bezahlt“ in der Zeiterfassung einzutragen. Außerdem wies 
das Beamtenministerium seine Bediensteten darauf hin, dass die Zeiterfassung in 
der Kernzeit lückenlos zu führen war.
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(3) Im Finanzministerium waren die für Nebentätigkeiten aufgewendeten Zeiten bei 
52 % der vom RH überprüften Stichprobenfälle als „Nebentätigkeit bezahlt“ in der 
persönlichen Zeiterfassung eingetragen, im Klimaschutzministerium bei 21 % und 
im Beamtenministerium bei 4 %.

 8.2 Der RH kritisierte, dass das Finanzministerium und das Klimaschutzministerium in 
ihren Dienstzeitregelungen keine Anordnung trafen, dass vergütete Nebentätigkei-
ten in der persönlichen Zeiterfassung einzutragen waren, um das Ausmaß einer 
Nebentätigkeit nachvollziehbar zu machen. Dies erschwerte die Kontrolle der Einhal-
tung der Dienstzeitregelungen durch die (unmittelbaren) Vorgesetzten im Rahmen 
der Dienstaufsicht, die Prüfung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit anläss-
lich der Auszahlung der Nebentätigkeitsvergütung sowie ein strukturiertes Monito-
ring durch die zuständigen Dienstbehörden bzw. Personalstellen.

Der RH wies außerdem kritisch darauf hin, dass im Beamtenministerium trotz der 
klaren Anordnung, vergütete Nebentätigkeiten als „Nebentätigkeit bezahlt“ in der 
Zeiterfassung einzutragen, lediglich 4 % der Stichprobenfälle – dies entsprach einem 
Bediensteten – dieser Verpflichtung nachgekommen waren.

Der RH empfahl dem Finanzministerium, dem Bundesministerium für Innovation, 
Mobilität und Infrastruktur (vormals Klimaschutzministerium) und dem Bundesmi-
nisterium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport (vormals Beamtenministe-
rium), über die Dienstzeitregelung sicherzustellen, dass die Zeiterfassung lückenlos 
und korrekt geführt wird; vergütete Nebentätigkeiten sind jedenfalls einzutragen.

 8.3 (1) Laut Stellungnahme des Finanzministeriums sei im Oktober 2024 ein neuer 
Dienstzeiterlass in Kraft getreten. Eine der Empfehlung des RH entsprechende Rege-
lung sei bereits vorgesehen. Jedem Staatskommissär, seiner Stellvertretung und den 
Beaufsichtigten werde anlässlich der Bestellung mit Bescheid ein Merkblatt mit der 
Anweisung übermittelt, die Ausübung dieser Tätigkeit als „Nebentätigkeiten bezahlt“ 
einzutragen.

Zusätzlich zur empfohlenen allgemeinen Prüfung, um die Anwendung des richtigen 
Vergütungssatzes (Freizeit oder Dienstzeit) sicherzustellen, würde überlegt, in 
welcher Form dieses Thema im Rahmen der Trainerausbildung sowie zur Sensibili-
sierung der Führungskräfte im Rahmen von Führungskräfteweiterbildungen bear-
beitet werden könne.

(2) Das vormalige Klimaschutzministerium teilte in seiner Stellungnahme mit, dass 
eine Änderung der Zeitordnung bereits in Arbeit sei; diese werde explizit die Vorgabe 
enthalten, die vergüteten Nebentätigkeiten als „Nebentätigkeit bezahlt“ in der 
persönlichen Zeiterfassung einzutragen. Seit Sommer 2024 würden in der Personal-
abteilung die Eintragungen in der Zeiterfassung vor Auszahlung der Nebentätigkeits-
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vergütungen kontrolliert, soweit dies der Personalabteilung aufgrund der 
vorliegenden Unterlagen möglich sei. Die Kontrolle könne nur dann erfolgen, wenn 
aus der Zahlungsanweisung hervorgehe, zu welchen Zeitpunkten die Nebentätigkeit 
ausgeübt worden sei. In einigen Fällen enthalte die Zahlungsanweisung diese Infor-
mationen nicht. Aufgrund der Empfehlung des RH würden jedoch zukünftig, wenn 
dies erforderlich erscheine, genauere Daten eingeholt.

(3) Laut Stellungnahme des vormaligen Beamtenministeriums werde mit dem im 
Jänner 2025 erlassenen Rundschreiben zum Thema Nebentätigkeiten klargestellt, 
dass Nebentätigkeiten immer außerhalb der Dienstzeit ausgeübt und in der persön-
lichen Zeiterfassung eingetragen werden müssten. Im Rahmen der Besoldung werde 
sowohl geprüft, ob eine entsprechende Übertragung durch die Personalabteilung 
erfolgt sei, als auch die korrekte Zeiterfassung.
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Nebenbeschäftigungen

Ausgangslage

 9 Die Anzahl der Bediensteten in den überprüften Ministerien und Ländern mit Neben-
beschäftigungen stellte sich auf Basis der übermittelten Unterlagen wie folgt dar: 

Tabelle 8: Nebenbeschäftigungen im Jahr 2022

Finanz- 
ministerium

Klimaschutz-
ministerium

Beamten-
ministerium

Burgen-
land

Ober- 
österreich

Anzahl in Köpfen zum Stichtag 31. Dezember 2022

Bedienstete gesamt 11.724 1.115 592 2.486 8.402

Anzahl in Köpfen im Jahr 2022

Bedienstete mit 
Nebenbeschäftigung(en) 2.133 129 104 399 840

davon

Beamtinnen und Beamte 1.021 46 18 44 304

Vertragsbedienstete 1.112 83 86 355 536

in %

Anteil der Bediensteten mit 
Nebenbeschäftigung(en) an 
Bediensteten gesamt

18,2 11,6 17,6 16,1 10,0

Quellen: BMF; BMK; BMKÖS; Länder Burgenland und Oberösterreich  

Beispiele für Nebenbeschäftigungen waren Vortragstätigkeiten, Erstellung von Publi-
kationen, Büroarbeiten (z.B. Buchhaltung), künstlerische Tätigkeiten, Funktionen in 
Sportvereinen, landwirtschaftliche Tätigkeiten, Geschäftsführung in (privaten) Unter- 
nehmen oder politische Funktionen (z.B. als Gemeinderat).

Meldung, Beurteilung und Genehmigung  
von Nebenbeschäftigungen

 10.1 (1) Regelungsbestand

Die Dienstrechte des Bundes und der Länder Burgenland und Oberösterreich schrie-
ben den Dienstbehörden bzw. Personalstellen eine zentrale Rolle im Zusammenhang 
mit Nebenbeschäftigungen zu: Sie hatten Meldungen bzw. Anträge auf Genehmi-
gung von Nebenbeschäftigungen entgegenzunehmen, deren Zulässigkeit inhaltlich 
– vor allem auf potenzielle Interessenkonflikte – zu prüfen und die Ausübung einer 
Nebenbeschäftigung dementsprechend zu untersagen oder zu genehmigen. Im 
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Falle der Ausübung einer unzulässigen Nebenbeschäftigung hatte die Dienstbe-
hörde bzw. Personalstelle dienst- und disziplinarrechtliche Schritte einzuleiten 
(TZ 4). Daher war es wesentlich,

• klare Zuständigkeiten festzulegen zur Entgegennahme von Meldungen bzw. Anträ-
gen auf Genehmigung und zur Beurteilung der Zulässigkeit von Nebenbeschäftigun-
gen sowie 

• standardisierte Vorlagen (Formulare) und elektronische Meldeprozesse zu nutzen.42 

Ein angemessenes Monitoring sollte einen umfassenden und aktuellen Überblick 
über die Nebenbeschäftigungen sicherstellen, die die Bediensteten im Verantwor-
tungsbereich der jeweiligen Dienstbehörde bzw. Personalstelle ausübten. Ob die 
überprüften Stellen die dafür notwendigen Festlegungen getroffen hatten, zeigt 
nachfolgende Tabelle:

Tabelle 9: Regelungsbestand Nebenbeschäftigungen

Finanz-
ministerium

Klimaschutz-
ministerium

Beamten-
ministerium

Burgenland Oberösterreich

Dienstbehörde(n) bzw. Personalstelle(n) 
 festgelegt ja ja ja ja ja

standardisierte Abläufe vorgesehen 
 (insbesondere elektronischer Meldeprozess) ja teilweise teilweise teilweise teilweise

Prüfung der Zulässigkeit durch die 
 Dienstbehörde vorgesehen ja ja nein ja ja

Monitoring eingerichtet teilweise nein nein teilweise teilweise

Quellen: BMF; BMK; BMKÖS; Länder Burgenland und Oberösterreich

(2) Melde- bzw. Genehmigungsprozesse

Die Dienstbehörden- bzw. Personalstellenfunktion im Sinne der organisatorischen 
Zuständigkeiten für Nebenbeschäftigungen war ident mit jener für Nebentätigkeiten 
(TZ 7).

(a) Im Finanzministerium waren in einer Richtlinie für die Personaladministration die 
Geschäftsprozesse für die Meldung, Beendigung und Untersagung von Nebenbe-
schäftigungen geregelt. Dafür stand ein elektronischer Meldeprozess zur Verfügung. 
Laut Mitteilung des Finanzministeriums hatte die zuständige Personalabteilung bei 
den im Dienstweg über die Vorgesetzten erfolgten Meldungen zu vermerken, dass 
eine Prüfung der Zulässigkeit (insbesondere auf Interessenkonflikte) stattgefunden 
hatte.

42 siehe dazu auch die Feststellungen im RH-Bericht „Nebenbeschäftigungen der Universitätsprofessorinnen 
und -professoren“ (Reihe Bund 2019/20)
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(b) Das Klimaschutzministerium legte im August 2023 in einem Erlass an alle Be- 
diensteten fest, dass alle Nebenbeschäftigungen an die Personalabteilung der Zen - 
tralstelle zur Überprüfung zu melden waren. Dafür war derselbe elektronische 
Geschäftsprozess vorgesehen wie für die Meldung einer Nebentätigkeit (TZ 7). Laut 
Klimaschutzministerium hatte die Personalabteilung unter Einbindung der Compli-
ance-Stelle die Zulässigkeit zu prüfen.

(c) Im Beamtenministerium waren Nebenbeschäftigungen im Dienstweg mit einem 
Formular zu melden, ein elektronischer Meldeprozess war nicht vorgesehen. Gemäß 
Beamtenministerium hatte die unmittelbare Führungskraft in einer Stellungnahme 
ersichtlich zu machen, ob ein Grund vorlag, weshalb eine Nebenbeschäftigung zu 
unterbleiben hatte. Die Personalabteilung hatte dies aktenmäßig und im (elektroni-
schen) Personalverwaltungssystem zu dokumentieren.

Nebenbeschäftigungen von Bediensteten des Bundesdenkmalamts prüfte und 
genehmigte – entgegen einer Empfehlung des RH aus 201743 – nicht die Personalab-
teilung im Beamtenministerium, sondern das Bundesdenkmalamt selbst. Nach 
Prüfung und Genehmigung informierte es die Personalabteilung im Beamtenminis-
terium.

(d) Im Land Burgenland war erlassmäßig geregelt, dass meldepflichtige Nebenbe-
schäftigungen – und solche, die unter Genehmigungsvorbehalt standen – mit einem 
eigenen Formular im Dienstweg an die Personalabteilung zu übermitteln waren. Ein 
elektronischer Meldeprozess bestand nicht. Laut Mitteilung des Landes Burgenland 
hatte die Personalabteilung die Zulässigkeit der Nebenbeschäftigung anhand der 
Meldung und einer Stellungnahme der unmittelbaren Führungskraft zu prüfen und 
eine Eintragung im Personalverwaltungssystem vorzunehmen.

(e) Im Land Oberösterreich war – ebenfalls in einem Erlass – geregelt, dass eine 
beabsichtigte Nebenbeschäftigung mit einem Formular im Dienstweg an die Perso-
nalabteilung zu melden bzw. dort um Genehmigung anzusuchen war. Ein elektroni-
scher Meldeprozess bestand auch hier nicht. Laut Mitteilung des Landes 
Oberösterreich hatte die Personalabteilung die Zulässigkeit der Nebenbeschäftigung 
anhand der Meldung und einer Stellungnahme der unmittelbaren Führungskraft zu 
prüfen und die Nebenbeschäftigung im Personalverwaltungssystem einzutragen.

(f) Keine der Dienstbehörden bzw. Personalstellen der überprüften Stellen prüfte 
regelmäßig und standardisiert die Aktualität der Nebenbeschäftigungsmeldungen 
ihrer Bediensteten. Das Finanzministerium sowie die Länder Burgenland und Ober-
österreich gaben jeweils an, dass das Weiterbestehen von Nebenbeschäftigungen 

43 RH-Bericht „Korruptionspräventionssysteme in ausgewählten Ministerien“ (Reihe Bund 2017/8, TZ 14). Die 
Empfehlung erging an das damals für das Bundesdenkmalamt als Dienstbehörde zuständige Bundes- 
kanzleramt.
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durch die unmittelbaren Vorgesetzten, u.a. im Zuge der jährlichen Mitarbeiterge-
spräche, monitort werde.

(3) Mängel im Vollzug

(a) Von den in der Stichprobe enthaltenen 570 gemeldeten Nebenbeschäftigungen 
(von 219 Bediensteten) im Jahr 2022 war bei 279 Meldungen (von 118 Bedienste-
ten) bzw. 49 % die Prüfung der Zulässigkeit durch die Dienstbehörde bzw. Personal-
stelle nicht oder mangelhaft dokumentiert.

(b) Zusätzlich wiesen die Stichprobenfälle folgende spezifische Mängel auf: 

• Ältere Nebenbeschäftigungsmeldungen von Bediensteten, die das Ministerium 
gewechselt hatten, waren der neuen Dienstbehörde bzw. Personalstelle teilweise 
nicht zugänglich (z.B. Finanzministerium, Beamtenministerium).

• Zum Teil waren Nebenbeschäftigungsmeldungen über zehn Jahre alt; aufgrund des 
Inhalts der Meldung war fraglich, ob diese Nebenbeschäftigungen noch aufrecht 
waren (insbesondere Klimaschutzministerium in 14 % der Stichprobenfälle und Land 
Oberösterreich in 11 %).

• Manche Tätigkeiten (z.B. Vortragstätigkeiten an der Bundesfinanzakademie) waren 
als Nebenbeschäftigungen erfasst, obwohl es sich um Nebentätigkeiten handelte.

• Teilweise (insbesondere im Finanzministerium) waren lediglich Pauschalmeldungen 
dokumentiert, z.B. „Autorentätigkeit zu fachspezifischen Themen bei diversen Verla-
gen“ oder „Vortragstätigkeit bei diversen privaten Instituten“. Dadurch war die 
Anzahl der tatsächlichen Nebenbeschäftigungen nicht bekannt.

(c) Die Stichprobe enthielt 22 Bedienstete des Finanzministeriums (davon waren 
83 % Führungskräfte), die im Jahr 2022 Vortragstätigkeiten zu steuerrechtlichen – 
und damit zu dienstlich relevanten – Themen an externen Bildungseinrichtungen 
(z.B. private Institute, Akademie der Steuerberater und Wirtschaftstreuhänder) als 
Nebenbeschäftigung gemeldet hatten. Für sechs solcher Vortragstätigkeiten über-
mittelte das Finanzministerium keine Nebenbeschäftigungsmeldungen.

 10.2 Der RH anerkannte, dass in allen überprüften Stellen den Bediensteten standardi-
sierte Formulare zur Verfügung standen. Er betonte, dass elektronische 
Geschäfts- bzw. Meldeprozesse in hohem Ausmaß geeignet waren, die Nachvoll-
ziehbarkeit der Prozessschritte zu erhöhen und Fehlerquellen zu reduzieren. Er wies 
daher kritisch darauf hin, dass das Beamtenministerium sowie die Länder Burgen-
land und Oberösterreich keinen elektronischen Meldeprozess vorgesehen hatten.
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Daher empfahl der RH dem Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien 
und Sport (vormals Beamtenministerium) und den Ländern Burgenland und Ober-
österreich, einen elektronischen Geschäftsprozess zur Meldung und Bearbeitung 
von Nebenbeschäftigungen einzurichten.

Der RH hielt fest, dass Nebenbeschäftigungen nur in der Freizeit ausgeübt werden 
durften und die Prüfung potenzieller Interessenkonflikte (z.B. die Vermutung der 
Befangenheit) durch die Dienstbehörde bzw. die Personalstelle wesentlich war. Die 
Ausübung unzulässiger Nebenbeschäftigungen war von der Dienstbehörde bzw. 
Personalstelle zu untersagen. Bei Ausübung unzulässiger Nebenbeschäftigungen 
hatte sie weitere disziplinar- bzw. dienstrechtliche Schritte einzuleiten. Eine Prüfung 
nur durch den unmittelbaren Vorgesetzten mit anschließender Kenntnisnahme 
durch die Dienstbehörde bzw. Personalstelle erachtete der RH daher als nicht ausrei-
chend.

Obwohl alle überprüften Ministerien und Länder dem RH mitgeteilt hatten, dass die 
Dienstbehörden bzw. Personalstellen Interessenkonflikte prüften, war bei rund der 
Hälfte der Nebenbeschäftigungsmeldungen aus der Stichprobe die Prüfung der 
Zulässigkeit durch die Dienstbehörde bzw. Personalstelle nicht bzw. nur mangelhaft 
dokumentiert. Dies fiel besonders in Verbindung mit dem vergleichsweise hohen 
Anteil an Bediensteten mit Nebenbeschäftigungen ins Gewicht; der Anteil reichte 
bei den fünf überprüften Stellen bis 18,2 % (siehe Tabelle 8 in TZ 9).

Der RH empfahl dem Finanzministerium, dem Bundesministerium für Innovation, 
Mobilität und Infrastruktur (vormals Klimaschutzministerium) und dem Bundesmi-
nisterium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport (vormals Beamtenministe-
rium) sowie den Ländern Burgenland und Oberösterreich, alle Nebenbeschäftigungen 
und insbesondere die inhaltlichen Beurteilungen der Zulässigkeit durch die zustän-
dige Dienstbehörde bzw. Personalstelle nachvollziehbar zu dokumentieren.

Der RH verkannte nicht die Wichtigkeit des fachlichen Austausches zu steuerrechtli-
chen Themen von Bediensteten des Finanzministeriums mit den Rechtsanwenderin-
nen und -anwendern. Er wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass durch die 
Vortragstätigkeiten bei externen Bildungseinrichtungen (z.B. private Institute, 
Akademie der Steuerberater und Wirtschaftstreuhänder) dienstlich erworbenes 
Fachwissen an die teilnehmenden Steuerberaterinnen und -berater und damit an 
jenen Berufsstand weitergegeben wurde, der in Abgabenverfahren üblicherweise 
die Steuerpflichtigen vertritt. Diesbezüglich erachtete der RH einen verwaltungsin-
ternen Wissenstransfer (z.B. über Vorträge an der Bundesfinanzakademie) als 
zweckmäßiger.
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Der RH empfahl dem Finanzministerium, bei der Meldung von Nebenbeschäftigun-
gen für Vortragstätigkeiten bei externen Bildungseinrichtungen ein besonderes 
Augenmerk auf die Prüfung der Zulässigkeit der Nebenbeschäftigung zu legen, diese 
Prüfung nachvollziehbar zu dokumentieren und gegebenenfalls die Ausübung 
solcher Nebenbeschäftigungen zu untersagen, wenn Gründe für ihre Unzulässigkeit 
vorliegen.

Der RH hielt außerdem kritisch fest, dass das Beamtenministerium entgegen einer 
Empfehlung des RH aus 2017 (an das damals zuständige Bundeskanzleramt) Meldun-
gen von Bediensteten des Bundesdenkmalamts nicht selbst prüfte und allenfalls 
genehmigte, sondern dies dem Bundesdenkmalamt überließ. Damit wurde eine 
Stelle tätig, die mangels Dienstbehördeneigenschaft für derartige Aufgaben nicht 
zuständig war.

Der RH empfahl dem Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und 
Sport (vormals Beamtenministerium), die Erledigung von Nebenbeschäftigungsmel-
dungen (auch gegenüber den Bediensteten des Bundesdenkmalamts) einheitlich zu 
behandeln und durch die Personalabteilung der Zentralstelle als zuständige Dienst-
behörde bzw. Personalstelle vorzunehmen.

Weiters stellte der RH kritisch fest, dass die Dienstbehörden bzw. Personalstellen der 
überprüften Ministerien und Länder kein regelmäßiges und strukturiertes Monito-
ring zur Einhaltung der Dienstpflichten bei Nebenbeschäftigungen bzw. zum Vollzug 
der Regelungen zu Nebenbeschäftigungen durchführten.

Er empfahl daher dem Finanzministerium, dem Bundesministerium für Innovation, 
Mobilität und Infrastruktur (vormals Klimaschutzministerium) und dem Bundes-
ministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport (vormals Beamtenminis-
terium) sowie den Ländern Burgenland und Oberösterreich, regelmäßig und 
strukturiert den aktuellen Stand der Nebenbeschäftigungen durch die Dienstbehör-
den bzw. Personalstellen bei den Bediensteten abzufragen und das Monitoring nach-
vollziehbar zu dokumentieren.

 10.3 (1) Laut Stellungnahme des Finanzministeriums habe die Personalabteilung der 
Zentralstelle veranlasst, ab sofort bei Meldungen von Nebenbeschäftigungen und 
deren Erledigung im elektronischen Meldeprozess die nachvollziehbare Prüfung der 
Nebenbeschäftigung (standardmäßig) zu dokumentieren; ebenso bei Verwendungs-
änderungen und Versetzungen. Der Bericht des RH würde zum Anlass genommen, 
die Meldeverpflichtungen den Bediensteten in Erinnerung zu rufen.

Das Finanzministerium sei schon bislang besonders sensibel bei der Prüfung der 
Meldungen von Nebenbeschäftigungen in Form von Vorträgen zu steuerrechtlichen 
Themen vorgegangen und es lege besonderes Augenmerk auf die Vermeidung von 
Interessenkonflikten. Die vom RH empfohlene „inhaltliche Beurteilung der Zulässig-
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keit durch die zuständige Dienstbehörde bzw. Personalstelle“ sei nicht leistbar, weil 
in der Personalabteilung (Dienstbehörde bzw. Personalstelle) keine ausgewiesenen 
Experten z.B. des Steuerrechts tätig seien, die die Nebenbeschäftigung im Sinne 
einer „Prüfung der Vortragsinhalte“ inhaltlich prüfen könnten. Die Dienstbehörde 
bzw. Personalstelle sei auf die unmittelbaren Vorgesetzten und deren Stellung-
nahme angewiesen. Der Dienstweg sei aus diesem Grund notwendig und sinnvoll.

Weiters seien im November 2024 die Personalleitungen angewiesen worden, den 
aktuellen Stand der Nebenbeschäftigungen regelmäßig und strukturiert abzufragen 
sowie das Monitoring nachvollziehbar zu dokumentieren.

(2) Wie das vormalige Klimaschutzministerium in seiner Stellungnahme mitteilte, 
würde die Empfehlung des RH im elektronischen Meldeprozess, der seit August 2023 
implementiert sei, berücksichtigt. Auch werde die Empfehlung zum Anlass genom-
men, die Dokumentation der inhaltlichen Beurteilung einer Nebenbeschäftigung 
anzupassen, um die Nachvollziehbarkeit zu erhöhen.

Die Bediensteten seien im August 2023 per Rundschreiben an die Meldepflicht erin-
nert worden, wonach jede Änderung – folglich auch die Beendigung – einer Neben-
beschäftigung der Dienstbehörde bzw. Personalstelle zu melden sei. Aufgrund des 
unverhältnismäßig großen Verwaltungsaufwands werde von einem regelmäßigen 
Monitoring im Sinne einer Abfrage zum Stand der Nebenbeschäftigungen abgese-
hen, da ohnehin eine Meldepflicht der Bediensteten zu jeder Änderung oder Been-
digung der Beschäftigungen bestehe. Es werde jedoch einmal jährlich eine 
Erinnerung an diese Meldepflicht mittels interner Kanäle an die Bediensteten des 
Ministeriums ergehen.

(3) Das vormalige Beamtenministerium führte in seiner Stellungnahme aus, im Sinne 
der Empfehlungen des RH das Rundschreiben zum Thema Nebenbeschäftigungen 
mit Jänner 2025 neu verlautbart zu haben. Um Nebenbeschäftigungen künftig 
mitsamt den wesentlichen Informationen (u.a. Beginn und Ende, Inhalt) den gesetz-
lichen Vorgaben entsprechend systematisch zu erfassen, seien dem Rundschreiben 
Formulare zur Meldung beigelegt worden; die Formulare würden alle relevanten 
Punkte, die von der Meldung umfasst sein sollten, beinhalten.

Alle Bediensteten des Ministeriums seien durch den Verhaltenskodex zur Korrupti-
onsbekämpfung im öffentlichen Dienst „Die VerANTWORTung liegt bei mir – eine 
Frage der Ethik“ (ergänzt durch ein Addendum aus dem Jahr 2022) sowie im Rahmen 
von Schulungen schon bislang dazu angehalten worden, 

• Nebenbeschäftigungen, die die Erfüllung der dienstlichen Aufgaben behindern, die 
Vermutung der Befangenheit hervorrufen oder sonstige wesentliche dienstliche 
Interessen gefährden, nicht auszuüben,
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• Meldepflichten insbesondere bezüglich Nebenbeschäftigungen einzuhalten (jede 
erwerbsmäßige Nebenbeschäftigung oder Änderung einer solchen sei an die Perso-
nalabteilung zu melden, ebenso jede Tätigkeit im Vorstand, Aufsichtsrat, Verwal-
tungsrat oder einem sonstigen Organ einer auf Gewinn gerichteten juristischen 
Person des privaten Rechts).

(4) Laut Stellungnahme des Landes Burgenland prüfe die Personalabteilung die 
Zulässigkeit von Nebenbeschäftigungen anhand der Angaben am Meldeformular, 
das die Voraussetzungen für die Zulässigkeit einer Nebenbeschäftigung umfasse. Die 
vollständige Dokumentation der Prüfung erfolge durch die Personalstelle mittels 
Eintragung in das elektronische Personalverwaltungssystem und in den Personalakt. 
Seit Einführung des elektronischen Aktes in der Personalabteilung im Dezem-
ber 2023 werde die rechtliche Beurteilung im Sachverhalt im elektronischen Perso-
nalakt durchgeführt. Das Meldeformular sowie der Erlass würden regelmäßig 
angepasst und überarbeitet, um auf die Aktualität der Nebenbeschäftigungen hinzu-
weisen.

Ziel sei auch, die Nebenbeschäftigungen im Rahmen der jährlichen Mitarbeiterge-
spräche zwischen den Bediensteten und den direkten Führungskräften anzuspre-
chen, um so auch regelmäßige aktualisierte Meldungen an die Personalstelle zu 
ermöglichen.

Das Thema Nebenbeschäftigung sei auch im Gesprächsleitfaden zu den jährlichen 
Gesprächen zwischen dem Landesamtsdirektor und den Gruppenvorständen, Abtei-
lungsvorständen sowie Bezirkshauptleuten im Themenblock „Personalmanage-
ment“ verankert. Die Dienststellen bekämen zur Vorbereitung des Jahresgesprächs 
mit der Übermittlung des Personaldatenblatts einen aktuellen Auszug der gemelde-
ten Nebenbeschäftigungen der Bediensteten der Dienststelle. Zudem müssten sie 
sich aufgrund der Fragebeantwortung laut Gesprächsleitfaden mit dem Thema und 
der Prüfung der Nebenbeschäftigungen auseinandersetzen.

(5)  Das Land Oberösterreich führte in seiner Stellungnahme aus, dass die Dokumen-
tation aller Nebenbeschäftigungen samt inhaltlicher Beurteilung der Zulässigkeit 
bereits erfolge, und zwar zentral in der Personalabteilung des Amtes der Oö. Landes-
regierung. Der Antrag werde mit einem Formular gestellt, in dem alle relevanten 
Daten angegeben werden müssten. Die Dienststelle gebe eine Stellungnahme zur 
geplanten Nebenbeschäftigung ab, die Abteilung Personal erledige die Genehmi-
gung unter bestimmten Bedingungen und Auflagen bzw. die Versagung. Daher sei 
die Empfehlung des RH zur nachvollziehbaren Dokumentation aller Nebenbeschäfti-
gungen und der inhaltlichen Beurteilungen der Zulässigkeit für das Land Oberöster-
reich nicht zutreffend.
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Im Zuge des Digitalisierungsvorhabens beim Amt der Oö. Landesregierung sei ein 
„MitarbeiterInnen- bzw. ein Dienststellen Self-Service“ in Planung bzw. am Beginn 
der Umsetzung. Dieses könne in der Folge auch für die Meldung der Nebenbeschäf-
tigungen eingesetzt werden und werde künftig einen durchgängig elektronischen 
Geschäftsprozess ermöglichen. Die Umsetzung der Empfehlung des RH für einen 
elektronischen Geschäftsprozess zur Meldung und Bearbeitung von Nebenbeschäf-
tigungen werde geprüft.

Die Aktualität der Nebenbeschäftigung werde beim jährlichen Mitarbeitergespräch 
in der Dienststelle, das verpflichtend durchzuführen sei, überprüft und an die Perso-
nalabteilung gemeldet. Die Durchführung der Mitarbeitergespräche werde von der 
Internen Revision stichprobenweise überprüft. Wesentliche Änderungen bei der 
Ausübung der Nebenbeschäftigungen (z.B. Ausdehnung, Einstellung) hätten die 
Bediensteten verpflichtend zu melden.

 10.4 (1) Der RH entgegnete dem Finanzministerium, dass die inhaltliche Beurteilung der 
Zulässigkeit einer Nebenbeschäftigung durch die zuständige Dienstbehörde bzw. 
Personalstelle unter Nutzung der fachlichen Expertise der unmittelbaren Vorgesetz-
ten erfolgen soll. Entscheidend dabei ist aus Sicht des RH, dass die Dienstbehörde in 
der Lage ist, zu beurteilen, ob Gründe für eine Untersagung von Nebenbeschäfti-
gungen vorliegen.

(2)  Gegenüber dem Land Oberösterreich stellte der RH klar, dass seine Empfehlung 
zur nachvollziehbaren Dokumentation aller Nebenbeschäftigungen und insbeson-
dere der inhaltlichen Beurteilung der Zulässigkeit an Feststellungen des RH zum 
überprüften Zeitraum anknüpfte. Auch in der Stichprobe des Landes Oberösterreich 
waren Nebenbeschäftigungsmeldungen enthalten (11 %), die über zehn Jahre alt 
waren und bei denen es aufgrund des Inhalts der Meldung fraglich war, ob diese 
Nebenbeschäftigungen noch aufrecht waren.

Nebenbeschäftigungen im Firmenbuch 
(Firmenbuchabgleich)

 11 Für Tätigkeiten in Organen von auf Gewinn gerichteten juristischen Personen des 
privaten Rechts (z.B. Geschäftsführung, Aufsichtsrat) als Nebenbeschäftigung 
bestand für Bundesbedienstete und burgenländische Landesbedienstete eine 
Meldepflicht, für oberösterreichische Landesbedienstete ein Genehmigungsvorbe-
halt (bei Einkünften über 400 EUR pro Monat). Das Firmenbuch enthielt zu den in 
ihm registrierten Unternehmen neben den Anteilseignern (z.B. Gesellschaftern) 
auch zentrale (zum Teil die Außenvertretung betreffende) Funktionen in den Unter-
nehmen, etwa Geschäftsführung, Prokura, Aufsichtsratsmitglieder, samt Namen der 
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Funktionsinhaberinnen und  -inhaber.44 Daher führte der RH für das Jahr 2022 einen 
Abgleich der Personalstände der überprüften Stellen mit dem Hauptbuch45 des 
Firmenbuchs durch. Dieser Firmenbuchabgleich ergab, dass 165 Bedienstete mit 
insgesamt 184 Funktionen im Firmenbuch erfasst waren.

In weiterer Folge glich der RH diese Bediensteten bzw. Funktionen mit den von den 
überprüften Stellen übermittelten Übersichten zu Nebenbeschäftigungen ab, um 
festzustellen, ob die Dienstbehörde bzw. Personalstelle Kenntnis davon hatte. Im 
Detail stellte sich das Ergebnis des Firmenbuchabgleichs wie folgt dar: 

Tabelle 10: Firmenbuchabgleich zu Nebenbeschäftigungsmeldungen (Stichprobe)

Finanz-
ministerium

Klimaschutz-
ministerium

Beamten-
ministerium

Burgenland Oberösterreich
Summe  

überprüfte Stellen

Anzahl Bedienstete

Funktion als 
 Neben beschäftigung 
gemeldet

29 3 4 10 14 60

Funktion als 
 Neben beschäftigung 
unvollständig bzw. nicht 
gemeldet

32 7 7 19 40 105

Bedienstete mit im 
Firmenbuch 
 eingetragener Funktion 

61 10 11 29 54 165

Quellen: BMF; BMK; BMKÖS; Länder Burgenland und Oberösterreich; Abgleich mit Firmenbuch: RH  

105 bzw. 64 % der Personen mit einer im Firmenbuch eingetragenen Funktion waren 
nicht oder nicht vollständig in den Übersichten der Nebenbeschäftigungen enthal-
ten, obwohl für die Funktion eine Meldepflicht bzw. ein Genehmigungsvorbehalt 
bestand. Diese 105 Bediensteten gab der RH den jeweiligen überprüften Stellen 
bekannt zur Beurteilung, inwieweit eine Meldung unterlassen worden war und die 
identifizierten Nebenbeschäftigungen unzulässigerweise ausgeübt worden waren.

44 § 3 Abs. 8 Firmenbuchgesetz, BGBl. 10/1991 i.d.g.F.
45 Das Firmenbuch bestand aus dem Hauptbuch mit Daten zu Firmenbuchnummer, Firma, Anteilseignern, Funk-

tionsinhabern etc. und der Urkundensammlung (z.B. Gesellschaftsverträge).
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Besonderer Teil

Arten von Nebentätigkeiten im Überblick

 12 Auf Basis der von den überprüften Stellen übermittelten Übersichten der Nebentä-
tigkeiten und auf Basis der Stichprobe (TZ 5) identifizierte der RH die quantitativ 
bedeutendsten Arten von Nebentätigkeiten, für die eine Vergütung gebührte: 

Tabelle 11: Bedeutendste Arten von Nebentätigkeiten (Stichprobe)

Finanz-
ministerium

Klimaschutz-
ministerium

Beamten-
ministerium

Burgenland Oberösterreich Vergütung TZ

Tätigkeiten im Rahmen 
der dienstlichen Aus- und 
Fortbildung, z.B. 
 Vortragstätigkeiten an 
der Verwaltungsakade-
mie des Bundes oder der 
Bundesfinanzakademie

ja ja ja nein1 ja anlass-
bezogen TZ 13

staatliche Aufsichts-
funktion, z.B. Staats-
kommissär-Funktion

ja ja nein nein1 ja monatlich
TZ 14  
und 

TZ 15

Aufsichtsratsfunktion 
bzw. Tätigkeit in 
 gesetzlich vorgesehenen 
Organen

ja ja ja ja ja jährlich TZ 16

Prüftätigkeit im Verkehrs-
wesen, z.B. Fahrprüferin-
nen und Fahrprüfer

nein ja nein nein1 ja anlass-
bezogen TZ 17

1 Diese Tätigkeiten übten die burgenländischen Bediensteten nicht als Nebentätigkeit aus (siehe TZ 13 und TZ 17).

Quellen: BMF; BMK; BMKÖS; Länder Burgenland und Oberösterreich; Auswertung: RH

Die fünf überprüften Stellen gaben in ihren Übersichten 2.051 Nebentätigkeiten für 
insgesamt 1.349 Bedienstete an. Die Stichprobe enthielt mit 479 Nebentätigkei-
ten 23 % davon. Gereiht nach Häufigkeit enthielt die Stichprobe insbesondere

• 151 Aufsichtsratsfunktionen (79 Bedienstete), 
• 141 staatliche Aufsichtsfunktionen (z.B. 104 Staatskommissär-Funktionen von 50 Be- 

diensteten), 
• 95 Vortragstätigkeiten (77 Bedienstete) sowie 
• 35 Prüftätigkeiten (22 Bedienstete).
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Neben den dienstrechtlichen Bestimmungen kamen teilweise weitere bundes- und 
landesgesetzliche Vorschriften46 zur Anwendung, die u.a. Bestellungsmodalitäten 
oder Voraussetzungen sowie teilweise Vergütungsregelungen enthielten.

Die Nebentätigkeitsvergütung wurde in den überprüften Stellen grundsätzlich 
gemeinsam mit dem Monatsbezug bzw. -entgelt ausbezahlt. Die Auszahlung erfolgte 
– abhängig von der Art der Nebentätigkeit – monatlich bzw. jährlich (z.B. für eine 
Funktionsperiode) oder anlassbezogen (z.B. für einen Vortrag). Im Zuge der Gehalts-
abrechnung erfolgte auch die abgabenrechtliche (lohnsteuer- und sozialversiche-
rungsrechtliche) Behandlung der Vergütung.

Nicht über die monatliche Besoldung ausbezahlt wurden 

• Vergütungen an Vertragsbedienstete des Bundes und an oberösterreichische 
Bedienstete für Organfunktionen in juristischen Personen (z.B. Aufsichtsratsman-
date) (TZ 16), 

• Vergütungen an Bedienstete ohne monatliche Gehaltszahlungen, z.B. Bedienstete, 
die im Zuge der Elternschaft karenziert waren,

• Vergütungen an burgenländische Bedienstete für Fahrprüfertätigkeiten, die das 
Land Burgenland als Nebenbeschäftigungen einstufte und anlassbezogen und direkt 
auszahlte (TZ 17).

46 z.B. Bankwesengesetz, BGBl. 532/1992 i.d.g.F.; Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, BGBl. 189/1955 
i.d.g.F.; Aktiengesetz, BGBl. 98/1965 i.d.g.F.; GmbH-Gesetz, RGBl. 58/1906 i.d.g.F.; Führerscheingesetz, 
BGBl. I 120/1997 i.d.g.F.; Kraftfahrgesetz 1967; Oö. Kranken- und Unfallfürsorgegesetz für Landesbediens-
tete, LGBl. 57/2000 i.d.g.F.
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Einzelne Arten von Nebentätigkeiten  
und Nebenbeschäftigungen im Detail

Nebentätigkeiten im Rahmen  
der dienstlichen Aus- und Fortbildung

 13.1 (1) Vortragstätigkeiten auf Bundesebene

Bundesbedienstete konnten im Rahmen der dienstlichen Aus- und Fortbildung des 
Bundes eine Nebentätigkeit als Vortragende bei der Verwaltungsakademie des 
Bundes, bei der Bundesfinanzakademie oder bei anderen Ressorts ausüben. Die 
genannten Akademien vereinbarten die Erbringung von Vortragstätigkeiten in der 
Regel mit den Bediensteten direkt; dies unabhängig davon, welchem Ministerium 
sie bzw. er angehörte. Sofern die bzw. der Bedienstete nicht die (direkte) Führungs-
kraft und die Dienstbehörde bzw. Personalstelle über diese Tätigkeit informierte, 
erfuhr diese davon erst im Zuge der Abrechnung.

(2) Bemessung der Vergütung

(a) Im Beamtenministerium gab es für die Bemessung der Vergütung für Vortragstä-
tigkeiten (z.B. an der Verwaltungsakademie des Bundes) eine Richtlinie. Bei Einhal-
ten der Richtlinie galt die Zustimmung des Beamtenministeriums im Sinne der 
gehaltsrechtlichen Bestimmungen als gegeben. Die Richtlinie legte Vergütungs- bzw. 
Stundensätze für bestimmte Tätigkeiten im Rahmen der dienstlichen Aus- und Fort-
bildung (z.B. Vorträge, Co-Vorträge, Prüfungsabnahmen) fest. Die Vortragenden 
konnten wählen, ob sie diese Nebentätigkeit in der Dienstzeit oder in der Freizeit 
ausübten. Bei Ausübung in der Dienstzeit gebührte ein verminderter Stundensatz, 
der die außerhalb der Dienstzeit zu erbringende Vorbereitungszeit (pauschaliert 
anhand der Dauer des Vortrags) abgelten sollte. Die Richtlinie galt für Beamtinnen 
und Beamte sowie Vertragsbedienstete gleichermaßen, wobei für Vertragsbediens-
tete des Bundes keine gesetzlichen Regelungen zu Nebentätigkeiten bestanden 
(TZ 2).

(b) Die Bundesfinanzakademie als zentrale Bildungseinrichtung des Finanzministeri-
ums war für die spezielle Grund- und Funktionsausbildung sowie für die Fortbildung 
der Bediensteten des Finanzministeriums zuständig. Die Vergütung für diese 
Aus- und Fortbildungstätigkeiten legte das Finanzministerium in einer eigenen Richt-
linie fest. Die Vergütungsregelung zu einzelnen Leistungen orientierte sich an jenen 



Nebentätigkeiten und Nebenbeschäftigungen

70

der Richtlinie des Beamtenministeriums, teilweise wich sie jedoch davon ab47. Die 
Vortragenden konnten wählen, ob sie in der Dienstzeit oder in der Freizeit ihre 
Vortragstätigkeit ausübten; bei Ausübung in der Dienstzeit entfiel die Vergütung. Die 
im GehG vorgesehene Zustimmung des Beamtenministeriums zur Vergütungsrege-
lung – die ab Jänner 2020 galt – holte das Finanzministerium bis Ende 2023 nicht 
ein. Das Beamtenministerium stimmte einer ab 1. Jänner 2024 geltenden Richtlinie 
mit teilweise angepassten Vergütungsregelungen zu.

(3) Abrechnung der Nebentätigkeitsvergütung für Vortragende

(a) Verwaltungsakademie des Bundes

Für die Auszahlung der Nebentätigkeitsvergütung erhielt die Personalabteilung, die 
für die Vortragende bzw. den Vortragenden zuständig war, als bezugsanweisende 
Stelle die Abrechnung von der Verwaltungsakademie des Bundes. In keinem der drei 
überprüften Ministerien war vor der Auszahlung prozesshaft eine Prüfung vorgese-
hen, ob die Nebentätigkeit in der Dienstzeit oder in der Freizeit ausgeübt worden 
war. Dazu gab das Beamtenministerium an, ab Jänner 2024 vor der Auszahlung der 
Nebentätigkeitsvergütung die Zeiterfassung zu kontrollieren.

(b) Bundesfinanzakademie 

Den Vortragenden der Bundesfinanzakademie stand ein elektronischer Prozess für 
die Abrechnung ihrer Nebentätigkeitsvergütungen zur Verfügung. Auch dieser 
Prozess sah keine Prüfung vor, ob die Nebentätigkeit in der Dienstzeit oder in der 
Freizeit ausgeübt worden war.

(4) Stichprobenfälle

Die vom RH überprüften Stichprobenfälle bestätigten, dass vor der Auszahlung eine 
prozesshafte Prüfung, ob die Nebentätigkeit in der Dienstzeit oder in der Freizeit 
ausgeübt worden war, fehlte: Kein Stichprobenfall wies einen diesbezüglichen Prüf-
vermerk auf.

Der RH glich bei den Stichprobenfällen die verrechneten Stunden mit den Zeiterfas-
sungen ab: Bei 31 % der Stichprobenfälle (zu Nebentätigkeiten an der Verwaltungs-
akademie des Bundes und der Bundesfinanzakademie) wurden die Zeiterfassungen 
unvollständig geführt. Dadurch war nicht auszuschließen, dass Vortragstätigkeiten in 

47 Zum Beispiel vergütete das Finanzministerium das „Zusammenstellen von vorhandenen Prüfungsfragen“ (mit 
70 EUR bis Ende 2022 bzw. 68 EUR ab 2023) gesondert, während in der Richtlinie des Beamtenministeriums 
diese Tätigkeit von den Abgeltungssätzen für die Beurteilung der mündlichen Prüfung mitumfasst war; das 
Finanzministerium vergütete auch das Erstellen von Prüfungsfragen gesondert, während das Beamtenminis-
terium nur elektronische Prüfungsfragen gesondert vergütete.
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der Dienstzeit erfolgten und die zuständige Dienstbehörde bzw. Personalstelle dafür 
eine Vergütung für Nebentätigkeiten ausbezahlte.

Laut den von den überprüften Ministerien übermittelten Übersichten zahlten die 
Ministerien insgesamt 1,57 Mio. EUR für Vortragstätigkeiten an 589 Bedienstete im 
Jahr 2022 aus; davon fielen im Finanzministerium 1,51 Mio. EUR für Tätigkeiten an 
der Bundesfinanzakademie für 545 Bedienstete an.

(5) Vortragstätigkeiten auf Landesebene

(a) Im Burgenland erbrachte die Akademie Burgenland GmbH die dienstliche 
Aus- und Fortbildung für die Landes- und Gemeindebediensteten sowie für Bediens-
tete landesnaher Unternehmen. Vortragstätigkeiten burgenländischer Landesbe-
diensteter im Rahmen der dienstlichen Aus- und Fortbildung galten daher nicht als 
Nebentätigkeiten, sondern als Nebenbeschäftigung. Folglich unterblieb eine Zeiter-
fassung. Laut den vom Land Burgenland übermittelten Übersichten übten 14 Landes-
bedienstete im Jahr 2022 eine solche Nebenbeschäftigung aus.

(b) In Oberösterreich bestand keine eigene (Landes-)Verwaltungsakademie. Die 
dienstliche Aus- und Fortbildung fiel in die Zuständigkeit der Personalabteilung. 
Vorträge von oberösterreichischen Landesbediensteten im Rahmen der dienstlichen 
Aus- und Fortbildung galten als Nebentätigkeit. Laut den vom Land Oberösterreich 
übermittelten Übersichten übten 114 Landesbedienstete eine solche Nebentätigkeit 
im Jahr 2022 aus, die hierfür ausbezahlten Vergütungen beliefen sich auf 
rd. 95.900 EUR. Im Land Oberösterreich lag keine Regelung zur Ausübung dieser 
Tätigkeit in der Dienstzeit oder in der Freizeit vor.

 13.2 Der RH hielt kritisch fest, dass das Finanzministerium nicht, wie gesetzlich vorgese-
hen, die Zustimmung des Beamtenministeriums zu allen Richtlinien (2020 bis 2023) 
einholte. Daher war keine einheitliche Vergütungspraxis für Nebentätigkeiten im 
Rahmen der dienstlichen Aus- und Fortbildung im Bund gegeben.

Der RH empfahl dem Finanzministerium, zukünftig die Zustimmung des für den 
öffentlichen Dienst zuständigen Bundesministeriums zur Richtlinie für Vergütungen 
von Nebentätigkeiten an der Bundesfinanzakademie vorab einzuholen, dies unter 
Bedachtnahme auf eine einheitliche Vergütungspraxis des Bundes für Vortragstätig-
keiten im Rahmen der dienstlichen Aus- und Fortbildung.

Der RH wies erneut darauf hin, dass gemäß den gehaltsrechtlichen Bestimmungen 
Nebentätigkeiten nur dann zu vergüten waren, wenn sie außerhalb der Dienstzeit 
erbracht wurden. Dieser Umstand war daher vor der Auszahlung einer Nebentätig-
keitsvergütung (im Rahmen der allgemeinen Prüfung der sachlichen und rechneri-
schen Richtigkeit) von der auszahlenden Stelle zu prüfen. Der RH kritisierte, dass 
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keines der überprüften Ministerien eine diesbezügliche prozesshafte Prüfung 
vorsah. Auch die vom RH überprüften Stichprobenfälle bestätigten, dass die bezugs-
anweisenden Stellen vor Auszahlung der Vergütung die Zeiterfassung nicht prüften.

Der RH empfahl dem Finanzministerium, dem Bundesministerium für Innovation, 
Mobilität und Infrastruktur (vormals Klimaschutzministerium) und dem Bundesmi-
nisterium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport (vormals Beamtenministe-
rium), vor Auszahlung einer Nebentätigkeitsvergütung für Vorträge im Rahmen der 
dienstlichen Aus- und Fortbildung (im Zuge der allgemeinen Prüfung der sachlichen 
und rechnerischen Richtigkeit) zu prüfen, ob die Nebentätigkeit in der Dienstzeit 
oder in der Freizeit erbracht wurde. Dies sollte sicherstellen, dass der richtige Vergü-
tungssatz zur Anwendung kommt.

Der RH hielt fest, dass Bedienstete des Landes Oberösterreich Vortragstätigkeiten im 
Rahmen der dienstlichen Aus- und Fortbildung als Nebentätigkeiten in der Dienst-
zeit ausübten und eine Vergütung erhielten. Er verwies dazu auf seine Empfehlung 
in TZ 3, wonach Vergütungen nur dann gebühren sollten, wenn die Nebentätigkei-
ten außerhalb der Dienstzeit ausgeübt werden.

 13.3 (1) Laut Stellungnahme des Finanzministeriums habe das vormalige Beamtenminis-
terium im Dezember 2023 die Zustimmung für die Aktualisierung der Richtlinie 
„Vergütung von Bildungsleistungen“ (Anpassung der Vergütungssätze) erteilt.

Die Prüfung, ob die Nebentätigkeit in der Dienstzeit oder in der Freizeit erbracht 
werde, obliege der unmittelbaren Führungskraft. Die sachliche und rechnerische 
Richtigkeit werde im Zuge des Vergütungsprozesses durch die Bundesfinanzakade-
mie geprüft. Die Kenntnisnahme der Dienstbehörde bzw. Personalstelle erfolge 
durch die Übermittlung der Zahlungsanweisung zulasten der Verwaltungsakademie 
des Bundes. In der Zentralleitung würden Abgleiche mit den Eintragungen der 
Bediensteten in der Zeiterfassung vorgenommen, sodass eine zu hohe Auszahlung 
von Nebentätigkeitsvergütungen für Vorträge an der Verwaltungsakademie des 
Bundes jedenfalls ausgeschlossen sei.

Die Bundesfinanzakademie stoße die Zahlung elektronisch direkt über das elektroni-
sche Bildungsmanagement an; die Bundesfinanzakademie könne hier keinen 
Abgleich mit den Eintragungen in der elektronischen Zeiterfassung vornehmen. 
Allerdings hätten die Vortragenden im elektronischen Bildungsmanagement aktiv 
anzugeben, ob die Vortragstätigkeit außerhalb der Dienstzeit erfolge, weil das 
System die Vortragstätigkeit in der Dienstzeit initial hinterlegt habe.
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(2) Das vormalige Klimaschutzministerium teilte in seiner Stellungnahme mit, dass 
eine Änderung der Zeitordnung in Arbeit sei; sie werde explizit die Vorgabe enthal-
ten, dass die vergüteten Nebentätigkeiten als „Nebentätigkeit bezahlt“ in der Zeiter-
fassung einzutragen sind.

Seit Sommer 2024 würden in der Personalabteilung die Eintragungen in der Zeiter-
fassung vor Auszahlung der Nebentätigkeitsvergütungen kontrolliert, soweit dies der 
Personalabteilung aufgrund der vorliegenden Unterlagen möglich sei. Dabei könne 
die Kontrolle nur dann erfolgen, wenn aus der Zahlungsanweisung klar hervorgehe, 
zu welchen Zeitpunkten die Nebentätigkeit ausgeübt worden sei. In einigen Fällen 
fehle diese Information. Aufgrund der Empfehlung des RH würden jedoch zukünftig, 
wenn dies erforderlich erscheine, genauere Daten eingeholt.

 13.4 Der RH betonte gegenüber dem Finanzministerium, dass der Abgleich der Einträge 
in der persönlichen Zeiterfassung mit den Zahlungsanweisungen nicht nur in der 
Zentralleitung durchgeführt werden sollte, sondern ressortweit.
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Staatliche Aufsichtsfunktionen

Übertragung staatlicher Aufsichtsfunktionen

 14.1 (1) Das Finanzministerium nahm eine zentrale Rolle bei der Aufsicht über Banken, 
Sparkassen, die Wiener Börse, das Glücksspiel sowie die Sozialversicherungsträger 
ein. Dazu bestellte es vorwiegend Bedienstete des Finanzministeriums und teilweise 
auch Landesbedienstete in jene Aufsichtsfunktionen, die in den Materiengesetzen48 
vorgesehen waren.

Folgende Tabelle stellt die in den Stichprobenfällen am häufigsten enthaltenen 
staatlichen Aufsichtsfunktionen, deren gesetzliche Grundlage sowie die Höhe der 
monatlichen Vergütung dar:

Tabelle 12: Staatliche Aufsichtsfunktionen (Stichprobe)

Aufsichtsfunktion Rechtsgrundlage 
Vergütung 
gesetzlich 
geregelt

Höhe der  
monatlichen  
Vergütung 

Anzahl der 
Funktionen

Anzahl der 
Bediensteten

Staatskommissär z.B. Bankwesengesetz teilweise 250 EUR bis  
750 EUR 104 50

Regierungskommissär1 Gesetz über fundierte 
 Bankschuldverschreibungen nein 250 EUR bis  

500 EUR 21 16

Aufsichtskommissär Allgemeines Sozialversiche-
rungsgesetz ja

1.312,60 EUR bzw. 
656,30 EUR für 
 Stellvertretung 

6 6

Beauftragte z.B. KMU-Förderungsgesetz, 
Garantiegesetz ja 343 EUR bis  

600 EUR 6 5

Überwachung des 
 Sicherheitsdrucks2 Staatsdruckereigesetz ja, bis 2019 286,40 EUR bzw. 

457,90 EUR 2 2

1 Das Gesetz über fundierte Bankschuldverschreibungen war außer Kraft, dadurch waren die letzten Regierungskommissär-Funktionen mit 
Ablauf des 8. Juli 2023 abzuberufen.

2 Mit April 2019 trat die gesetzliche Grundlage für die Überwachung des Sicherheitsdrucks außer Kraft.

Quellen: bezughabende Rechtsquellen; BMF; BMK; BMKÖS; Land Oberösterreich; Zusammenstellung: RH  

Die größte Gruppe der staatlichen Aufsichtsfunktionen in der Stichprobe stellte jene 
der Staatskommissär-Funktionen dar. Das Finanzministerium zahlte im Jahr 2022 für 
Staatskommissär-Funktionen 1,62 Mio. EUR aus.

48 Dies betraf im Wesentlichen Staatskommissär-Funktionen nach dem Bankwesengesetz; dem Bausparkassen-
gesetz, BGBl. 532/1993 i.d.g.F.; dem Immobilien-Investmentfondsgesetz, BGBl. I 80/2003 i.d.g.F.; dem Invest-
mentfondsgesetz 2011, BGBl. I 77/2011 i.d.g.F.; dem Pensionskassengesetz, BGBl. 281/1990 i.d.g.F.; dem 
Scheidemünzengesetz, BGBl. 597/1988 i.d.g.F.; dem Betrieblichen Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorge-
gesetz, BGBl. I 100/2002 i.d.g.F.; dem GmbH-Gesetz und dem Glücksspielgesetz, BGBl. 620/1989 i.d.g.F.
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(2) Richtlinie des Finanzministeriums 

Die Bestellung in staatliche Aufsichtsfunktionen sowie die zu erfüllenden Vorausset-
zungen waren grundsätzlich in den Materiengesetzen normiert. Für Staatskommis-
säre49, Regierungskommissäre, Treuhänder, Börsekommissäre und Beauftragte im 
Exportförderungsverfahren bestand im Finanzministerium zusätzlich eine interne 
Richtlinie aus 2007.

Diese Richtlinie erlaubte eine einmalige Wiederbestellung. Laut Stichprobe des RH 
waren vier Bedienstete mit insgesamt sechs Staatskommissär-Funktionen jeweils 
mindestens ein drittes Mal wiederbestellt worden. Dazu teilte das Finanzministe-
rium mit, dass die Richtlinie diesbezüglich überholt sei und auch Ausnahmen bestün-
den (z.B. Systemrelevanz des Kreditinstituts, Komplexität des Geschäftsmodells, 
besonderes Fachwissen oder aufsichtsbehördliche Themen). Diese Ausnahmen 
waren weder in der Richtlinie verankert noch in den im Rahmen der Stichprobe des 
RH übermittelten Bestellungsakten dokumentiert.

Weiters definierte die Richtlinie für die Bestellung in staatliche Aufsichtsfunktionen 
fachliche Auswahlkriterien, Persönlichkeitsmerkmale und Kompetenzen, sonstige 
Kriterien (zeitliche Verfügbarkeit, wirtschaftliche Unabhängigkeit, laufende Fortbil-
dung) sowie Unvereinbarkeiten und Ausschließungsgründe. In den für die Stich-
probe übermittelten Bestellungsakten vermerkte das Finanzministerium, dass die 
Prüfung dieser Voraussetzungen durch die zuständige Dienstbehörde bzw. Personal-
stelle und in Abstimmung mit dem Kabinett des Finanzministers sowie den betroffe-
nen Sektionsleitungen erfolgte. Die Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen (z.B. 
kein Abhängigkeitsverhältnis) sowie der fachlichen Eignung war in den Bestellungs-
akten der Stichprobenfälle nicht dokumentiert. Laut Finanzministerium seien die 
dafür relevanten Daten aufgrund des datenschutzrechtlichen Datenminimierungs-
grundsatzes unmittelbar nach Ende des Bestellvorgangs vernichtet worden.

 14.2 Der RH kritisierte, dass das Finanzministerium vier Bedienstete mit insgesamt sechs 
Staatskommissär-Funktionen jeweils mindestens ein drittes Mal wiederbestellt 
hatte, obwohl die interne Richtlinie nur eine einmalige Wiederbestellung erlaubte. 
Außerdem hielt er fest, dass die vom Finanzministerium ins Treffen geführten 
Ausnahmetatbestände (z.B. Systemrelevanz des Kreditinstituts, besonderes Fach-
wissen oder aufsichtsbehördliche Themen) weder in der Richtlinie verankert noch in 
den Bestellungsakten dokumentiert waren.

49 Der RH hatte in seinem Bericht „Bankenaufsicht durch FMA und OeNB“ (Reihe Bund 2024/3) u.a. die Tätigkeit 
der Staatskommissäre dargestellt. Diese war daher nicht Inhalt der gegenständlichen Gebarungsüber- 
prüfung.
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Der RH empfahl dem Finanzministerium, die interne Richtlinie zur Bestellung in 
Staatskommissär-Funktionen zu aktualisieren und die darin festgelegten Vorgaben, 
insbesondere die höchstmögliche Anzahl an Wiederbestellungen in Staatskommis-
sär-Funktionen, einzuhalten.

Der RH kritisierte, dass das Finanzministerium die Dokumentation über die Erfüllung 
der gesetzlichen Voraussetzungen (z.B. kein Abhängigkeitsverhältnis) sowie das 
Vorliegen der fachlichen Eignung der in staatliche Aufsichtsfunktionen zu bestellen-
den Bediensteten nach Ende des Bestellvorgangs vernichtete. Dies erachtete der RH 
im Lichte potenzieller, mit der Ausübung staatlicher Aufsicht verbundener Haftungs-
fragen als jedenfalls verfrüht. Auch das Erfordernis, das Verwaltungshandeln so zu 
dokumentieren, dass seine Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit und Wirt-
schaftlichkeit nachvollziehbar sind, gebot eine längere Aufbewahrung.

Der RH empfahl dem Finanzministerium, die Voraussetzungen für die Betrauung mit 
einer staatlichen Aufsichtsfunktion in allen Fällen zu prüfen und zu dokumentieren. 
Die Aufbewahrungsdauer wäre so festzulegen, dass sie potenzielle Haftungsfragen 
berücksichtigt und die größtmögliche Nachvollziehbarkeit des Verwaltungshandelns 
sicherstellt.

 14.3 Laut Stellungnahme des Finanzministeriums nehme es die Empfehlung des RH zum 
Anlass, interne Prozesse und Richtlinien im Lichte der Ausführungen des RH zu 
evaluieren und gegebenenfalls entsprechend abzuändern.

Vergütung für staatliche Aufsichtsfunktionen

 15.1 (1) Für staatliche Aufsichtsfunktionen gemäß Bankwesengesetz50 gebührte dem 
Staatskommissär51 und dessen Stellvertretung eine Vergütung (Funktionsgebühr), 
die in einem angemessenen Verhältnis zu der mit der Aufsicht verbundenen Arbeit 
und den Aufwendungen stand. Diese Vergütung zahlte das Finanzministerium 
monatlich mit dem Monatsbezug bzw. -entgelt als „Vergütung für Nebentätigkeit“ 
an die mit der Aufsichtsfunktion betrauten Bediensteten aus. Für externe Personen 
erfolgte eine direkte Auszahlung; dies betraf z.B. Landesbedienstete, die Staatskom-
missär-Funktionen innehatten.

50 § 76 Abs. 9 Bankwesengesetz: Jedem Kreditinstitut, bei dem Staatskommissär-Funktionen bestellt waren, 
war ein vom Finanzministerium zu bestimmender und an das Finanzministerium zu entrichtender jährlicher 
Pauschalbetrag (Aufsichtsgebühr) vorzuschreiben. Die Aufsichtsgebühr hatte in einem angemessenen 
Verhältnis zu den mit der Aufsicht verbundenen Aufwendungen zu stehen.

51 Ein Staatskommissär und dessen Stellvertretung waren vom Kreditinstitut zu den Hauptversammlungen, 
Generalversammlungen und sonstigen Mitgliederversammlungen, zu den Sitzungen des Aufsichtsrats, der 
Prüfungsausschüsse sowie zu entscheidungsbefugten Ausschüssen des Aufsichtsrats einzuladen. Auf ihren 
Antrag war ihnen jederzeit das Wort zu erteilen.
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Die Höhe der monatlichen Funktionsgebühr für eine Staatskommissär-Funktion 
(500 EUR bzw. 250 EUR für die Stellvertretung) ging auf eine Regelung aus den 
1980er Jahren zurück. Diese wurde laut Finanzministerium zuletzt im Jahr 2011 
valorisiert. Eine grundlegende Erhebung oder Berechnung der mit der Aufsicht 
verbundenen Arbeit und der Aufwendungen – insbesondere der dafür notwendigen 
Zeit – konnte das Finanzministerium dem RH nicht vorlegen.

Bei größeren Institutionen (z.B. bei großen Banken oder der Wiener Börse) zahlte 
das Finanzministerium eine höhere Funktionsgebühr (600 EUR bis 750 EUR bzw. 
320 EUR bis 500 EUR für die Stellvertretung), die es mit dem erhöhten Arbeitsanfall 
begründete; auch dafür fehlte die zugrunde liegende Berechnung.

(2) Das Sparkassengesetz verwies hinsichtlich der Vergütung für Staatskommissär-
Funktionen auf das Bankwesengesetz. Die Vergütungen dafür lagen zwischen 
83,00 EUR und 869,87 EUR monatlich. Für weitere staatliche Aufsichtsfunktionen, 
bei denen keine gesetzliche Grundlage für die Vergütung bzw. eine Funktionsgebühr 
bestand, wendete das Finanzministerium das Bankwesengesetz – wonach eine 
Funktionsgebühr auszuzahlen war – analog an. In diesem Fall zahlte das Finanzmi-
nisterium zwischen 250 EUR und 700 EUR aus.

(3) Für Aufsichtskommissär-Funktionen52 gemäß dem Allgemeinen Sozialversiche-
rungsgesetz gebührte eine Aufwandsentschädigung; ihre Höhe entsprach 
14 % – bzw. für die Stellvertretung 7 % – des Gehalts einer bzw. eines Abgeordneten 
zum Nationalrat53. Sie war monatlich auszuzahlen (1.312,60 EUR bzw. 656,30 EUR).

(4) Gesetzliche Grundlage für die Aufsichtstätigkeit „Überwachung des Sicher- 
heitsdrucks“54 war § 6 Staatsdruckereigesetz; diese trat im April 2019 außer Kraft. 
Die Stichprobe des RH umfasste zwei der vier mit dieser Aufsichtstätigkeit im 
Rahmen einer Nebentätigkeit betrauten Bediensteten des Finanzministeriums; 
diese zwei erhielten im Jahr 2022 zusammen rd. 8.900 EUR. Das Finanzministerium 
gab an, diese Nebentätigkeitsvergütungen ab 1. Jänner 2024 einzustellen. Weiters 
übermittelte das Finanzministerium dem RH ein Verwaltungsübereinkommen aus 

52 Gemäß § 448 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz konnte die Finanzministerin bzw. der Finanzminister zu 
den Sitzungen der Verwaltungskörper der Versicherungsträger und des Dachverbands eine Vertreterin bzw. 
einen Vertreter zur Wahrung der finanziellen Interessen des Bundes entsenden. Bei mehrfacher Aufsichtstä-
tigkeit gebührte nur eine, und zwar die jeweils höhere Aufwandsentschädigung. Die Vertreterin bzw. der 
Vertreter der Finanzministerin bzw. des Finanzministers konnte Einspruch mit aufschiebender Wirkung gegen 
Beschlüsse erheben, die die finanziellen Interessen des Bundes berührten oder in wichtigen Fragen (§ 449 
Abs. 2 leg. cit.) gegen den Grundsatz der Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit verstießen.

53 Im Jahr 2022 lag das Gehalt einer bzw. eines Abgeordneten zum Nationalrat bei 9.375,70 EUR.
54 Staatsdruckereigesetz 1996, BGBl. I 1/1997, außer Kraft getreten mit BGBl. I 46/2023; die Geschäfts- und 

Arbeitsvorgänge, die die Herstellung, Bearbeitung und Lagerung von Sicherheitsdrucken (z.B. Reisepässe) 
umfassten, unterlagen der Überwachung des Sicherheitsdrucks. Diese Überwachung erstreckte sich auch auf 
die für solche Druckerzeugnisse benötigten besonderen Papiersorten und sonstigen Druckmaterialien. Insbe-
sondere hatten die Bediensteten der Überwachung des Sicherheitsdrucks auch bei der Vernichtung der Rest-
bestände und Makulaturen durch den Sicherheitsdienst anwesend zu sein.
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dem Jahr 1997 sowie weitere Unterlagen bzw. interne Vorgaben zur Tätigkeit der 
Überwachung des Sicherheitsdrucks aus 2006. Dokumentationen zu den Auswirkun-
gen des Außerkrafttretens der Rechtsgrundlage lagen nicht vor.

(5) In 68 Fällen bzw. 48 % der Stichprobenfälle mit staatlichen Aufsichtsfunktionen 
konnte der RH die in der Zeiterfassung enthaltenen Einträge bzw. Abwesenheiten 
nicht nachvollziehen. Es waren entweder zu wenige oder keine Abwesenheiten im 
Zusammenhang mit der Funktionsausübung eingetragen. Bei 36 % der Stichproben-
fälle waren Abwesenheiten im Wesentlichen der Funktionsausübung zuordenbar, da 
die Bediensteten zusätzliche Vermerke eingetragen hatten. Bei den restlichen 
16 % der Stichprobe war ein Eintrag „Nebentätigkeit bezahlt“ vorhanden, jedoch 
nicht der staatlichen Aufsichtsfunktion zuordenbar.

 15.2 Der RH hielt fest, dass das Finanzministerium im Zuge der Bestellung in eine staat-
liche Aufsichtsfunktion nicht beurteilte (z.B. durch die Personalabteilung), welche 
zeitlichen Ressourcen die bzw. der Bedienstete zur Verfügung hatte bzw. wie viele 
Nebentätigkeiten die Bediensteten insgesamt ausübten (siehe TZ 20).

Der RH wies darauf hin, dass den Bediensteten für die Ausübung von Staatskommis-
sär-Funktionen eine Vergütung (Funktionsgebühr) gebührte, die in einem angemes-
senen Verhältnis zu der mit der Aufsicht verbundenen Arbeit und den Aufwendungen 
stand. Er kritisierte daher, dass das Finanzministerium keine grundlegende Erhebung 
bzw. Berechnung der mit einer solchen Funktion verbundenen Arbeit und der 
Aufwendungen – insbesondere der dafür notwendigen Zeit – vorlegen konnte.

Der RH empfahl dem Finanzministerium, der Festlegung der Vergütungen (Funkti-
onsgebühren) für Staatskommissär-Funktionen eine Berechnung der mit der 
Aufsicht verbundenen Arbeit und Aufwendungen – insbesondere der dafür notwen-
digen Zeit – zugrunde zu legen.

Der RH kritisierte, dass das Finanzministerium Nebentätigkeitsvergütungen für die 
Überwachung des Sicherheitsdrucks weiterhin ausbezahlte, obwohl die gesetzliche 
Grundlage für diese Tätigkeit bereits im April 2019 außer Kraft getreten war. Dies 
war aus Sicht des RH ein Indikator für strukturelle Mängel der Dienst- und Fachauf-
sicht im Finanzministerium. Daher war die Prüfung möglicher schadensmindernder 
Maßnahmen (z.B. die Rückforderung gehaltsrechtlicher Übergenüsse) geboten.

Der RH empfahl dem Finanzministerium,

• im Zusammenhang mit Nebentätigkeiten laufend auf gesetzliche Änderungen zu 
achten und bei Wegfall der gesetzlichen Grundlage die Nebentätigkeitsvergütung 
auszusetzen und
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• die seit Mai 2019 gewährten Nebentätigkeitsvergütungen für die Überwachung des 
Sicherheitsdrucks dahingehend zu prüfen, ob schadensmindernde Maßnahmen 
(z.B. die Rückforderung gehaltsrechtlicher Übergenüsse) geboten sind.

Der RH kritisierte weiters, dass in 64 % der Stichprobenfälle mit staatlichen Aufsichts-
funktionen die in der Zeiterfassung enthaltenen Einträge bzw. Abwesenheiten nicht 
nachvollziehbar waren. Er verwies dazu auf seine Empfehlung in TZ 8, sicherzustel-
len, dass die Zeiterfassung lückenlos und korrekt geführt wird; vergütete Nebentä-
tigkeiten sind jedenfalls in der Zeiterfassung einzutragen.

 15.3 (1) Laut Stellungnahme des Finanzministeriums sei der zeitliche Aufwand für die 
Tätigkeit der Staatskommissär-Funktion durch folgende Faktoren bestimmt: 

• Häufigkeit und Dauer der Organsitzungen (Aufsichtsrat und entscheidungsbefugte 
Ausschüsse des Aufsichtsrats, Haupt- bzw. Generalversammlung),

• Dauer der Vorbereitung auf diese Sitzungen (d.h. Durchsicht der im Sitzungsvorfeld 
übermittelten Unterlagen),

• Erfüllung der Berichtspflicht gegenüber der Finanzmarktaufsicht gemäß der Richtli-
nie für Staatskommissäre (zumindest ein Bericht je Quartal sowie der Jahresbericht, 
situationsbezogen auch Ad-hoc-Berichte).55  

55 Das Finanzministerium führte dazu in seiner Stellungnahme im Detail Folgendes aus:
• Zu Häufigkeit und Dauer der Sitzungen: Bei Kreditinstituten, die Ausschüsse nicht einrichten müssten 

und dies auch nicht getan hätten, müsse der Aufsichtsrat die Ausschussaufgaben wahrnehmen, was 
längere und/oder häufigere Aufsichtsratssitzungen zur Folge habe. Die von den Organen der Kreditinsti-
tute im Beisein des Staatskommissärs abzuarbeitenden Themen seien weitgehend ident, weil gesetzlich 
determiniert, auch wenn die zuständigen Gremien variieren könnten.
Abhängig von der Komplexität der Sachverhalte könne die Sitzungsdauer variieren, über den Bestellungs-
zeitraum von fünf Jahren hinweg sollten sich die Abweichungen aber ausgleichen, was für eine Pauscha-
lierung der Aufsichtsgebühr spreche.
Eingeräumt werde, dass in absoluten Einzelfällen erhebliche zeitliche Abweichungen beobachtbar seien, 
z.B. wenn sich bei einem börsenotierten Kreditinstitut die Hauptversammlung viele Stunden ziehe. Bei 
den beiden Großbanken, die dies in der Vergangenheit betroffen habe, sei aber ohnehin ein erhöhtes 
Pauschale vorgesehen.

• Zur Vorbereitung auf die Sitzungen: In TZ 13 zur Bemessung der Vergütung für Vortragstätigkeiten im 
Rahmen der dienstlichen Aus- und Fortbildung akzeptiere der RH die Pauschalierung eines Stundensat-
zes, „der die außerhalb der Dienstzeit zur erbringende Vorbereitungszeit“ abgelte. Auch die Zeit, die ein 
Staatskommissär für das Studium der Sitzungsunterlagen zur Vorbereitung auf die Sitzungsteilnahme 
aufwende, könne sinnvoll nur pauschal und nicht individuell berücksichtigt werden.

• Zu Erfüllung der Berichtspflicht: Die Berichterstattung an die Finanzmarktaufsicht (Quartalsberichte bzw. 
Jahresbericht) erfolge mit Formular über die Incoming Plattform. Das Formular gebe die laut Bankwesen-
gesetz relevanten Themen, über die zu berichten sei, vor. Struktur und Umfang des Berichts seien damit 
vorgegeben, was für eine pauschale Berücksichtigung des mit der Berichtserstellung verbundenen Zeit-
aufwands spreche.

Insgesamt sei daher die Pauschalierung der Vergütung gerechtfertigt.
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Hingegen impliziere die Empfehlung des RH, dass im Kontext jeder Bestellung einer 
Staatskommissär-Funktion

• die Erhebung des mit der Aufsicht verbundenen Zeitaufwands individuell erfolgen 
solle,

• diese Erhebung regelmäßig auf Aktualität überprüft werden solle und
• bei Abweichungen ebenso regelmäßig die Aufsichtsgebühr bescheidmäßig neu 

vorgeschrieben werden solle, und zwar gegenüber der Staatskommissär-Funktion 
sowie gegenüber dem zum Ersatz berufenen Kreditinstitut.

Angesichts von 279 aktiven Aufsichtsfunktionen nach Bankwesengesetz und weite-
ren 68 nach Sparkassengesetz (Stand 30. November 2024) sei der damit verbun-
dene administrative Aufwand mit dem Grundsatz der Sparsamkeit, Zweckmäßigkeit 
und Wirtschaftlichkeit nicht in Einklang zu bringen. Die dafür erforderlichen Ressour-
cen seien auch nicht vorhanden.

(2) Das Finanzministerium teilte zudem mit, dass die Tätigkeiten zur „Überwachung 
des Sicherheitsdrucks“ sehr früh am Morgen vor der Dienstzeit erfolgten. Da nach 
der geltenden Dienstzeitregelung im Finanzministerium ein Dienstbeginn bis 
9:00 Uhr zulässig sei, könnten Bedienstete dieser Tätigkeit vor Dienstbeginn nachge-
hen. Diese Tätigkeit hätte damit auch kaum Auswirkungen auf die zeitliche Verfüg-
barkeit der Bediensteten.

Zur Rückforderung allenfalls vorliegender gehaltsrechtlicher Übergenüsse führte 
das Finanzministerium aus, dass die Bediensteten die genannten Tätigkeiten tatsäch-
lich ausgeführt hätten, wenn auch die Rechtsgrundlage möglicherweise zweifelhaft 
sei. Für eine tatsächlich erbrachte Tätigkeit könne im Nachhinein die Bezahlung 
weder eingestellt noch zurückverlangt werden.

 15.4 (1) Der RH entgegnete dem Finanzministerium, dass keine grundlegende Erhebung 
oder Berechnung der mit der staatlichen Aufsichtsfunktion verbundenen Arbeit und 
der Aufwendungen vorlag. Nach Ansicht des RH kann eine Pauschalierung z.B. für 
bestimmte Gruppen von Staatskommissär-Funktionen über die Ermittlung der 
durchschnittlich dafür aufgewendeten Zeiten nur erfolgen, sofern diese – im Hinblick 
auf die Pauschalierung – in der elektronischen Zeiterfassung korrekt erfasst sind.

Daher verblieb der RH bei seiner Empfehlung, der Festlegung der Vergütung (Funk-
tionsgebühren) für Staatskommissär-Funktionen eine Berechnung der mit der 
Aufsicht verbundenen Arbeit und Aufwendungen zugrunde zu legen.

(2) Zur Überwachung des Sicherheitsdrucks hielt der RH erneut fest, dass das Finanz-
ministerium dafür auch dann noch Nebentätigkeitsvergütungen ausbezahlte, nach-
dem im April 2019 die gesetzliche Grundlage weggefallen war. Im Zusammenhang 
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mit Nebentätigkeiten kommt nicht nur dem ausübenden Bediensteten, sondern 
auch der die Nebentätigkeit übertragenden Stelle eine besondere Verantwortung 
zu. Diese umfasst auch die Verpflichtung, wie im konkreten Fall, die Nebentätigkeit 
– und insbesondere die dafür ausbezahlten Vergütungen – mit Wegfall ihrer gesetz-
lichen Grundlage einzustellen. Der RH präzisierte daher seine Empfehlung dahinge-
hend, dass diesbezüglich nicht nur die Prüfung gehaltsrechtlicher Übergenüsse, 
sondern auch weiterer schadensmindernder Maßnahmen (z.B. haftpflichtrecht-
licher Natur) notwendig wäre.

Vergütungen für Aufsichtsratsmitglieder

 16.1 (1) Die überprüften Stellen wählten regelmäßig neben Privatpersonen auch öffent-
lich Bedienstete für Aufsichtsratsfunktionen in ihren öffentlichen Unternehmen aus. 
Die öffentlichen Unternehmen waren 

• entweder juristische Personen des Privatrechts (Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung56 oder Aktiengesellschaft57), die ganz oder teilweise im Eigentum des 
Bundes, des Landes Burgenland bzw. des Landes Oberösterreich standen, 

• oder juristische Personen des öffentlichen Rechts (Anstalt oder Körperschaft des 
öffentlichen Rechts)58.

Den Auswahlprozess von Aufsichtsratskandidatinnen und -kandidaten hatte der RH 
in seinem Bericht „Aufsichtsräte: Auswahlprozess in Ministerien“ (Reihe Bund 2022/11) 
beurteilt; er war daher nicht Gegenstand dieser Gebarungsüberprüfung.

(2) Die Vergütung der Nebentätigkeiten und die damit zusammenhängende abga-
benrechtliche Behandlung war für Bedienstete der überprüften Stellen unterschied-
lich geregelt: 

56 Bundesbeteiligungen waren z.B. die Bundesbeschaffung GmbH, die Burgtheater GmbH, die Bundesimmobi-
liengesellschaft m.b.H. (BIG), die Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsgesellschaft m.b.H. oder die 
Umweltbundesamt Gesellschaft mit beschränkter Haftung (UBA-GmbH).
Im Bereich des Landes Burgenland bestanden z.B. die Landesholding Burgenland GmbH, die Burgenländische 
Krankenanstalten-Gesellschaft m.b.H. oder die Verkehrsinfrastruktur Burgenland GmbH.
In den Bereich des Landes Oberösterreich fielen z.B. die OÖ Landesholding GmbH oder die OÖ Verkehrshol-
ding GmbH.

57 Aktiengesellschaften im Bereich des Bundes waren z.B. die Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-
Aktiengesellschaft (ASFINAG) oder die Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft; im Bereich 
des Landes Burgenland z.B. die Burgenland Energie AG; im Bereich des Landes Oberösterreich z.B. die Ener-
gie AG OÖ.

58 Im Bereich des Bundes waren juristische Personen des öffentlichen Rechts z.B. die Österreichische Bundes-
finanzierungsagentur (ÖBFA), die Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) oder die Buchhaltungsagentur des 
Bundes (BHAG); im Bereich des Landes Oberösterreich die O.ö. Lehrer-Kranken- und Unfallfürsorge (LKUF) 
und die Kranken- und Unfallfürsorge für oö. Landesbedienstete (KFL).
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(a) Bei Beamtinnen und Beamten des Bundes und des Landes Burgenland sowie bei 
burgenländischen „Vertragsbediensteten neu“ waren Vergütungen von juristischen 
Personen des Privatrechts für Tätigkeiten in deren Organen (mit Ausnahme der 
Sitzungsgelder und des Reisekostenersatzes) an das Finanzministerium bzw. an das 
Land Burgenland abzuführen.59 

• Die Bemessung der Vergütung, die den Bundesbeamtinnen und -beamten für diese 
Nebentätigkeit gebührte, bedurfte der Zustimmung der Finanzministerin bzw. des 
Finanzministers. Dazu legte das Finanzministerium fest, dass von den erhaltenen 
Aufsichtsratsvergütungen 90 % unter Berücksichtigung des Steuerfreibetrags an das 
Aufsichtsratsmitglied ausbezahlt werden.60 Von den einbehaltenen Beträgen erhiel-
ten (im Jahr 2022) jene Aufsichtsratsmitglieder, deren Unternehmen keine Aufsichts-
ratsvergütung auszahlten, eine Nebentätigkeitsvergütung von jeweils 436 EUR 
jährlich61. Dies betraf im Jahr 2022 vier Unternehmen bzw. drei Bundesbeamtinnen 
bzw. -beamte. Eine weitere Bundesbeamtin verzichtete auf eine solche Vergütung.
Die Vergütungen wurden einmal jährlich gemeinsam mit dem Monatsbezug über 
die Bundesbesoldung ausbezahlt (TZ 3), wodurch die abgabenrechtliche Behand-
lung sichergestellt war.

• Gemäß Angaben des Landes Burgenland kam die gesetzliche Regelung, wonach 
Vergütungen durch juristische Personen des Privatrechts für Tätigkeiten in ihren 
Organen an das Land abzuführen waren, nicht zur Anwendung. Nach einer internen 
Konzernrichtlinie des Landesholding Burgenland Konzerns waren aktive burgenlän-
dische Bedienstete von der Auszahlung einer Aufsichtsratsvergütung ausgenom-
men. Eine Unterscheidung zwischen Beamtinnen bzw. Beamten, „Vertragsbe- 
diensteten neu“ sowie „Vertragsbediensteten alt“ erfolgte nicht.

(b) Vertragsbedienstete des Bundes sowie oberösterreichische Landesbedienstete 
erhielten (mangels dienst- bzw. gehaltsrechtlicher Sonderregeln) eine allfällige 
Aufsichtsratsvergütung direkt vom Unternehmen ausbezahlt. Sie waren daher selbst 
für die korrekte abgabenrechtliche Behandlung verantwortlich. Dies galt auch für 
Aufsichtsratsvergütungen, die Anstalten öffentlichen Rechts (z.B. Finanzmarktauf-
sichtsbehörde, Buchhaltungsagentur des Bundes) direkt an Bundesbedienstete 
ausbezahlten.

59 Bund: Beamtinnen und Beamte § 25 Abs. 2 GehG; Land Burgenland: Beamtinnen und Beamte § 38 LBBG 2001, 
„Vertragsbedienstete neu“ § 100 Bgld. LBedG 2020

60 Erhielt eine Bundesbeamtin oder ein Bundesbeamter mehrere Aufsichtsratsvergütungen, so wurde der Frei-
betrag nur einmal berücksichtigt. Der Freibetrag im Jahr 2022 betrug 727 EUR.

61 Für einen Aufsichtsratsvorsitz gebührten zusätzlich 36 EUR. Für Tochtergesellschaften der direkten Beteili-
gungsunternehmen zahlte das Finanzministerium 327 EUR je Aufsichtsratsmandat aus.
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(3) Sitzungsgelder und Reisekostenersätze

Zusätzlich konnten Aufsichtsratsmitglieder Sitzungsgelder für Sitzungsteilnahmen 
und allfällige Reisekostenersätze erhalten. Die Sitzungsgelder und Reisekosten-
ersätze waren den überprüften Stellen nicht bekannt, da diese in allen Fällen das 
Unternehmen direkt an die Bediensteten ausbezahlte (TZ 3).

Gemäß Bundes-Public Corporate Governance Kodex 2017 waren Sitzungsgelder (als 
Aufwandsentschädigungen) entsprechend dem durchschnittlichen zeitlichen 
Aufwand für die Vorbereitung und Dauer der Sitzung festzulegen. Das Land Burgen-
land verfügte über keine diesbezüglichen landesweiten Regelungen. Lediglich die 
Konzernrichtlinie des Landesholding Burgenland Konzerns legte fest, dass keine 
Sitzungsgelder für Landesbedienstete gebührten. Das Land Oberösterreich formu-
lierte in seiner Beteiligungsrichtlinie, dass allfällige Sitzungsgelder entsprechend 
dem durchschnittlichen zeitlichen Aufwand für die Vorbereitung und Dauer der 
Sitzung zu bestimmen waren.

Der RH wertete stichprobenartig fünf Corporate-Governance-Berichte des 
Jahres 202262 aus, die Stichprobenfälle betrafen. In diesen fünf Unternehmen 
wurden Sitzungsgelder zwischen 150 EUR und 800 EUR je Sitzungsteilnahme 
gewährt.

(4) Stichprobenauswertung

Die Auswertung nach Nebentätigkeiten in der Stichprobe des RH umfasste 
151 Aufsichtsratsfunktionen im Jahr 2022. In 40 Fällen bzw. 26 % konnte der RH die 
in der Zeiterfassung enthaltenen Einträge bzw. Abwesenheiten für die Ausübung 
einer Aufsichtsratsfunktion nicht nachvollziehen.

Bei drei Unternehmen war das Beteiligungsmanagement des Finanzministeriums 
nicht darüber informiert, dass Beamtinnen und Beamte des Finanzministeriums 
sowie des Klimaschutzministeriums ein Aufsichtsratsmandat innehatten. Die Vergü-
tungen erfolgten daher – entgegen den gesetzlichen Vorgaben – nicht über den 
Monatsbezug als Nebentätigkeitsvergütung. Das Finanzministerium gab dazu an, 
keine Informationen von den Unternehmen erhalten zu haben. Es werde dies in 
Zukunft jedoch berücksichtigen.

62 ASFINAG (bis zu fünf Aufsichtsratssitzungen, Sitzungsgeld zwischen 150 EUR und 700 EUR je Sitzungsteil-
nahme), ÖBB-Konzern (bis zu zehn Aufsichtsratssitzungen, 800 EUR Sitzungsgeld), Spanische Hofreit-
schule – Lipizzanergestüt Piber (fünf Aufsichtsratssitzungen, 120 EUR Sitzungsgeld), Schönbrunn Group 
(vier Aufsichtsratssitzungen, 190 EUR Sitzungsgeld), Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. (fünf Aufsichts-
ratssitzungen, 300 EUR Sitzungsgeld) 
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Ein mehrheitlich in ausländischem Eigentum stehendes Unternehmen, an dem auch 
der Bund (Eigentümervertretung durch das Klimaschutzministerium) beteiligt war, 
zahlte die Vergütung direkt an das beamtete Aufsichtsratsmitglied (beschäftigt im 
Klimaschutzministerium) aus. Die Vergütung wurde weder an das Finanzministerium 
abgeführt noch über das Finanzministerium verrechnet. Das Finanzministerium gab 
dazu an, dass dies mit dem Klimaschutzministerium mündlich so vereinbart worden 
sei.

(5) Unvereinbarkeits- und Transparenzgesetz

Im Burgenland und in Oberösterreich waren auch Mitglieder der Landesregierung in 
den Aufsichtsräten der Landesbeteiligungen vertreten. Die Ausübung solcher Funk-
tionen durch Regierungsmitglieder unterlag den besonderen Voraussetzungen 
gemäß Unvereinbarkeits- und Transparenzgesetz63. Mitglieder einer Landesregie-
rung konnten ohne Genehmigung eine Funktion in einem Unternehmen bekleiden, 
wenn für die Funktion keine Vergütung geleistet wurde.

Zusätzlich mussten für alle Aktiengesellschaften und für jene Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung, die in den Sparten Bankwesen, Handel, Industrie oder 
Verkehr tätig waren, folgende Voraussetzungen erfüllt werden: 

• Das Land musste an dem Unternehmen beteiligt sein,
• die Landesregierung musste erklären, dass die Betätigung des Regierungsmitglieds 

in der Leitung des Unternehmens im Interesse des Landes lag, 
• der Landtag musste die Funktionsausübung nachträglich genehmigen und 
• die Funktion musste ehrenamtlich ausgeübt werden.

Die Landtage der Länder Burgenland und Oberösterreich setzten für die Umsetzung 
dieser Bestimmungen einen Unvereinbarkeitsausschuss (Burgenland) bzw. einen 
Immunitäts- und Unvereinbarkeitsausschuss (Oberösterreich) ein. Die Länder legten 
dem RH die diesbezüglichen Unterlagen vor.

 16.2 Der RH wies auf die unterschiedlichen Regelungen zu den Vergütungen für Aufsichts-
ratsfunktionen öffentlich Bediensteter hin. Folge der unterschiedlichen Regelungen 
war, dass Vertragsbedienstete des Bundes, burgenländische „Vertragsbedienstete 
alt“ und oberösterreichische Landesbedienstete – im Unterschied z.B. zu Beamtin-
nen und Beamten des Bundes – diese Vergütungen nicht gemeinsam mit ihrem 
Monatsbezug bzw. -entgelt vom Dienstgeber erhielten; das Unternehmen, für das 
sie die Aufsichtsratsfunktion ausübten, zahlte die Vergütung direkt an die Bediens-
teten. Dadurch waren diese Bediensteten selbst für die korrekte abgabenrechtliche 
Behandlung dieser Vergütungen verantwortlich. Nach Ansicht des RH wäre der 

63 §§ 2, 4 und 5 Bundesgesetz über die Transparenz und Unvereinbarkeiten für oberste Organe und sonstige 
öffentliche Funktionäre (Unvereinbarkeits- und Transparenz-Gesetz), BGBl. 330/1983 i.d.g.F.
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Auszahlung solcher Vergütungen gemeinsam mit dem Monatsbezug bzw. -entgelt – 
vor allem im Hinblick auf die Abgabensicherung – der Vorzug zu geben.

Der RH betonte, dass Aufsichtsratsmitglieder für die Teilnahme an Sitzungen zusätz-
lich zur vom Dienstgeber ausbezahlten Nebentätigkeitsvergütung auch Sitzungsgel-
der erhielten, die die Unternehmen direkt ausbezahlten. Er wies kritisch darauf hin, 
dass diese Sitzungsgelder gemäß Bundes-Public Corporate Governance Kodex 2017 
und Beteiligungsrichtlinie des Landes Oberösterreich u.a. – wie auch die Nebentätig-
keitsvergütung – auch den zeitlichen Aufwand für die Dauer der Sitzung abgelten 
sollten; im Einzelfall betrug das Sitzungsgeld laut Stichprobe des RH bei Bundesbe-
teiligungen bis zu 800 EUR pro Sitzungsteilnahme. Er verwies daher auf seine 
Empfehlungen in TZ 3, Vergütungen für Nebentätigkeiten ausschließlich durch den 
Dienstgeber nach sachlichen Kriterien transparent festzulegen und auch durch 
diesen selbst auszubezahlen.

Der RH empfahl dem nunmehr für den öffentlichen Dienst zuständigen Bundeskanz-
leramt sowie den Ländern Burgenland und Oberösterreich jeweils eine Regierungs-
vorlage zu erarbeiten, durch die sichergestellt wird, dass auch Sitzungsgelder, die 
Beteiligungsunternehmen direkt an Aufsichtsratsmitglieder für die Sitzungsteil-
nahme auszahlen, im Fall von Bundesbediensteten an das Finanzministerium bzw. 
im Fall von Landesbediensteten an die jeweiligen Gebietskörperschaften in ihrer 
Eigenschaft als Dienstgeber abgeführt werden.

Der RH kritisierte, dass in 26 % der Stichprobenfälle die in der Zeiterfassung enthal-
tenen Einträge bzw. Abwesenheiten für die Ausübung einer Aufsichtsratsfunktion 
nicht nachvollziehbar waren. Er verwies dazu auf seine Empfehlung in TZ 8, über die 
Dienstzeitregelung sicherzustellen, dass die Zeiterfassung bei Nebentätigkeiten 
lückenlos und korrekt geführt wird; vergütete Nebentätigkeiten sind jedenfalls in der 
Zeiterfassung einzutragen.

Der RH hielt fest, dass das Finanzministerium über keine vollständigen Informatio-
nen zu den Aufsichtsratsmitgliedern in den Beteiligungen des Bundes (inklusive 
Tochterunternehmen) verfügte; die Informationen hatten jeweils jene Ministerien, 
die die Eigentümervertretung in der Haupt- bzw. Generalversammlung ausübten. 
Nach Ansicht des RH konnte das Finanzministerium dadurch die ordnungsgemäße 
Abwicklung der Nebentätigkeitsvergütungen für Aufsichtsratsfunktionen nicht 
durchgängig sicherstellen.

Der RH empfahl dem Finanzministerium, sicherzustellen, dass bei der Übertragung 
von Aufsichtsratsmandaten das Finanzministerium routinemäßig (z.B. im Zuge des 
Beteiligungscontrollings des Bundes) von allen Ministerien alle erforderlichen Unter-
lagen bzw. Informationen erhält.
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Der RH kritisierte, dass ein mehrheitlich in ausländischem Eigentum stehendes 
Unternehmen, an dem der Bund beteiligt war, die Vergütung direkt an das beamtete 
Aufsichtsratsmitglied (beschäftigt im Klimaschutzministerium) ausbezahlte, anstatt 
die Vergütung – wie im GehG vorgesehen – an das Finanzministerium abzuführen. 
Der RH wies gegenüber dem Finanzministerium und dem Klimaschutzministerium 
darauf hin, dass die gehaltsrechtlichen Bestimmungen nicht der Disposition des 
Finanzministeriums und des Klimaschutzministeriums – z.B. in Form mündlicher 
Vereinbarungen – unterliegen.

Er empfahl dem Finanzministerium und dem Bundesministerium für Innovation, 
Mobilität und Infrastruktur (vormals Klimaschutzministerium), die gesetzmäßige 
Vorgangsweise für Aufsichtsratsmitglieder, die in einem öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnis zum Bund stehen, auch im Falle ausländischer Unternehmensbetei-
ligungen einzuhalten.

 16.3 (1) Das Finanzministerium wies in seiner Stellungnahme darauf hin, dass seit der 
Dienstrechts-Novelle 2024 die Vertragsbediensteten mit den Beamtinnen und 
Beamten in Bezug auf Nebentätigkeiten sowie deren Verrechnung gemäß § 25 GehG 
gleichgestellt seien. Das Sitzungsgeld sowie der Reisekostenersatz seien von 
§ 25 GehG explizit ausgenommen.

Eine Änderung wäre primär dahingehend anzustreben, dass jedes Ressort die 
Bundesbediensteten im eigenen Zuständigkeitsbereich direkt und ohne Einbindung 
des Finanzministeriums verrechne. Dies würde eine effizientere Arbeitsweise 
darstellen, die auch mit weniger Fehlerquellen verbunden wäre.

Dies insbesondere vor dem Hintergrund der Feststellung des RH, dass die vollstän-
digen Informationen zu den Aufsichtsratsmitgliedern in den Beteiligungen des 
Bundes (inklusive Tochterunternehmen) in jenen Ministerien verfügbar seien, die 
die Eigentümervertretung in der Haupt- bzw. Generalversammlung ausübten. Eine 
Verrechnung der Aufsichtsratsfunktionen aller Bundesbediensteten (Beamtinnen, 
Beamte und Vertragsbedienstete) – und eine Verrechnung auch aller Sitzungsgelder, 
wie vom RH empfohlen – durch das Finanzministerium würde umfangreiche zusätz-
liche Zeit- und Personalressourcen erfordern.

Die Empfehlung zur routinemäßigen Übermittlung aller erforderlichen Unterlagen 
und Informationen an das Finanzministerium könne im Rahmen des quartalsweisen 
Beteiligungscontrollings umgesetzt werden.

(2) Das Finanzministerium und das vormalige Klimaschutzministerium hielten in 
ihren Stellungnahmen fest, dass das mehrheitlich in ausländischem Eigentum 
stehende ausländische Unternehmen, an dem der Bund beteiligt war, nicht dem 
österreichischen Recht unterliege. Laut Finanzministerium sei in diesem Fall eine 
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gesetzmäßige Vorgehensweise eingehalten worden. Das vormalige Klimaschutzmi-
nisterium ergänzte, dass die Vorgangsweise aufgrund grenzüberschreitender steuer-
rechtlicher Aspekte gewählt worden sei; eine direkte Überweisung der Vergütung 
von der ausländischen Gesellschaft an den Bund hätte zu einer Schlechterstellung 
des Bediensteten führen können. Daher sei die Vorgehensweise rechtlich korrekt.

(3) Laut Stellungnahme des Landes Burgenland werde eine legistische Anpassung 
der Regelung im Rahmen der nächsten burgenländischen Dienstrechts-Novelle 
(unter Berücksichtigung der Dienstrechts-Novelle 2024 des Bundes) diskutiert. 
Damit solle insbesondere erreicht werden, die Regelungen zur Nebentätigkeit für 
alle Bedienstetengruppen (Beamtinnen und Beamte, „Vertragsbedienstete alt“ und 
„Vertragsbedienstete neu“) zu vereinheitlichen.

(4) Das Land Oberösterreich hielt in seiner Stellungnahme fest, dass die Vorgehens-
weise bei Aufsichtsratsfunktionen für oberösterreichische Bedienstete eine Vorgabe 
des Finanzamts Linz64 aus dem Jahr 2015 sei und daher solche Vergütungen nicht 
gemeinsam mit dem Monatsbezug bzw. -entgelt ausbezahlt würden. Jedoch sagte 
das Land zu, eine legistische Gleichstellung von Beamtinnen, Beamten und Vertrags-
bediensteten zu prüfen bzw. vorzubereiten.

Die Empfehlung des RH zur Überweisung der Aufsichtsratsentschädigung vom 
Unternehmen an das Land Oberösterreich werde geprüft. Im oberösterreichischen 
Landesdienstrecht sei eine dem § 25 Abs. 2 GehG entsprechende Regelung bewusst 
nicht übernommen worden, weil diese steuer- und sozialversicherungsrechtlich 
nachteilig sei, den Ablauf verkompliziere und eine Ungleichbehandlung zwischen 
den Aufsichtsratsmitgliedern eines (Beteiligungs-)Unternehmens bewirke.

 16.4 (1) Der RH betonte gegenüber dem Finanzministerium, dass seine Empfehlungen 
darauf abzielten, eine Vereinheitlichung des Vollzugs der für Aufsichtsratsvergütun-
gen und Sitzungsgelder relevanten gehalts- und abgabenrechtlichen Bestimmungen 
zu unterstützen. Aus Sicht des RH waren daher in diesem Zusammenhang zwei 
Aspekte von besonderer Bedeutung:

• Der Bund sollte, sowohl in seiner Eigenschaft als Dienstgeber als auch im Rahmen 
seines Beteiligungsmanagements, Kenntnis darüber haben, welche seiner Bediens-
teten in seinen Beteiligungen Aufsichtsratsfunktionen ausüben und welche Vergü-
tungen (inklusive Sitzungsgelder) sie dafür erhalten.

• Diese Vergütungen sollten gehalts- und abgabenrechtlich einer einheitlichen 
Behandlung unterliegen.

64 Laut einer der Stellungnahme des Landes Oberösterreich beigelegten Auskunft des (vormaligen) Finanzamtes 
Linz aus 2015 seien Einkünfte von Landesbediensteten (Beamtinnen, Beamten und Vertragsbediensteten) 
aus der Tätigkeit als Aufsichtsrat und Funktionsgebühren der Sozialhilfeverbands-Obmänner Einkünfte 
gemäß § 22 Z 2 Einkommensteuergesetz; sie führten daher nicht zu einem Lohnsteuereinbehalt gemäß 
§ 78 Abs. 1 leg. cit.
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(2) Zur Stellungnahme des vormaligen Klimaschutzministeriums hielt der RH fest, 
dass die inländische Rechtsordnung auch für ausländische Unternehmen zu beach-
ten ist, sobald ein entsprechender Anknüpfungspunkt vorliegt. In diesem Fall waren 
dies die Bundesbediensteten als Mitglieder des Aufsichtsrats, weshalb § 25 Abs. 2 
GehG anzuwenden war, wonach die Aufsichtsratsvergütungen dem Bund abzufüh-
ren sind. Die Argumentation, dass für ein ausländisches Unternehmen allein auf- 
grund seines Sitzes österreichisches Recht nicht anwendbar sei, greift daher zu kurz. 
Der RH betonte außerdem, dass die gewählte Vorgangsweise nicht dokumentiert 
und daher nicht nachvollziehbar war. Eine ordnungsgemäße Dokumentation hat 
jedenfalls auch die Darlegung der einschlägigen Rechtslage und der konkreten Nach-
teile für den betroffenen Bediensteten zu enthalten.

(3) Gegenüber dem Land Oberösterreich verwies der RH auf seine Empfehlung in 
TZ 3, eine Regierungsvorlage zu erarbeiten, mit der u.a. die gesetzlichen Bestim-
mungen zur Nebentätigkeit dahingehend angepasst werden, dass Vergütungen für 
Nebentätigkeiten ausschließlich durch den Dienstgeber nach sachlichen Kriterien 
transparent festgelegt und auch durch diesen selbst ausbezahlt werden.

Prüftätigkeiten im Verkehrswesen

 17.1 (1) Bedienstete des Klimaschutzministeriums und der Länder Burgenland und Ober-
österreich waren als Prüferinnen und Prüfer im Verkehrswesen tätig. Dies betraf vor 
allem Fahrprüfungen zur Erteilung einer Lenkerberechtigung gemäß Führerschein-
gesetz (Führerscheinprüfung65) und Prüfungen nach dem Kraftfahrgesetz 1967 (z.B. 
Prüftätigkeit für die Lehrbefähigung von Fahrschullehrerinnen und -lehrern sowie 
von Fahrlehrerinnen und -lehrern66, Einzelprüfung von Kraftfahrzeugen67).

Führerscheinprüfungen führten im Jahr 2022 zwei Bedienstete des Klimaschutz-
ministeriums, 16 burgenländische Landesbedienstete und 18 oberösterreichische 
Landesbedienstete durch. Dafür wurden rd. 326.100 EUR an Vergütungen ausbe-
zahlt.

Prüfungen nach dem Kraftfahrgesetz 1967 führten im Jahr 2022 ein Bediensteter 
des Klimaschutzministeriums, acht burgenländische Landesbedienstete und 
18 oberösterreichische Landesbedienstete durch. Dafür wurden rd. 66.500 EUR an 
Vergütungen ausbezahlt.

65 § 34a Führerscheingesetz
66 § 116 Kraftfahrgesetz 1967
67 § 125 Kraftfahrgesetz 1967
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(2) Das Führerscheingesetz und das Kraftfahrgesetz 1967 sowie die dazu erlassenen 
Verordnungen68 regelten die Höhe der Vergütung an die Prüferinnen und Prüfer. Die 
Vergütung für die Abnahme der Führerscheinprüfung war höher, wenn die Prüfung 
in der Freizeit stattfand. Für Prüfungen nach dem Kraftfahrgesetz 1967 war die 
Vergütung reduziert, wenn die Prüferin oder der Prüfer Bedienstete oder Bedienste-
ter einer Gebietskörperschaft war.

(3) Das Klimaschutzministerium sowie die Länder Burgenland und Oberösterreich 
qualifizierten die Prüftätigkeiten im Verkehrswesen unterschiedlich: Im Klimaschutz-
ministerium und in Oberösterreich galten z.B. die Führerscheinprüfungen als Neben-
tätigkeit, die in der Freizeit auszuüben war. Im Land Burgenland waren sie eine 
Nebenbeschäftigung, die in der Freizeit auszuüben war.

(4) Im Klimaschutzministerium sowie in den Ländern Burgenland und Oberöster-
reich erfolgte durch die Dienstbehörde bzw. Personalstelle vor der Auszahlung keine 
prozesshafte Prüfung, ob die Fahrprüftätigkeit in der Dienstzeit oder in der Freizeit 
ausgeübt worden war. Dies, obwohl die Höhe der Vergütung davon abhängig war, ob 
sie in der Freizeit oder in der Dienstzeit ausgeführt wurde.

 17.2 Der RH hielt kritisch fest, dass das Klimaschutzministerium sowie die Länder Burgen-
land und Oberösterreich die Prüftätigkeiten ihrer Bediensteten dienstrechtlich 
unterschiedlich qualifizierten.

Er verwies auf seine Empfehlungen in TZ 2 und TZ 3, Nebentätigkeiten klar von den 
Haupttätigkeiten abzugrenzen, die Vergütung ausschließlich durch den Dienstgeber 
nach sachlichen Kriterien transparent festzulegen und auch durch diesen selbst 
auszubezahlen.

Der RH kritisierte, dass das Klimaschutzministerium sowie die Länder Burgenland 
und Oberösterreich vor Auszahlung der Vergütung nicht prozesshaft prüften, ob die 
Fahrprüftätigkeiten in oder außerhalb der Dienstzeit ausgeführt wurden.

Er empfahl dem Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur 
(vormals Klimaschutzministerium) sowie den Ländern Burgenland und Oberöster-
reich, vor Auszahlung einer Vergütung, deren Höhe von der Erbringung der Tätigkeit 
in der Freizeit oder in der Dienstzeit abhängt, zu prüfen, ob die Tätigkeit in der 
Dienstzeit oder in der Freizeit erbracht wurde. Dies sollte sicherstellen, dass der 
richtige Vergütungssatz zur Anwendung kommt.

68 Fahrprüfungsverordnung, BGBl. II 321/1997 i.d.g.F.; Kraftfahrgesetz-Durchführungsverordnung 1967, 
BGBl. 399/1967 i.d.g.F.
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 17.3 (1) Laut Stellungnahme des vormaligen Klimaschutzministeriums sei eine Änderung 
der Zeitordnung bereits in Arbeit und werde explizit die Vorgabe enthalten, die 
vergüteten Nebentätigkeiten als „Nebentätigkeit bezahlt“ in der elektronischen 
Zeiterfassung einzutragen.

Seit Sommer 2024 würden in der Personalabteilung die Eintragungen in der Zeiter-
fassung vor Auszahlung der Nebentätigkeitsvergütungen kontrolliert, soweit dies der 
Personalabteilung aufgrund der vorliegenden Unterlagen möglich sei. Die Kontrolle 
könne nur erfolgen, wenn aus der Zahlungsanweisung hervorgehe, zu welchen Zeit-
punkten die Nebentätigkeit ausgeübt worden sei. In einigen Fällen fehle diese Infor-
mation. Aufgrund der Empfehlung des RH würden jedoch zukünftig, wenn dies 
erforderlich erscheine, genauere Daten eingeholt.

(2) Wie das Land Burgenland in seiner Stellungnahme mitteilte, hätten die Landes-
amtsdirektion und die Personalabteilung schon im Jahr 1998 angeordnet, dass 
Führerscheinprüfungen nur in der Freizeit abgenommen werden dürften. Dies 
werde den Prüfern klar und deutlich kommuniziert. Deshalb hätten die Prüfer für die 
Prüfungen auch nur ein Abrechnungsformular (Freizeitprüfung) erhalten. Somit 
könnten keine Fehlabrechnungen getätigt werden. Die Einhaltung der Dienstzeit 
obliege den jeweiligen direkten Vorgesetzten.

(3) Das Land Oberösterreich merkte in seiner Stellungnahme an, dass Nebentätig-
keiten von oberösterreichischen Bediensteten in einem anderen Wirkungsbereich 
ausgeübt würden. Dabei sei dem Land Oberösterreich als Dienstgeber grundsätzlich 
bekannt, welche in der Dienstzeit (Regelfall) und welche in der Freizeit (Ausnahme) 
ausgeübt würden bzw. sei dies für einzelne Tätigkeiten geregelt.

Bezüglich der Ausübung von Nebentätigkeiten in der Freizeit (Führerscheinprüfun-
gen), die nach den bundesgesetzlichen Regelungen zu höheren Nebentätigkeitsent-
schädigungssätzen führten, werde das Land die Empfehlung zum Anlass nehmen, 
die Durchführung zentraler Kontrollen zu prüfen.

 17.4 Der RH hielt gegenüber dem Land Burgenland fest, dass die Anordnung zu Prüftätig-
keiten im Verkehrswesen – wonach Führerscheinprüfungen nur in der Freizeit abge-
nommen werden durften – nicht die Kontrolle durch die Dienstbehörde bzw. 
Personalstelle ersetzen konnte, ob der richtige Vergütungssatz zur Anwendung kam. 
Daher verblieb der RH bei seiner Empfehlung.
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Sachverständigen- bzw. Gutachtertätigkeiten

 18.1 (1) Tätigkeiten als außergerichtliche Sachverständige bzw. Gutachterinnen und 
Gutachter69 waren Nebenbeschäftigungen. Für die überprüften Stellen bestanden 
bundes- und landesgesetzliche Regelungen für die Ausübung einer Sachverständi-
gentätigkeit bzw. die Erstellung eines Gutachtens. Diese Regelungen umfassten alle 
Bediensteten außer die burgenländischen „Vertragsbediensteten neu“. Die Bediens-
teten hatten für diese Nebenbeschäftigung eine Genehmigung der Dienstbehörde 
bzw. Personalstelle einzuholen, sofern sie diese außergerichtlich und im dienstlichen 
Zusammenhang ausübten. Gerichtliche Sachverständigen- bzw. Gutachtertätigkei-
ten oder solche ohne dienstlichen Zusammenhang unterlagen keinen dienstrechtli-
chen gesetzlichen Regelungen.

(2) Das Finanzministerium stellte seinen Bediensteten eigene Formulare für außer-
gerichtliche und gerichtliche Sachverständigen- bzw. Gutachtertätigkeiten im elek-
tronischen Antragsprozess zur Verfügung.

(3) Die vom RH überprüften Stichprobenfälle enthielten zwölf Bedienstete des 
Finanzministeriums, des Klimaschutzministeriums, des Beamtenministeriums sowie 
des Landes Oberösterreich mit insgesamt 39 Nebenbeschäftigungsmeldungen zu 
Sachverständigen- bzw. Gutachtertätigkeiten.

• Für 14 Nebenbeschäftigungsmeldungen übermittelte das Finanzministerium keine 
Unterlagen.

• Vier Nebenbeschäftigungsmeldungen betrafen außergerichtliche Sachverständi-
gen- bzw. Gutachtertätigkeiten, für die jeweils ein dokumentierter dienstlicher 
Zusammenhang vorlag. In drei der vier Fälle erteilte die Dienstbehörde die Geneh-
migung; für die vierte (im Bereich des Finanzministeriums) lag keine Genehmigung 
vor.

• Sieben Nebenbeschäftigungsmeldungen (im Bereich des Finanzministeriums und 
des Klimaschutzministeriums) betrafen außergerichtliche Sachverständigen- bzw. 
Gutachtertätigkeiten, für die jeweils ein dienstlicher Zusammenhang nicht geprüft 
bzw. die Prüfung nicht dokumentiert war. Bei weiteren drei Fällen wurde der dienst-
liche Zusammenhang verneint.

• Elf Nebenbeschäftigungsmeldungen betrafen gerichtliche Sachverständigen- bzw. 
Gutachtertätigkeiten und unterlagen keinem Genehmigungsvorbehalt.

Zum konkreten Inhalt der jeweiligen Sachverständigen- bzw. Gutachtertätigkeiten 
enthielten zehn der 39 Nebenbeschäftigungsmeldungen (im Bereich des Finanz-
ministeriums, des Klimaschutzministeriums sowie des Landes Oberösterreich) eine 

69 Bund: Beamtinnen und Beamte § 57 BDG 1979; Vertragsbedienstete § 5 VBG
Burgenland: Beamtinnen und Beamte § 71 LBDG 1997; „Vertragsbedienstete alt“ § 11 Bgld. LVBG 2013
Oberösterreich: Beamtinnen und Beamte § 59 Oö. LBG; Vertragsbedienstete § 6 Oö. LVBG
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lediglich allgemein gehaltene, pauschale Meldung gerichtlicher und außergericht-
licher Sachverständigen- bzw. Gutachtertätigkeiten. Auf der Basis dieser Pauschal-
meldungen konnte die Dienstbehörde bzw. Personalstelle für die einzelne 
Sachverständigen- bzw. Gutachtertätigkeit die Zulässigkeit sowie Interessenkonflikte 
nicht konkret prüfen.

 18.2 Der RH wies darauf hin, dass für die burgenländischen „Vertragsbediensteten neu“ 
eine gesetzliche Regelung für (außergerichtliche) Sachverständigen- bzw. Gutachter-
tätigkeiten fehlte. Er verwies dazu auf seine Empfehlung in TZ 4, sämtliche (erwerbs-
mäßigen) Nebenbeschäftigungen einem Genehmigungsvorbehalt zu unterwerfen.

Der RH gab zu bedenken, dass die bestehenden Regelungen einen Genehmigungs-
vorbehalt nur für außergerichtliche Sachverständigen- und Gutachtertätigkeiten 
vorsahen, die im dienstlichen Zusammenhang stehen. Nach Ansicht des RH griff 
diese Regelung zu kurz, weil bei außergerichtlichen Sachverständigen- bzw. Gutach-
tertätigkeiten aufgrund der dafür notwendigen Berufserfahrung und des erforderli-
chen Fachwissens grundsätzlich von einem Zusammenhang mit den dienstlichen 
Aufgaben auszugehen war.

Der RH hielt auch kritisch fest, dass eine pauschale Nebenbeschäftigungsmeldung 
von außergerichtlichen Sachverständigen- bzw. Gutachtertätigkeiten es erschwerte, 
den dienstlichen Zusammenhang zu kontrollieren sowie potenzielle Untersagungs-
gründe zu überprüfen.

Der RH empfahl dem nunmehr für den öffentlichen Dienst zuständigen Bundeskanz-
leramt und den Ländern Burgenland und Oberösterreich, jeweils eine Regierungs-
vorlage zu erarbeiten, mit der die gesetzlichen Bestimmungen zu Sachver- 
ständigen- bzw. Gutachtertätigkeiten dahingehend angepasst werden, dass für 
sämtliche außergerichtlichen Sachverständigen- bzw. Gutachtertätigkeiten ein 
Genehmigungsvorbehalt durch die Dienstbehörde bzw. Personalstelle vorgesehen 
wird sowie alle Bediensteten (Beamtinnen und Beamte sowie Vertragsbedienstete) 
davon umfasst sind.

 18.3 (1) Laut Stellungnahme des Finanzministeriums sei die bestehende gesetzliche 
Regelung für den Vollzug ausreichend determiniert. Eine Genehmigungspflicht für 
sämtliche außergerichtlichen Sachverständigen- und Gutachtertätigkeiten erscheine 
überbordend, da es auch Fälle geben könne, in denen Bedienstete solche Tätigkei-
ten in einem gänzlich außerdienstlichen Bereich erbringen würden. Eine Genehmi-
gungspflicht für eindeutig nicht dem dienstlichen Bereich zuzuordnende Tätigkeiten 
vorzusehen, führe zu einem überhöhten Verwaltungsaufwand, der nicht mehr als 
zweckmäßig anzusehen sei. Der Genehmigungsvorbehalt solle daher auf die bisher 
vom BDG 1979 umfassten Fälle beschränkt sein.
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(2) Das Land Burgenland teilte in seiner Stellungnahme mit, dass eine legistische 
Anpassung der Regelung im Rahmen der nächsten burgenländischen Dienstrechts-
Novelle (unter Berücksichtigung der Dienstrechts-Novelle 2024 des Bundes) disku-
tiert werde. Damit solle insbesondere erreicht werden, die Regelungen zur 
Nebentätigkeit für alle Bedienstetengruppen (Beamtinnen und Beamte, „Vertrags-
bedienstete alt“ und „Vertragsbedienstete neu“) zu vereinheitlichen.

(3) Der Stellungnahme des Landes Oberösterreich zufolge prüfe es eine Novellie-
rung des § 59 0ö. LBG, wonach alle gerichtlichen und außergerichtlichen Sachver-
ständigentätigkeiten ohne Einschränkung (also auch unter der Einkommensgrenze 
von 400 EUR) genehmigungspflichtig seien.

Die Auflagen für die Genehmigung einer Sachverständigentätigkeit seien auch bisher 
schon höher. So habe die bzw. der Bedienstete im Falle einer Heranziehung als Sach-
verständige bzw. Sachverständiger unverzüglich Meldung an den zuständigen Vorge-
setzten zu erstatten. Dieser habe die Nebenbeschäftigung im konkreten Fall zu 
untersagen, wenn die Vermutung der Befangenheit bestehe oder die dienstlichen 
Aufgaben behindert werden könnten.

Eine legistische Gleichstellung der oberösterreichischen Vertragsbediensteten mit 
den oberösterreichischen Beamtinnen und Beamten in diesem Bereich werde 
geprüft und angestrebt.

 18.4 Der RH verwies gegenüber dem Finanzministerium erneut darauf, dass die beste-
hende Regelung zu kurz griff, weil bei außergerichtlichen Sachverständigen- bzw. 
Gutachtertätigkeiten aufgrund der dafür notwendigen Berufserfahrung und des 
erforderlichen Fachwissens grundsätzlich von einem Zusammenhang mit den 
dienstlichen Aufgaben auszugehen war. Aus Sicht des RH war es auch in diesem 
Bereich von wesentlicher Bedeutung, dass die Dienstbehörden bzw. Personalstellen 
umfassende Kenntnis von der Gutachtertätigkeit der in ihrem Verantwortungs-
bereich beschäftigten Bediensteten haben; nur damit war eine adäquate Risikobe-
urteilung insbesondere im Hinblick auf potenzielle Interessenkonflikte zu gewähr- 
leisten.
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Weitere Tätigkeiten

 19.1 (1) Funkerprüfungskommission

Beim Finanzministerium nahmen Bedienstete des Fernmeldebüros70 die Funkerprü-
fungen ab. Die Bediensteten waren für drei Jahre befristet als Mitglieder der Funker-
prüfungskommission bestellt. Für diese Tätigkeit gebührte eine Vergütung unter 
Bedachtnahme auf den Umfang der Prüfer- oder Schriftführertätigkeit; ihre Höhe 
war in einer Verordnung aus 1999 festgelegt.71

Laut Finanzministerium übten die Bediensteten des Fernmeldebüros diese Prüftätig-
keit während der Dienstzeit als Nebentätigkeit aus. Im Jahr 2022 erhielten 23 Be- 
dienstete insgesamt rd. 9.090 EUR. Diese Vergütung zahlte das Finanzministerium 
gemeinsam mit dem Monatsbezug bzw. -entgelt als „Vergütung für Nebentätigkeit“ 
aus.

(2) Verwaltungsrat einer internationalen Finanzierungsinstitution

Im Jahr 2022 waren zwei Bedienstete des Finanzministeriums als Mitglieder in den 
Verwaltungsrat einer internationalen Finanzierungsinstitution bestellt. Laut Finanz-
ministerium hatten diese Tätigkeiten einen unmittelbaren Zusammenhang mit den 
dienstlichen Aufgaben der Bediensteten im Finanzministerium.

Für die Teilnahme an Sitzungen gebührten pro Sitzung 600 EUR sowie – falls eine 
Übernachtung am Sitzungsort erforderlich war – eine Aufenthaltskostenpauschale 
von 250 EUR pro Tag. Laut Finanzministerium zahlte die internationale Finanzie-
rungsinstitution den Bediensteten die Vergütung direkt aus.

 19.2 Der RH betonte, dass für Bundesbeamtinnen und -beamte eine Vergütung für eine 
Nebentätigkeit ausgeschlossen war, wenn diese Nebentätigkeit anstelle der dienstli-
chen Aufgaben ausgeübt wurde. Nach Ansicht des RH waren die Tätigkeiten in der 
Funkerprüfungskommission und im Verwaltungsrat einer internationalen Finanzie-
rungsinstitution als Haupttätigkeit zu werten, weil sie in den Aufgabenbereich der 
Abteilung der Bediensteten fielen, einen unmittelbaren dienstlichen Zusammen-
hang aufwiesen und während der Dienstzeit ausgeübt wurden (TZ 2, TZ 3).

70 Das Fernmeldebüro war seit Mitte 2022 eine nachgeordnete Dienststelle im Finanzministerium. Es war u.a. 
zuständig für Prüfungen im Bereich Amateurfunk, Flugfunk, Seefunkdienst und Binnenschifffahrtsdienst; 
weiters für die Erteilung und Kontrolle von Funkbewilligungen, für die Frequenzkoordinierung und Frequenz-
planung und für die Marktüberwachung von Funkanlagen. Mit Inkrafttreten der Bundesministeriengesetz-
Novelle war das Fernmeldebüro ab 1. April 2025 eine nachgeordnete Dienststelle des Bundesministeriums 
für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport.

71 § 18 Funker-Zeugnisgesetz 1998, BGBI. I 26/1999 i.d.g.F., sowie Verordnung des Bundesministers für Wissen-
schaft und Verkehr über die Vergütung für Prüfer und Schriftführer, BGBl. II 98/1999 i.d.g.F.
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Der RH verwies dazu auf seine Empfehlungen in TZ 2 und TZ 3, die Nebentätigkeit 
klar von der Haupttätigkeit abzugrenzen und für alle Bediensteten (Beamtinnen und 
Beamte sowie Vertragsbedienstete, unabhängig vom Dienstantrittsdatum) gleich zu 
regeln. Weiters sollte eine Vergütung für Nebentätigkeit nur dann gebühren, wenn 
sie außerhalb der Dienstzeit ausgeübt und vom Dienstgeber festgesetzt wurde.

Der RH hielt daher auch kritisch fest, dass Bedienstete des Finanzministeriums für 
Tätigkeiten im Aufgabenbereich der eigenen Abteilung während der Dienstzeit 
(Haupttätigkeit) von Dritten zusätzliche Entgelte (Vergütungen) erhielten.

Er empfahl dem nunmehr für den öffentlichen Dienst zuständigen Bundeskanzler-
amt, eine Regierungsvorlage auf Grundlage der vorhandenen und zu schaffenden 
dienstrechtlichen Vorgaben zu erarbeiten, mit der die gesetzlichen Bestimmungen 
dahingehend angepasst werden, dass sämtliche Vergütungen von Dritten an – mit 
weiteren Funktionen betrauten – Bundesbedienstete an den Bund abgeführt 
werden.

Weiters verwies der RH auf seine Empfehlung in TZ 3, sämtliche Vergütungen für 
Nebentätigkeiten ausschließlich durch den Dienstgeber nach sachlichen Kriterien 
transparent festzulegen und durch diesen selbst auszuzahlen.
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Kumulierung von Nebentätigkeiten

 20.1 (1) Stichprobenauswertung: 64 Bedienstete mit mindestens drei Nebentätigkeiten

Die fünf überprüften Stellen gaben in ihren dem RH übermittelten Übersichten 
2.051 Nebentätigkeiten für insgesamt 1.349 Bedienstete an. Das entsprach einem 
durchschnittlichen Wert von 1,52 Nebentätigkeiten pro Bedienstete bzw. Bedienste-
ten.

Die vom RH überprüften Stichprobenfälle enthielten 199 Bedienstete, die Nebentä-
tigkeiten ausübten. Die Anzahl der Nebentätigkeiten je Bedienstete bzw. Bedienste-
ten reichte von einer bis zwölf. Der RH fokussierte die Analyse der Stichprobe auf die 
Bediensteten mit mindestens drei Nebentätigkeiten. Dies mit dem Ziel, die laut den 
Dienstrechten gebotene, insbesondere zeitliche Vereinbarkeit von Haupt- und 
Nebentätigkeit zu beurteilen.

64 Bedienstete bzw. 32 % der Stichprobe übten im Jahr 2022 mindestens drei 
Nebentätigkeiten aus; zusammen kamen sie auf 298 Nebentätigkeiten, im Durch-
schnitt auf 3,00 (Beamtenministerium) bis 5,69 Nebentätigkeiten (Oberösterreich) 
je Bedienstete bzw. Bediensteten: 

Tabelle 13: Bedienstete mit mindestens drei Nebentätigkeiten (Stichprobe)

Finanz-
ministerium

Klimaschutz-
ministerium

Beamten-
ministerium

Burgenland Oberösterreich Summe 

Anzahl

Bedienstete mit 
 mindestens drei 
 Nebentätigkeiten

39 5 1 6 13 64

Summe der Nebentätig-
keiten der Bediensteten 
mit mindestens drei 
Nebentätigkeiten

173 19 3 29 74 298

durchschnittliche Anzahl 
an Nebentätigkeiten je 
Bedienstete bzw. 
Bediensteten 

4,44 3,80 3,00 4,83 5,69 4,66

Quellen: BMF; BMK; BMKÖS; Länder Burgenland und Oberösterreich; Auswertung: RH  

(2) Verteilung nach der Art der Nebentätigkeit

Die 64 Bediensteten aus der Stichprobe mit mindestens drei Nebentätigkeiten 
hatten z.B. ein oder mehrere Aufsichtsratsmandate (TZ 16), eine oder mehrere 
Staatskommissär-Funktionen (TZ 14) sowie eine Vortragstätigkeit an der Bundes-
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finanzakademie (TZ 13) inne. Diese Nebentätigkeiten lagen in unterschiedlichen 
Kombinationen vor.

Der größte Anteil der Nebentätigkeiten bei den 64 Bediensteten entfiel auf Aufsichts-
funktionen, d.h. staatliche Aufsichtsfunktion und/oder Aufsichtsratsmandat: 

Abbildung 2: Verteilung der Nebentätigkeiten bei Bediensteten mit mindestens drei Nebentätigkei-
ten (Stichprobe)

(3) Kumulierung in Einzelfällen

• In der Stichprobe hatten fünf Bedienstete zwischen acht und zwölf Nebentätigkei-
ten.72  

• Im Jahr 2022 hatten zwei Bedienstete jeweils acht Aufsichtsratsmandate inne, zwei 
Bedienstete jeweils sechs und ein Bediensteter fünf.

• Die meisten staatlichen Aufsichtsfunktionen (z.B. Staatskommissär, Regierungskom-
missär) hatten im Finanzministerium vier Bedienstete mit jeweils fünf und zwei 
Bedienstete mit jeweils sechs.

• Vier Bedienstete mit jeweils mehreren Aufsichtsratsmandaten bekleideten darüber 
hinaus weitere staatliche Aufsichtsfunktionen. Eine Bundesbedienstete kam dadurch 
auf neun Nebentätigkeiten.

72 Die Nebentätigkeiten waren z.B. Aufsichtsratsmandate, Staatskommissär-Funktionen, Kommissionsmitglied-
schaften, Laienrichterschaft.
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(4) Kumulierung zusätzlich mit Führungsfunktionen und Nebenbeschäftigungen

Von den in der Stichprobe festgestellten 64 Bediensteten mit mindestens drei 
Nebentätigkeiten 

• waren 63 % bzw. 40 Bedienstete Führungskräfte, 
• hatten 59 % bzw. 38 Bedienstete zusätzlich zu den Nebentätigkeiten mindestens 

eine Nebenbeschäftigung im Jahr 2022 gemeldet.

(5) Im Zuge der Übertragung von Nebentätigkeiten an die 64 Bediensteten der Stich-
probe berücksichtigten die überprüften Stellen die zeitliche Vereinbarkeit von 
Haupt- und Nebentätigkeit(en) nicht bzw. lag eine diesbezügliche Dokumentation 
nicht vor.

Aus der Stichprobe der 64 Bediensteten waren bei den Zeiterfassungen der Bundes-
bediensteten in 46 % der Fälle die erfassten Einträge für „Nebentätigkeit bezahlt“ 
bzw. Abwesenheiten im Zeiterfassungssystem nicht durchgängig nachvollziehbar, 
weil „Nebentätigkeit bezahlt“ nicht eingetragen war, Abwesenheiten fehlten oder 
nicht zuordenbar waren.

(6) Höhe von Aufsichtsratsvergütungen

Die Höhe der Aufsichtsratsvergütungen, die über den Monatsbezug bzw. das 
Monatsentgelt bezahlt wurden, lag im Jahr 2022 bei den Stichprobenfällen im Bund 
sowie im Land Oberösterreich zwischen 300 EUR und 27.000 EUR je Aufsichtsrats-
mandat. Infolge der Kumulierung von Aufsichtsratsmandaten bei einzelnen Bediens-
teten fielen bei diesen Bediensteten im Jahr 2022 Aufsichtsratsvergütungen von bis 
zu rd. 82.000 EUR an.

Insgesamt drei Bedienstete des Bundes bzw. des Landes Oberösterreich mit jeweils 
fünf bis acht Aufsichtsratsmandaten erhielten die Vergütung dafür von den Unter-
nehmen direkt. Aus den Corporate-Governance-Berichten 2021 dieser Unterneh-
men leitete der RH Aufsichtsratsvergütungen zwischen rd. 10.200 EUR und 
rd. 34.500 EUR ab.

Die Vergütung für Staatskommissär-Funktionen des Finanzministeriums lag laut 
Stichprobe im Jahr 2022 zwischen 3.000 EUR und 22.060 EUR je Bedienstete bzw. 
Bediensteten.

 20.2 Der RH hielt fest, dass die ordnungsgemäße Erfüllung der als Haupttätigkeit übertra-
genen Aufgaben durch die Bediensteten jederzeit sichergestellt sein muss. Daher 
war auch bei der Übertragung von Nebentätigkeiten besonders auf den zeitlichen 
Aspekt von Nebentätigkeiten zu achten, um die in den Dienstrechten gebotene 
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Vereinbarkeit von Haupt- und Nebentätigkeit sicherzustellen. In diesem Zusammen-
hang verwies der RH kritisch auf die Ergebnisse seiner Stichprobe: Diese zeigte, dass

• 64 Bedienstete jeweils mindestens drei und insgesamt 298 (daher durchschnittlich 
4,66) Nebentätigkeiten ausübten,

• sich vor allem Aufsichtsfunktionen bei einzelnen Bediensteten auf bis zu zwölf Ne- 
bentätigkeiten kumulierten, für die jährliche Vergütungen von bis zu rd. 82.000 EUR 
ausbezahlt wurden,

• 63 % der 64 Bediensteten mit mindestens drei Nebentätigkeiten Führungskräfte 
waren und 59 % zusätzlich zumindest eine Nebenbeschäftigung gemeldet hatten, 
wodurch eine erhöhte zeitliche Beanspruchung in bzw. neben der Haupttätigkeit 
bestand.

Insbesondere vor dem Hintergrund dieser Kumulierungen kritisierte der RH, dass 
die überprüften Stellen Nebentätigkeiten ohne Berücksichtigung der Anzahl der 
bereits übertragenen und ausgeübten Nebentätigkeiten und ohne Bezugnahme auf 
die zeitliche Vereinbarkeit mit der Haupttätigkeit übertrugen; dies erhöhte das 
Risiko, dass die als Haupttätigkeit übertragenen Aufgaben nur mehr eingeschränkt 
erfüllt wurden. Darüber hinaus ergab die Stichprobe bei den überprüften Ministe-
rien, dass in 46 % der Fälle die Einträge im Zeiterfassungssystem nicht durchgängig 
dokumentiert waren. Dadurch war nicht nachvollziehbar, ob die Nebentätigkeit 
außerhalb der Dienstzeit ausgeübt wurde und dafür eine Vergütung gebührte.

Der RH empfahl dem Finanzministerium, dem Bundesministerium für Innovation, 
Mobilität und Infrastruktur (vormals Klimaschutzministerium) und dem Bundesmi-
nisterium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport (vormals Beamtenministe-
rium) sowie den Ländern Burgenland und Oberösterreich, Nebentätigkeiten nur zu  
übertragen, wenn die laut Dienstrecht gebotene zeitliche Vereinbarkeit mit der 
beruflichen Haupttätigkeit gewährleistet ist. Dabei wäre auf Führungsfunktionen 
und gemeldete Nebenbeschäftigungen besonders Bedacht zu nehmen.

 20.3 (1) Das Finanzministerium verwies in seiner Stellungnahme auf die einschlägigen 
Bestimmungen von Mandatsgrenzen im Aktiengesetz, GmbH-Gesetz, Unterneh-
mensgesetzbuch sowie im Bundes-Public Corporate Governance Kodex 2017 und 
auf die darin geregelten Höchstzahlen für Aufsichtsratsmandate.

Auf dieser Grundlage sei seitens des Finanzministeriums die Frage der zeitlichen 
Verfügbarkeit vor jeder Wahl in den Aufsichtsrat geprüft worden. Jedes zukünftige 
Aufsichtsratsmitglied bestätige im Rahmen der zu unterfertigenden Erklärungen 
gemäß § 87 Aktiengesetz bzw. § 30b Abs. 1a GmbH-Gesetz, dass ihm für die Wahr-
nehmung dieses Mandats genügend Zeit zur Verfügung stehe. Vom Finanzministe-
rium sei darüber hinaus angedacht, eine Sensibilisierung der Führungskräfte im 
Rahmen der verpflichtenden Trainings für neu bestellte Führungskräfte vorzusehen.
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(2) Laut Stellungnahme des vormaligen Klimaschutzministeriums sehe es keinen 
weiteren Handlungsbedarf, da im Prozess vor der Ausübung einer Organfunktion der 
zeitlichen Vereinbarkeit mit der Haupttätigkeit bereits Rechnung getragen werde.

(3) Das Land Burgenland teilte in seiner Stellungnahme mit, dass die Personalabtei-
lung in Zusammenarbeit mit dem Referat Beteiligungsmanagement bereits einen 
Prozess erarbeite, der sicherstelle, dass die Dienstbehörde bzw. Personalstelle 
umfassende Kenntnis über alle ausgeübten Nebentätigkeiten der Bediensteten 
habe. Die Aufsicht über die Einhaltung der Dienstzeit obliege den jeweiligen direk-
ten Vorgesetzten.

(4) Der Stellungnahme des Landes Oberösterreich zufolge sei mit gehobenen Tätig-
keiten bzw. Leitungsfunktionen im oberösterreichischen Landesdienst die Ausübung 
von bestimmten Nebentätigkeiten in der Regel untrennbar verbunden. Viele der 
gemeldeten Nebentätigkeiten seien vom zeitlichen Aufwand her sehr überschaubar.

Die zeitliche Vereinbarkeit der Nebentätigkeit mit der beruflichen Haupttätigkeit 
prüften die Vorgesetzten. Bei den Top-Führungskräften führe auch die wiederkeh-
rende Befristung der Funktion zu einer Kontrolle und eventuell zu einer Korrektur, da 
die Nebentätigkeiten und Nebenbeschäftigungen bzw. deren Ausmaß Thema der 
Verlängerungsgespräche sein könnten. Die Empfehlung des RH werde dahingehend 
geprüft, ob dieser Punkt obligatorisch bei der Frage der Weiterbestellung intensiver 
behandelt werden könnte.

Darüber hinaus hielt das Land Oberösterreich fest, dass es für die Ausübung von 
Nebentätigkeiten keine Verpflichtung gebe; der Bedienstete selbst habe die Möglich-
keit, eine solche abzulehnen, wenn sie zeitlich nicht zumutbar sei.

 20.4 Der RH entgegnete dem Finanzministerium, dass die genannten Mandatsgrenzen 
die Höchstgrenzen aus Unternehmenssicht festlegten. Zusätzlich dazu ist aber als 
weiterer wesentlicher Aspekt die laut Dienstrecht gebotene zeitliche Vereinbarkeit 
mit der beruflichen Haupttätigkeit einzubeziehen. Diese ist jedenfalls durch den 
Dienstgeber zu beurteilen und zu gewährleisten.

Diese Beurteilung durch die Dienstbehörde bzw. Personalstelle kann nicht durch 
eine Selbstauskunft der bzw. des betroffenen Bediensteten ersetzt werden. Da der 
Dienstbehörde bzw. Personalstelle die zentrale Verantwortung für den Einsatz der 
öffentlich Bediensteten zukommt, sind im Rahmen dieser Beurteilung auch Umfang 
und Art der ausgeübten Nebentätigkeiten und Nebenbeschäftigungen zu berück-
sichtigen.
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Schlussfolgerungen  
und Handlungserfordernisse

 21 (1) Die folgende Tabelle fasst die Feststellungen des RH und von ihm aufgezeigte 
strukturelle Handlungserfordernisse beim Umgang der überprüften Stellen mit 
Nebentätigkeiten und Nebenbeschäftigungen zusammen:

Tabelle 14: Zentrale Feststellungen und Handlungserfordernisse

Thema Feststellungen Handlungserfordernisse

Rechtsgrundlagen 
Nebentätigkeit

•  Begriffsdefinitionen unklar
•  nicht alle Bedienstetengruppen (insbesondere 

Vertragsbedienstete) gleichmäßig erfasst
•  Organfunktionen in juristischen Personen (z.B. 

Aufsichtsratsmandate) uneinheitlich geregelt
•  nur beim Bund Entfall der Nebentätigkeits-

vergütung bei Ausübung während der Dienst-
zeit

•  Auszahlung der Vergütungen für Organ-
funktionen in juristischen Personen  
(z.B. Aufsichtsratsmandate) nicht für alle 
Bediensteten gruppen durch den Dienstgeber

Anpassung der Rechtsgrundlagen
•  klare Abgrenzung der Nebentätigkeit von der 

Haupttätigkeit
•  gleiche Regelungen für alle Bediensteten-

gruppen
•  einheitliche Erfassung von Organfunktionen in 

juristischen Personen (z.B. Aufsichtsrats-
mandate) 

•  Festlegung der Nebentätigkeitsvergütungen 
ausschließlich durch den Dienstgeber 

•  Entfall der Vergütung bei Ausübung der 
Nebentätigkeit in der Dienstzeit

Rechtsgrundlagen 
Nebenbeschäftigung

•  ehrenamtliche und nicht erwerbsmäßige 
Tätigkeiten nur im Bund und Burgenland 
erfasst

•  kein Genehmigungsvorbehalt, allerdings 
 Meldepflicht schon ab 730 EUR im Jahr (Bund, 
Burgenland)

•  Genehmigungsvorbehalt erst ab 400 EUR im 
Monat (Oberösterreich)

Anpassung der Rechtsgrundlagen
•  Erfassung sämtlicher außerberuflicher 

 Tätigkeiten
•  Genehmigungsvorbehalt ab 730 EUR im Jahr

Vollzug

•  keine vollständige Übersicht über ausgeübte 
Nebentätigkeiten und Nebenbeschäftigungen

•  RH-Überprüfung von 295 Bediensteten mit 
479 Nebentätigkeiten und 570 Neben-
beschäftigungen ergab in 36 % (Nebentätig-
keiten) bzw. 33 % (Nebenbeschäftigungen) der 
Fälle schwere Mängel in der Dokumentation

•  Prüfung der Zulässigkeit von Neben-
beschäftigungen durch Dienstbehörde bzw. 
Personalstelle nicht oder nur mangelhaft 
dokumentiert

•  kein strukturiertes Monitoring der 
 Nebenbeschäftigungen

•  zentrale und vollständige Erfassung aller 
Nebentätigkeiten und Nebenbeschäftigungen 
und der für ihre Beurteilung wesentlichen 
Informationen 

•  Festlegung eines strukturierten Prozesses der 
Übertragung, Veranlassung und Vergütung 
von Nebentätigkeiten

•  Dokumentation der Prüfung der Zulässigkeit 
einer Nebenbeschäftigung durch Dienst-
behörde bzw. Personalstelle

•  regelmäßige Abfrage der ausgeübten 
 Nebenbeschäftigungen

Zusammenstellung: RH

(2) Die gesetzlichen Regelungen, welche die Grundlage für den Umgang mit Neben-
tätigkeiten bildeten, waren – sowohl im Vergleich der Gebietskörperschaften unter-
einander als auch innerhalb der jeweiligen Gebietskörperschaft – uneinheitlich und 
lückenhaft, insbesondere in Bezug auf ihren inhaltlichen und persönlichen Anwen-
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dungsbereich: Die Definition des Begriffs der Nebentätigkeit war teilweise unklar, 
und es waren insbesondere nicht alle Bedienstetengruppen (vor allem Vertragsbe-
dienstete) gleichmäßig erfasst. Auch die Regelungen zu Organfunktionen in juristi-
schen Personen (z.B. Aufsichtsratsmandate), die auf Veranlassung des Dienstgebers 
ausgeübt wurden, waren uneinheitlich.

Ähnlich verhielt es sich bei den gesetzlichen Regelungen zur Nebenbeschäftigung: 
Ehrenamtliche und nicht erwerbsmäßige Tätigkeiten waren nur im Bund und im 
Burgenland vom Begriff der Nebenbeschäftigung umfasst und unterlagen damit 
festgelegten Zulässigkeitsvoraussetzungen. In Oberösterreich zählten solche Tätig-
keiten und politische Funktionen, organschaftliche Tätigkeiten in gesetzlich einge-
richteten beruflichen Interessenvertretungen sowie Tätigkeiten in der eigenen 
Landwirtschaft nicht zu den Nebenbeschäftigungen.

In Oberösterreich bestand zwar ein Genehmigungsvorbehalt für Nebenbeschäfti-
gungen, dieser galt jedoch erst ab einem durch die Nebenbeschäftigung erzielten 
Entgelt von über 400 EUR monatlich. Im Bund und im Burgenland gab es lediglich 
eine Meldepflicht für bestimmte Organfunktionen in juristischen Personen sowie für 
erwerbsmäßige Nebenbeschäftigungen mit jährlichen Einkünften von über 730 EUR.

(3) Aus Sicht des RH wären daher – auch zur Optimierung des Umgangs mit Neben-
tätigkeiten und Nebenbeschäftigungen – grundlegende Änderungen der Rechts-
grundlagen erforderlich: Nebentätigkeiten müssen klar von der Haupttätigkeit 
abgrenzbar sein, Organfunktionen in juristischen Personen (z.B. Aufsichtsratsman-
date), die auf Veranlassung des Dienstgebers ausgeübt werden, müssen umfassend 
den Regelungen zur Nebentätigkeit unterworfen werden, und diese Regelungen 
müssen auf alle Bedienstetengruppen (insbesondere auch auf Vertragsbedienstete) 
anwendbar sein. Vergütungen für Nebentätigkeiten wären nur vom Dienstgeber 
festzulegen und auszuzahlen, bei Ausübung der Nebentätigkeit während der Dienst-
zeit hätten sie zu entfallen.

Auch der Begriff der Nebenbeschäftigung wäre umfassend anzulegen und sollte 
jedenfalls auch ehrenamtliche und nicht erwerbsmäßige (außerberufliche) Tätigkei-
ten umfassen. Für Nebenbeschäftigungen, durch die Einkünfte von über 730 EUR 
jährlich erzielt werden, wäre ein Genehmigungsvorbehalt festzulegen. So kann auf 
Seiten der Dienstbehörden bzw. Personalstellen die umfassende Kenntnis über Art 
und Umfang der ausgeübten Nebenbeschäftigungen sichergestellt werden und 
darauf aufbauend auch ein angemessener Umgang mit Nebenbeschäftigungen, die 
aufgrund von Interessenkonflikten problematisch sein können.

(4) Im Vollzug bestanden teils gravierende Mängel. Keine der überprüften Stellen 
war in der Lage, dem RH eine vollständige und strukturierte Übersicht über die 
Nebentätigkeiten und Nebenbeschäftigungen zu übermitteln, die die in ihrem 



Nebentätigkeiten und Nebenbeschäftigungen

103

Zuständigkeitsbereich tätigen Bediensteten ausübten. Dies, obwohl ihnen die 
zen trale Verantwortung für den Einsatz der öffentlich Bediensteten und damit auch 
für die Leistungserbringung der öffentlichen Verwaltung zukam. Dafür war die 
umfassende und unmittelbare Kenntnis über den Umfang und die Art der ausgeüb-
ten Nebentätigkeiten und Nebenbeschäftigungen erforderlich.

Der RH unterzog die Nebentätigkeiten und Nebenbeschäftigungen von 295 Bediens-
teten einer näheren Überprüfung. Bei rund einem Drittel der Bediensteten lagen 
schwere Mängel in der Dokumentation vor. Diese betrafen u.a. nicht (vollständig) 
nachvollziehbare oder fehlende Einträge in der Zeiterfassung sowie dem Grunde 
oder der Höhe nach nicht nachvollziehbare Vergütungen für Nebentätigkeiten. Auch 
die Prüfung der Zulässigkeit von Nebenbeschäftigungen durch die Dienstbehörden 
bzw. Personalstellen war nicht oder nur mangelhaft dokumentiert. Ein strukturiertes 
Monitoring der Nebenbeschäftigungen fehlte.

(5) Zur Behebung dieser Mängel wäre daher jedenfalls die zentrale und vollständige 
Erfassung aller Nebentätigkeiten und Nebenbeschäftigungen und der für ihre Be- 
urteilung wesentlichen Informationen notwendig, dies auf Basis strukturierter 
Prozesse, z.B. zur Übertragung, Veranlassung und Vergütung von Nebentätigkeiten. 
Die Zulässigkeit von Nebenbeschäftigungen ist durch die Dienstbehörde bzw. Perso-
nalstelle inhaltlich zu prüfen; diese Prüfung ist zu dokumentieren. Auch ein Monito-
ring, das regelmäßig und strukturiert den aktuellen Stand der Nebenbeschäftigungen 
bei den Bediensteten abfragt, wäre geboten.
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Schlussempfehlungen

 22 Zusammenfassend empfahl der RH 

• dem Bundesministerium für Finanzen (BMF),
• dem Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI); 

vormals Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation 
und Technologie (BMK), 

• dem Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport (BMWKMS), 
vormals Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport 
(BMKÖS), 

• dem Bundeskanzleramt (BKA),
• dem Land Burgenland (Bgld),
• dem Land Oberösterreich (OÖ):

BMF
BMIMI 

(vormals 
BMK)

BMWKMS 
(vormals 
BMKÖS)

BKA Bgld OÖ

(1) Der bestehende Handlungsbedarf wäre aufzugreifen 
und dafür wären jeweils Vorschläge in Form einer Regie-
rungsvorlage zu erarbeiten, mit der die gesetz lichen 
Bestimmungen zur Nebentätigkeit dahingehend ange-
passt werden, dass

• Nebentätigkeiten klar von der Haupttätigkeit (im 
Sinne der jeweils übertragenen Aufgaben) abge-
grenzt werden,

• Nebentätigkeiten für alle Bediensteten (Beamtin-
nen und Beamte sowie Vertragsbedienstete, unab-
hängig vom Dienstantrittsdatum) gleich geregelt 
werden,

• Organfunktionen in juristischen Personen als Neben- 
tätigkeit definiert werden und der Kreis der erfass-
ten juristischen Personen umfassend festgelegt 
wird. (TZ 2)

X X X
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BMF
BMIMI 

(vormals 
BMK)

BMWKMS 
(vormals 
BMKÖS)

BKA Bgld OÖ

(2) Der bestehende Handlungsbedarf wäre aufzugrei-
fen und dafür wären jeweils Vorschläge in Form einer 
Regierungsvorlage zu erarbeiten, mit der die gesetz-
lichen Bestimmungen zur Nebentätigkeit mit dem Ziel 
der Verwaltungsvereinfachung und Vereinheitlichung 
auch der abgabenrechtlichen Behandlung der Neben-
tätigkeitsvergütung dahingehend angepasst werden, 
dass

• Vergütungen für Nebentätigkeiten ausschließlich 
durch den Dienstgeber nach sachlichen Kriterien 
transparent festgelegt und auch durch diesen selbst 
ausbezahlt werden und

• Vergütungen für Nebentätigkeiten nur dann gebüh-
ren, wenn diese außerhalb der Dienstzeit (d.h. in der 
Freizeit) ausgeübt werden. (TZ 3)

X X X

(3) Eine Verordnung wäre jeweils zu erlassen, mit der 
jedenfalls unzulässige Nebenbeschäftigungen festge-
legt werden. (TZ 4) 

X X X

(4) Der bestehende Handlungsbedarf wäre aufzugrei-
fen und dafür wären jeweils Vorschläge in Form einer 
Regierungsvorlage zu erarbeiten, mit der die gesetz-
lichen Bestimmungen zur Nebenbeschäftigung dahin-
gehend angepasst werden, dass jedenfalls

• der Begriff der Nebenbeschäftigung sämtliche außer- 
berufliche Tätigkeiten (insbesondere auch ehren-
amtliche Tätigkeiten) umfasst,

• sämtliche Nebenbeschäftigungen, mit denen 
Einkünfte über der einkommensteuerrechtlichen 
Zuverdienstgrenze erzielt werden sollen, einem 
Genehmigungsvorbehalt unterworfen werden und

• Organfunktionen in allen juristischen Personen 
(sofern sie keine Nebentätigkeiten sind) unabhängig 
von den damit erzielten Einkünften zu melden sind. 
(TZ 4)

X X X
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BMF
BMIMI 

(vormals 
BMK)

BMWKMS 
(vormals 
BMKÖS)

BKA Bgld OÖ

(5) Sämtliche Nebentätigkeiten sowie Nebenbeschäftigun-
gen und die für ihre Beurteilung wesentlichen Infor-
mationen – insbesondere Inhalt, Beginn und Ende, 
Ausmaß, Vergütung bzw. Einkünfte – wären zentral 
und vollständig automationsunterstützt zu erfassen, 
um einen gesamthaften Überblick über die übertrage-
nen Nebentätigkeiten und deren Vergütung sowie über 
die gemeldeten Nebenbeschäftigungen je Bedienstete 
bzw. Bediensteten zu ermöglichen. (TZ 5)

X X X X X

(6) Es wäre ein alle Arten von Nebentätigkeiten umfassen-
der, grundsätzlicher, strukturierter Prozess zur Über- 
tragung, Veranlassung und Vergütung von Nebentätig-
keiten festzulegen. Dieser Prozess sollte sicherstellen, 
dass die Dienstbehörde bzw. Personalstelle umfas-
sende Kenntnis über alle ausgeübten Neben tätigkeiten 
ihrer Bediensteten hat. (TZ 7)

X X X X X

(7) Der Geschäftsprozess für Nebentätigkeiten wäre von 
jenem für Nebenbeschäftigungen abzukoppeln und 
– entsprechend den Rechtsgrundlagen für Nebentätig-
keiten – neu zu definieren. (TZ 7)

X

(8) Über die Dienstzeitregelung wäre sicherzustellen, dass 
die Zeiterfassung lückenlos und korrekt geführt wird; 
vergütete Nebentätigkeiten sind jedenfalls einzutragen. 
(TZ 8)

X X X

(9) Es wäre ein elektronischer Geschäftsprozess zur Mel- 
dung und Bearbeitung von Nebenbeschäftigungen 
einzurichten. (TZ 10)

X X X

(10) Alle Nebenbeschäftigungen und insbesondere die in- 
haltlichen Beurteilungen der Zulässigkeit durch die zu- 
ständige Dienstbehörde bzw. Personalstelle wären nach- 
vollziehbar zu dokumentieren. (TZ 10)

X X X X X
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BMF
BMIMI 

(vormals 
BMK)

BMWKMS 
(vormals 
BMKÖS)

BKA Bgld OÖ

(11) Bei der Meldung von Nebenbeschäftigungen für 
Vortragstätigkeiten bei externen Bildungseinrichtungen 
wäre besonderes Augenmerk auf die Prüfung der Zuläs-
sigkeit der Nebenbeschäftigung zu legen, diese Prüfung 
wäre nachvollziehbar zu dokumentieren und gegebe-
nenfalls die Ausübung solcher Nebenbeschäftigungen 
zu untersagen, wenn Gründe für ihre Unzulässigkeit 
vorliegen. (TZ 10)

X

(12) Die Erledigung von Nebenbeschäftigungsmeldungen 
(auch gegenüber den Bediensteten des Bundesdenk-
malamts) wäre einheitlich zu behandeln und durch 
die Personalabteilung der Zentralstelle als zuständige  
Dienstbehörde bzw. Personalstelle vorzunehmen. 
(TZ 10)

X

(13) Der aktuelle Stand der Nebenbeschäftigungen wäre 
regelmäßig und strukturiert durch die Dienstbehörden 
bzw. Personalstellen bei den Bediensteten abzufragen; 
das Monitoring wäre nachvollziehbar zu dokumentie-
ren. (TZ 10)

X X X X X

(14) Die Zustimmung des für den öffentlichen Dienst 
zuständigen Bundesministeriums zur Richtlinie für 
Vergütungen von Nebentätigkeiten an der Bundesfi-
nanzakademie wäre zukünftig vorab einzuholen; dies 
unter Bedachtnahme auf eine einheitliche Vergütungs-
praxis des Bundes für Vortragstätigkeiten im Rahmen 
der dienstlichen Aus- und Fortbildung. (TZ 13)

X

(15) Vor Auszahlung einer Nebentätigkeitsvergütung für 
Vorträge im Rahmen der dienstlichen Aus- und Fort-
bildung wäre – im Zuge der allgemeinen Prüfung der 
sachlichen und rechnerischen Richtigkeit – zu prüfen, 
ob die Nebentätigkeit in der Dienstzeit oder in der Frei-
zeit erbracht wurde. Dies sollte sicherstellen, dass der 
richtige Vergütungssatz zur Anwendung kommt. (TZ 13)

X X X
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BMF
BMIMI 

(vormals 
BMK)

BMWKMS 
(vormals 
BMKÖS)

BKA Bgld OÖ

(16) Die interne Richtlinie zur Bestellung in Staatskommis-
sär-Funktionen wäre zu aktualisieren und die darin fest-
gelegten Vorgaben, insbesondere die höchstmögliche 
Anzahl an Wiederbestellungen in Staatskommissär-
Funktionen, wären einzuhalten. (TZ 14)

X

(17) Die Voraussetzungen für die Betrauung mit einer staat-
lichen Aufsichtsfunktion wären in allen Fällen zu prüfen 
und zu dokumentieren. Die Aufbewahrungsdauer wäre 
so festzulegen, dass sie potenzielle Haftungsfragen 
berücksichtigt und die größtmögliche Nachvollziehbar-
keit des Verwaltungshandelns sicherstellt. (TZ 14)

X

(18) Der Festlegung der Vergütungen (Funktionsgebühren) 
für Staatskommissär-Funktionen wäre eine Berechnung 
der mit der Aufsicht verbundenen Arbeit und Aufwen-
dungen – insbesondere der dafür notwendigen Zeit – 
zugrunde zu legen. (TZ 15)

X

(19) Im Zusammenhang mit Nebentätigkeiten wäre laufend 
auf gesetzliche Änderungen zu achten, bei Wegfall 
der gesetzlichen Grundlage wäre die Nebentätigkeits-
vergütung auszusetzen; die seit Mai 2019 gewährten 
Nebentätigkeitsvergütungen für die Überwachung des 
Sicherheitsdrucks wären dahingehend zu prüfen, ob 
schadensmindernde Maßnahmen (z.B. die Rückforde-
rung gehaltsrechtlicher Übergenüsse) geboten sind. 
(TZ 15)

X

(20) Es wäre jeweils eine Regierungsvorlage zu erarbeiten, 
durch die sichergestellt wird, dass auch Sitzungsgelder, 
die Beteiligungsunternehmen direkt an Aufsichtsrats-
mitglieder für die Sitzungsteilnahme auszahlen, im Fall 
von Bundesbediensteten an das Bundesministerium für 
Finanzen bzw. im Fall von Landesbediensteten an die 
jeweiligen Gebietskörperschaften in ihrer Eigenschaft 
als Dienstgeber abgeführt werden. (TZ 16)

X X X
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BMF
BMIMI 

(vormals 
BMK)

BMWKMS 
(vormals 
BMKÖS)

BKA Bgld OÖ

(21) Bei der Übertragung von Aufsichtsratsmandaten in 
Unternehmen des Bundes wäre sicherzustellen, dass 
das Bundesministerium für Finanzen routinemäßig (z.B. 
im Zuge des Beteiligungscontrollings des Bundes) von 
allen Ministerien alle erforderlichen Unterlagen bzw. 
Informationen erhält. (TZ 16)

X

(22) Die gesetzmäßige Vorgangsweise für Aufsichtsratsmit-
glieder, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienstver-
hältnis zum Bund stehen, wäre auch im Fall ausländischer 
Unternehmensbeteiligungen einzuhalten. (TZ 16)

X X

(23) Vor Auszahlung einer Vergütung, deren Höhe von der 
Erbringung der Tätigkeit in der Freizeit oder in der 
Dienstzeit abhängt, wäre zu prüfen, ob die Tätigkeit in 
der Dienstzeit oder in der Freizeit erbracht wurde. Dies 
sollte sicherstellen, dass der richtige Vergütungssatz zur 
Anwendung kommt. (TZ 17)

X X X

(24) Eine Regierungsvorlage wäre jeweils zu erarbeiten, mit 
der die gesetzlichen Bestimmungen zu Sachverstän-
digen- bzw. Gutachtertätigkeiten dahingehend ange- 
passt werden, dass für sämtliche außergerichtlichen  
Sachverständigen- bzw. Gutachtertätigkeiten ein Ge- 
nehmigungsvorbehalt durch die Dienstbehörde bzw. 
Personalstelle vorgesehen wird sowie alle Bediensteten 
(Beamtinnen und Beamte sowie Vertragsbedienstete) 
davon umfasst sind. (TZ 18) 

X X X

(25) Auf Grundlage der vorhandenen und zu schaffenden 
dienstrechtlichen Vorgaben wäre eine Regierungsvor-
lage zu erarbeiten, mit der die gesetzlichen Bestimmun-
gen dahingehend angepasst werden, dass sämtliche 
Vergütungen von Dritten an – mit weiteren Funktionen 
betrauten – Bundesbedienstete an den Bund abzufüh-
ren sind. (TZ 19)

X

(26) Nebentätigkeiten wären nur zu übertragen, wenn die 
laut Dienstrecht gebotene zeitliche Vereinbarkeit mit 
der beruflichen Haupttätigkeit gewährleistet ist. Dabei 
wäre auf Führungsfunktionen und gemeldete Nebenbe-
schäftigungen besonders Bedacht zu nehmen. (TZ 20)

X X X X X
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Grafiken für den Bericht:
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Wien, im Juni 2025
Die Präsidentin:

Dr. Margit Kraker
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Anhang
Ressortverantwortliche seit dem überprüften Zeitraum

Tabelle A:  Finanzministerium

Bundesministerien-
gesetz-Novelle

Ressortbezeichnung Bundesminister

– Bundesministerium für Finanzen

bis 7. Jänner 2020: 
Dipl.-Kfm. Eduard Müller, MBA

7. Jänner 2020 bis 6. Dezember 2021: 
Mag. Gernot Blümel, MBA

seit 6. Dezember 2021 bis  
20. November 2024: 
Dr. Magnus Brunner, LL.M.

20. November 2024 bis  
3. März 2025: 
Univ.-Prof. DDr. Gunter Mayr

seit 3. März 2025:
Dr. Markus Marterbauer

Quelle: Parlament; Zusammenstellung: RH

Tabelle B:  Klimaschutzministerium und Bundesministerium für Innovation,  
Mobilität und Infrastruktur

Bundesministerien-
gesetz-Novelle

Ressortbezeichnung BundesministerIn

BGBl. I 61/2018 Bundesministerium für Verkehr, 
Innovation und Technologie

bis 7. Jänner 2020:
Mag. Andreas Reichhardt

7. Jänner 2020 bis 29. Jänner 2020:
Leonore Gewessler, BA

BGBl. I 8/2020

Bundesministerium für Klima-
schutz, Umwelt, Energie, 
 Mobilität, Innovation und 
 Technologie

29. Jänner 2020 bis 3. März 2025: 
Leonore Gewessler, BA

3. März 2025 bis 2. April 2025:
Peter Hanke

BGBl. I 10/2025 Bundesministerium für Innova-
tion, Mobilität und Infrastruktur

seit 2. April 2025:
Peter Hanke

Quelle: Parlament; Zusammenstellung: RH
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Tabelle C:  Für den öffentlichen Dienst zuständiges Bundesministerium

Bundesministerien-
gesetz-Novelle

Ressortbezeichnung Bundesminister

BGBl. I 61/2018 Bundesministerium für 
 öffentlichen Dienst und Sport

bis 7. Jänner 2020:
Dipl.-Kfm. Eduard Müller, MBA

7. Jänner 2020 bis 29. Jänner 2020:
Mag. Werner Kogler

BGBl. I 8/2020
Bundesministerium für Kunst, 
 Kultur, öffentlichen Dienst und 
Sport

29. Jänner 2020 bis 3. März 2025:
Mag. Werner Kogler

3. März 2025 bis 2. April 2025:
Andreas Babler, MSc

BGBl. I 10/2025 Bundeskanzleramt
seit 2. April 2025:
Dr. Christian Stocker 

Quelle: Parlament; Zusammenstellung: RH

Tabelle D: Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport

Bundesministerien-
gesetz-Novelle

Ressortbezeichnung Bundesminister

BGBl. I 10/2025 Bundesministerium für  Wohnen, 
Kunst, Kultur, Medien und Sport

seit 2. April 2025:
Andreas Babler, MSc

Quelle: Parlament; Zusammenstellung: RH

Tabelle E: Burgenländische Landesregierung

Referatseinteilung Mitglied der Landesregierung

Dienstrecht und Personalangelegenheiten der öffentlich-
rechtlichen und privatrechtlichen Bediensteten des Landes 
 einschließlich Bezüge-, Gehalts- und Lohnverrechnung

seit 28. Februar 2019:
Mag. Hans Peter Doskozil

Quelle: bezughabende Rechtsquelle; Zusammenstellung: RH

Tabelle F: Oberösterreichische Landesregierung

Geschäftsverteilung Mitglied der Landesregierung

Personalrechtsangelegenheiten sowie innerdienstliche 
 Personalangelegenheiten

seit 6. April 2017:
Mag. Thomas Stelzer

Quelle: bezughabende Rechtsquelle; Zusammenstellung: RH
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